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Regierungsvorlage 

dem 
Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
das Allgemeine Hochschul-Studien­

gesetz geändert wird 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 15. Juli 1966, BGBl. 
Nr. 177, über die Studien an wissenschaftlichen 
Hochschulen (Allgemeines Hochschul-Studien­
gesetz - AHStG), in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBl. Nr. 458/1972 und BGBl. Nr. 561/ 
1978, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 lit. a, g und h, hat zu iauten: 

"a) die Bezeichnung der jeweiligen Studien­
richtung und ihre allfällige Aufgliederung 
in Studienzweige; 

g) die Durchführung der Prüfungen (§ 24 
Abs. 3 und 4); 

h) die Benennung der akademischen Grade 
(§§ 35 und 36) und der Berufsbezeichnun­
gen (§ 13 Abs. 1 lit. b)." 

2.§ 4 hat zu l:,tuten: 

,;§ 4. Aufnahme 

(1) Vora\lssetzung für die Zulassung zum 
Studium ist die Aufnahme 

a) als ordentlicher Hörer in den Verband 
der Hochschule durch Immatrikulation 
(§ 6); 

b) als Gasthörer (§ 9 Abs. 1); oder 
c) als außerordentlicher Hörer (§ 9 Abs. 1) 

d\lrc:h den Rektor. 

(2) Es besteht unbeschadet der Bestimnwngen 
des § 7 Abs. 5 ein Anspruch auf Aufnahme, wenn 
di'e vorg,eschr,iebenen Nachweise (§§ 6 und 9) er- . 
bracht wenden. 

-
(3) Die Aufnahme istz,u verweigern, wenn 

der Bewerber infolge seines Gesundheitszustan­
des eine Störung des Unterrichtes Qdereine Ge­
fährdung seiner Umgebung darstellt. 

(4) Die oberste akademische Behörde hat unter 
Bedachtnahme auf die' zweckmäßige Verwen­
dung technischer Iiilfsmittel pienststellen der 
Hochschule, bei Universitäten die Universitäts­
direktion (§ 79 Abs. :z lit. d VOG) mit der 
Evidenthaltung der Studierend~n zu betrauen. 

(5) Dem St\ldierenden ist ein mit seinem 
Lichtbild versehener Ausweis a\lszustellen. Der 
Ausweis ist dem Studierenden persönlich auszu­
folgen und gilt als amtliqh'e BeStätiglJl1g der 
Zugehörigkeit Z\lX Hochschule. Die Gültigkeits­
dauer des Ausweises endet jeweils für das 
Wintersemester am 31. März und für das Som­
mersemester am 31. Oktober. Die Verlängerung 
der Gültigkeitsdauer ist nach Maßgabe der §§ 6 
bis 12 semesterweise durch~uf\ihren.'i 

3. Die lit. fund g des I§ 5 Abs. 2 haben zu 
lauten: . 

"f) das R~cht, als ordentli<;her Hörer das 
Thema ihrer Diplomarbeit im Rahmen der 
Pflicht- und Wahlfäch.er ihrer' Studien-' 
richtung (ihres Studienzweiges) vorzu­
schlagen und einen seiner Lehrbefugnis 
gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG l1;1ch zu­
ständigen Universitätslehrer um' die Be~ 
treUlllllJg ZiU ersuchen; 

g) das Recht, als Bewerber um das Doktorat 
(§ 13 Abs. 1 fit. d) das Thema ihrer 
Dissertation im Rahmen der Pflicht- und 
Wahlfächer ihr,er Studienrichtung (ihres 
Studienzweiges) vorzuschlagen und einen 
seiner Lehrbefugnis .' gem~ß § ~3 Abs. 1 
'Iit. a UOG nach zuständigen Urliversitäts­
lehrer um die Betreu~ng Z,u ersuchen. Nach 
Maßgabe r;ler besonderen Studiengesetze 
und der Studienordnungen kann auch ein 
seiner Lehrbefugnis nach zuständig,er 
Hochs<;hulprofesspr und emeritierter Hoch­
sdJ.l.llprofess,qf Wll die Betreuung ersudlt 
werden;" 
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2 253 der Beilagen 

4. ,§ 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. Ordentliche Hörer 

(1) Wer den Abschluß eines ordentlichen 
Studiums (§ 13) und die Zulassung zu den hie­
für vorgesehenen Prüfungen anstrebt, hat sich 
um Aufnahme als ordentlicher Hörer in der 
Form der Immatrikulation an einer für die ge­
wählte Studienrichtung zuständigen Hochschule 
(§ 15 Abs. 2) zu bewerben. 

(2) Die Immatrikulation hat an nur einer 
Hochschule zu erfolgen. Die gleichzeitige Absol­
vierung verschiedener ordentlicher Studien an 
mehreren Hochschulen ist nach Maßgabe des 
§ 10 Abs. 1 unter den Voraussetzungen des 
Abs. 3 lit. a und b zulässig; in diesem Fall ist -
sofern die Absolvierung verschiedener ordent­
licher Studien nicht an einer Hochschule er­
folgt - die Immatrikulation von jen:er Hoch­
schule, an der die Inskription. für eine weitere 
Studienrichtung ,erfolgt, durch Meldung an die 
Hochschule, an welcher die Immatrikulation vor­
genommen wurde, zu ergänzen. 

(3) Um die Aufnahme als ordentlicher Hörer 
kann sich bewerben, wer 

a) den Nilchweis der Hochschulreife gemäß 
§ 7 Abs. 1, 2 und 5 oder die Studien­
berechtigunggemäß § 7 Abs. 3 besitzt; 

tion zur Approbation einreicht, oder wenn 
eine Diplomprüfung oder ein Rigorosum, 
mit Ausnahme des letzten Rigorosums, 
auch nach der dreifachen in den Studien­
vorschriften vorgesehenen Zeit unbeschadet 
der Bestimmungen des § 30 nicht erfolg­
reich abgelegt wurde. Das Recht, die ver­
säumten Prüfungen abzulegen, bleibt je­
doch gewahrt. Nach erfolgreicher Able­
gung besteht bei Vorliegen der anderen 
Voraussetzungen wieder Anspruch auf 
Immatrikulation. Als wichtige Gründe gel­
ten Krankheit und Schwangerschaft, f.erner 
unvorhergesehene oder unabwendbare 
Ereignisse, die der ordentliche Hörer nicht 
verschuldet hat; 

c) sein Studium durch erfolgreiche Ablegung 
der für seine Studienrichtung vorgeschrie­
benen Prüfungen abgeschlossen hat; 

d) eine der vorgeschriebenen Prüfungen auch 
bei der letznen' zulässigen Wiederholung 
(§ 30 Abs. 1) nicht bestanden hat. 

(6) Die Immatrikulation ist von Amts wegen 
für ungültig zu erklären, wenn ein im § 4 
Abs. 3 genannter Umstand eintritt oder offen­
bar wird." 

5. § 7 h,at zu lauten: 

,,§ 7. Nachweis der Hochschulreife und der 
b) den im § 7 Abs. 4 vorgesehenen Nach- besonderen Eignung 

weis der besonderen Eignung erbringt; 

c)' ein ärztliches Zeugnis (§ 1 Abs. 3 des 
Krztegesetzes, BGBL Nr. 92/1949, idF des 
BGBl. Nr. 460/1974) vorlegt, ,das den Be­
stimmungen ,des § 10 a Abs. 1 entspr,icht; 

d) bei übertritt von einer anderen Hoch­
schule die Abgangsbescheinigung (§ 11 
Abs. 1) oder Abschlußbescheinigung (§ 11 
Abs. 2) vorlegt. 

(4) Die Immatrikulation ist durch den Rektor 
für ungültig zu erklären, wenn sie ,entgegen den 
gesetzlichen Be,stimmungen erfolgte. 

(5) Die Immatrikulation erlischt 
lation), wenn der ordentliche Hörer 

a) beim Rektor die Erklärung 
er die Hochschule verläßt; 

(Exmatriku-

abgibt, daß 

b) seine Studien länger als zwei Semester 
unterbricht, ohne beurlaubt oder behin­
dert (§ 8) zu sein. Wenn keine wichtigen 
Gründe vorliegen, so ist eine solche Unter­
brechung jedenfalls anzunehmen, wenn 
der ordentliche Hörer die Inskription oder 
die Meldung als Prüfungskandidat inner­
halb der Inskriptionsfrist unterläßt und 
auch keine Prüfung,en mit positivem Erfolg 
ab1egt, keine Diplomarbeit oder Disserta-

(1) Die Berechtigung zum Besuch einer Hoch­
schule wird ,erworben durch erfolgreiche Able­
gung der Reifeprüfung 

a) inländisdler allgemeinbildender höherer 
Schulen nach den Bestimmungen des § 41 
Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBL Nr. 242/1962; 

b) inländischer berufsbildender höherer Schu­
len nach den Bestimmungen des § 69 
Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, 

. BGBl. Nr. 242/1962; 

c) inländischer höher,er land- und forstwirt­
schaftlicher Lehranstalten nach den Bestim­
mungen des § 13 Abs. 2 des land- und 
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, 
BGBL Nr. 175/1966. 

(2) Inländer, die an einer ausländischen Lehr­
anstalt ein Reifeprüfungszeugnis erworben 
haben, sind unter sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen der Abs. 6 und 8 als ordentliche 
Hörer zu immatrikulieren, wenn das Zeugnis 
einem inländischen Reifezeugnis gemäß Abs. 1 
gleichwertig ist. 

(3) Die durch eine Berufsreifeprüfung er­
worbene Berechtigung zum Besuch einer Hoch­
schule ist durch die Verordnung über die Berufs­
reifeprüfung zum Erwerb der Studienberechti-
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253 der Beilagen 3 

gung an wissenschaftlichen Hochschulen, StGBI. 
Nr. 167/1945, in der Fassung des BGBI. Nr. 25/ 
1947, geregelt, die durch eine Studienberechti­
gungsprüfung erworbene Ber,echtigung durch das 

. Bundesgesetz über die Vorbereitungslehrgänge 
für die Studienberechtigungsprüfung, BGBI. 
Nr.603/1976. 

(4) Erfordert die gewählte Studienrichtung 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Reife­
prüfungszeugnisse und Prüfungen (Abs. 1 bis 3, 
5 und 7) nicht nachgewiesen werden, oder er­
fordert sie eine künstlerische Begabung, so sind 
die Bewerber verpflichtet, nach den Bestimmun­
gen der besonderen Studiengesetze und Studien­
ordnungen Ergänzungsprüfungen abzulegen. 

(5) Ausländer (Staatenlose) sind unter Bedacht­
nahme auf die Bestimmungen der Abs. 6 bis 13 
im Rahmen der verfügbaren Plätze als ordent­
liche Hörer zu immatrikulieren, wenn sie ein 
Zeugnis vorlegen, das hinsichtlich der gewähl­
ten Studienrichtung (des Studienzweiges) zum 
direkten Zugang zu den Hochschulen des Lan­
des, in dem es erworben wurde, berechtigt, und 
das einem inländischen &eifeprüfungszeugnis 
(Abs. 1) nach Art und Grad gleichwertig ist. 

(6) Ist das von einem ausländischen (staaten­
losen) Bewerber im Ausland erworbene Reife­
prüfungs:öeugnis dem für die gewählte Studien­
richtung zu fordernden inländischen Reifeprü­
fungszeugnis (Abs. 1) nicht gleichwertig, so hat 
der Bewerber vor der Immatrikulation die 
notlgen Ergänzungsprüfungen abzulegen. Er 
kann zum Besuch der notwendigen Lehrver­
anstaltungen, Hochschulkurse und Hochschul­
lehrgänge (§ 18) verhalten werden. Hat er das 
Studium im Ausland begonnen, so kann er zu 
dessen Fortsetzung im Inland sofort unter der 
Bedingung zugelassen werden, daß die erforder­
lichen Ergänzungsprüfungen innerhalb zweier 
Semester abgelegt werden; besitzt der Bewerber 
auf Grund des ausländischen Reifeprüfungszeug­
nisses zum Studium der gleichen Studienrichtung 
im betreff,enden Land die erforderliche Hoch­
schulreife, so kann die zuständige akademische 
Behörde g,enehmigen, daß sich die Ergänzungs­
prüfungen auf die Feststellung der Vorkennt­
nisse zu beschränken haben, die für das Ver­
ständnis . der Lehrveranstaltungen des angestreb­
ten ordentlichen Studiums erforderlich sind. 

(7) Ist es zweifelhaft, ob ein ausländischer 
(staatenloser) Bewerber 'oder ein österreichischer 
Staatsbürger mit ausländischem Reifeprüfungs­
zeugnis die deutsche Sprache in .einem genügen­
den Ausmaß beherrscht, so ist ihm aufzutragen, 
vor der Immatrikulation die Hochschul-Sprach­
prüfung gemäß § 28 Abs. 2 lit. a aus der deut­
schen Sprache abzulegen. Die Immatrikulation 
ist von der erfolgreichen Ablegung dieser Prü­
fung abhängig zu machen. 

(8) Hörern, welche die vorgeschriebenen Er­
gänzungsprüfungen (Abs. 4, 6 und 7) nicht 
rechtz,eitig ablegen, dürfen bis zur positiven Ab­
legung der . Ergänzungsprüfungen inskribierte 
Semester nicht eingerechnet bzw. angerechnet 
werden C§i§ 20 und 2;1). 

(9) Der Rektor (§ 4 Abs. 1) hat für das 
folgende Semester rechtzeitig im Einvernehmen 
mit den zuständigen Kollegialorganen im Mit­
teilungsblatt der Universität (§ 7 Abs. 6 UOG) 
bzw. der Hochschule für die einzelnen Studien­
richtungen, getrennt nach Studienabschnitten, 
bekanntzugeben, ob eine Aufnahme von Aus­
ländern erfolgen kann und wieviele Plätze für 
Ausländer zur Verfügung stehen. 

(10) Die Bewerbung.en von Ausländern (Staa­
tenlosen) um Aufnahme an Hochschulen haben 
bis 1. September und 1. Feber jeden Jahres für 
das folgende Semester zu erfolgen. Die Fest­
stellung der Zulassung zur Immatrikulation er­
folgt im Rahmen der durch den Rektor (Abs. 9) 
mitgeteilten verfügbaren Plätze in der Reihen­
folge der Leistungsgrade, wie sie sich aus den 
Bewerbungsunterlagen ergeben. Die Zulassung 
zur Immatrikulation ist unter Bedachtnahme 
auf § 4 Abs. 3 zu v·erweigern, wenn die Zulas­
sung zum Studium oder die Fortsetz'ung des 
Studiums im Heimatland des Bewerbers oder 
im Land, in dem dieser das Reifeprüfungs­
zeugnis erworben hat, mangels des erforderlichen 
Studien erfolges nicht statthaft wäre. Der Rektor 
hat bis zu Beginn der ordentlichen, Immatrikula- .. 
tionsfrist (§ 19 Abs. 3) durch Bescheid darüber 
zu entscheiden, ob die Bewerber zur Immatriku­
lation zugdassen werden. 

(11) Ausländer (Staatenlose), die an ausländi­
schen Hochschulen wenigstens den ersten Stu­
dienabschnitt ihres Studiums erfolgreich absol­
viert haben, können für die Dauer von zwei 
Semestern auf Grund der verfügbaren Plätze 
zum Studium an HochschuLen ohne Bedacht­
nahme auf die gemäß Abs. 9 und 10 vorge­
sehenen Beschränkungen aufgenommen werden. 
Diese Semester sind für ein ordentliches Studium 
in Österreich weder einrechenbar noch anrechen­
bar (§§ 20 und 21). 

(12) Inländern gleichgestellt sind, unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs. 6 bis 8, 

a) Mitglieder ausl~ndischer diplomatischer 
Missionen und deren Ang,ehörige; 

b) Mitglieder von ständigen Vertr·etungen 
oder ständigen Beobachtermissionen bei 
internationalen Organisationen, die ihren 
Sitz in österreich haben, Bedienstete 
dieser internationalen Organisationen mit 
Sitz in österreich sowie deren Familien­
angehörige; 

253 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 55

www.parlament.gv.at



4 253 der ßeilagen 

c) Mitglieder des Personals. eines ausländi­
schen Konsulats und deren Angehörige, 
soweit sie dem Entsendestaat angehören; 

d) in österreich akkreditierte Auslan<,ls­
journalisten sowie deren Ehegatten und 
Kinder; 

e) Ausländer (Staatenlose), die ehtweder selbst 
in österreich wenigstehs durch tünf Jahre 
vor Bewerbung um Aufnahme an eiher 
inländischen Hochschule unbeschränkt ein~ 
kommensteuerpflichtig waren oder auf 
deren Unterhaltspflichtige dies zutrifft; 

f) Ausländer (Staatenlose), die im Rahmen 
von zwischenstaatlichen Abkommen ein 
Stipendium zum Studium an einer Hoch­
schule erhalten; 

g) Ausländer (Staatenlose), die aus Mitteln 
einer österreichischen Gebietskörperschaft 
odeteiner ahderen österreichischen Kör­
perschaft öffentlichen Rechts ein Stipeh­
dium für das Studium an dner Hoch­
schule erhalten, das nicht geringer ist als 
das Mindestsdpendium gemäß den Bestim­
nitingen des Studienförderungsgesetzes ; 

h) Ausländer (Staatenlose), die Inhaber von 
Reifeprüfungszeugnissen einer mit öster­
reichischen Mitteln im Auslandgeförder­
ten Schule sind; 

i) Ausländer (Staatenlose), die Inhaber yon 
Reifeprüfungsteugnissen österr·eichischer 
höherer Schulen sind (Abs. 1) und in den 
letzten vier Schuljahren vor der Reife­
prüfung ohne Unterbrechung eine öster­
reichische höhere Schule besucht haben; 

j) Ausländer, bei denen mindestens ein 
Elternteil die österreichische Staatsbürger­
schaft besitzt oder zum Zeitpunkt der 
Geburt des Studienwerbers besessen hat; 

k) Südtirölet im Sinn des § 1 des Bundes­
gesetzes vom 25. Jänner 1979, BGBL 

. Nt. 57/1979; 

1) Flüchtlinge im Sinn des Art. 1 der Kon­
vention über die Rechtsstellung der Flücht­
linge vom 28. Juli 1951, BGBL Nr. 55/ 
1955 idF des Art. 1 des Protokolls über 
die Rcechtsstellung der Flüchtlinge, BGBL 
Nr.78/1974. 

(13) Unterliegen aber österreichische Staats­
bürger im Ausland Beschränkungen bei der Zu­
lassung zu den Hochschulen, so sind für die 
Staatsbürger dieses Staates bei der Aufnahme 
in österreichische Hochschulen diese B,eschrän­
klingen anzuwenden. 

(14) Zwischenstaatliche V,ereinbarung-en wer­
den durch die Bestimmungen der Abs. 2, 4 bis 7 
und 10 bis 13 nicht berührt." 

6. Nach§ 7 ist folgender § 7 a einzufügen: 

,,§ 7 a. österreichische Zentralstelle für aus­
ländische BildungsnaChweise 

(1) Im Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung ist ,eine ;,österreichische Zentral­
stelle für ausländische Bildungsnachweise" em­
zurichten. 

(2) Die Aufgaben der Zentralstelle sind: 

a) die Sammlung und· Evidenthaltung aus­
ländischer Zeugnisse, die zum Zugang zu 
den Hochschulen im Lande· der Ausstel­
lung berechtigen; 

b) die Bewertung dieser Zeugnisse im Ver'" 
hältnis zu den österreichisch-en Reifeprü­
fungszeugnissen (§ 7 Abs. 1 bis 4) und 
Berechtigungen (§ 7 Abs. 3), die Feststel­
lung hinsichtlich der Gleichwertigkeit mit 
ausländischen Reifeprüfungszeugnissen und 
BereChtigungen sowie' die Ausarbeitung 
von diesbezüglichen Richtlinien; 

,c) -die Sammlung' urud Evridenthaltung von 
Informationen über die Zulassungsver­
fahren an den ausländischen Hochschulen; 

d) d~e Sammlung und Evidenthaltung von 
Informationen über Studien, Prüfungen 
und Studienabschlüsse ausländischer Hoch­
schulen; 

e) die Sammlung und Evidenthaltung von 
Informatiohen über die Anerkennung 
österreichischer Reifeprüfungszeugnisse, 
Studien, Prüfungen und Studienabschlüsse 
im Ausland; 

f) Erteilung von Auskünfteh und Gutachten 
in den AngeIegenheiten der lit. abis e. 

(3) nie Richtlinien gemäß Abs: 2 lit. b sind 
für die Hochschule bei der BewertUng ausländi­
scher Zeugnisse (§ 7 Abs. 5 und 6) verbindlich. 

(4) Bei der Zentralstelle wird ein Beirat ein· 
gerichtet, der aus sechs Mitgliedern besteht. Sie 
wlerden vom Bundesminister für Wiss·enschaft 
und Forschung bestellt, je ein Mitglied auf Vor­
schlag der österreichischen Hochschülerschaft, 
der Rektotenkonferenz und der Bundeskon­
ferenz des wissenschaftlichen und -künstlerischen 
Personals sowie des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst. Bei Bedarf kann der 
Beirat Sachverständige zuziehen. Den Vorsitzen­
den des Beirates bestellt der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. Der Beirat hat die 
Aufgabe, den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung in den Angelegenheiten des 
Abs. 2 lit. b 'zu beraten." 

7. Dem § 10 Abs. :, ist als zweiter Satz anzu­
fügen: 
"Werden für ,eine Lehrveranstaltung besondere 
Votkenntnisse verlangt, so kanh die Inskription 
dieser Lehrveranstaltung als Freifach oder im 
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Rahmen des § 5 Abs. 2 lit. a und c nur erfolgen, 
wenn der Leiter der Lehrveranstaltung den 
Hörer dazu persönlich zuläßt." 

8. § 10 Abs. 6 entfällt. 

9. Nach § 10 ist folgender § 10 a einzufügen: 

§ 10 a. Ärztliches Zeugnis 

(1) Das anläßlich der Immatrikulation als 
ordentlicher Hörer, der Aufnahme als Gast­
hörer oder der Aufnahme als außerordentlicher 
Hörer vorzulegende ärztliche Zeugnis darf zum 
Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als vier 
Monate sein. Es hat darzutun, daß auf Grund 

a) einer Reihenuntersuchung zur Vorbeugung 
gegen Tuberkulose gemäß§ 23 des Tuher­
kulosegesetzes, BGBL Nr. 127/1968, oder 
emes sonstigen Röntgenbefundes der 
Lunge, 

b) einer physikalischen (grob-klinischen) 
Untersuchung, 

c) von weiteren im Einverständnis mit dem 
Stud~erenden durchgeführten Untersuchun­
gen, die sich auf Grund der in lit. a und b 
angeordneten Untersuchungen als zweck­
mäßig erweisen, keiner der im § 4 Abs. 3 
lit. a festgdegten Gründe für die Ver­
weigerung der Aufnahme vorliegt. 

(2) Mit der Durchführung der Untersuchung 
gemäß Abs. 1 sind vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung nach Anhörung des 
Zentral ausschusses der Osterreichischen Hoch­
schülerschaft geeignete inländische Einrichtungen 
wie öffentliche Krankenanstalten oder Unter­
suchungsstellen öffentlich-rechtlicher Körper­
schaften zu betrauen. 

(3) Ein von einem Militärarzt (§ 4i Abs. 3 
des .Krztegesetzes) vor Beendigung des Präsenz­
dienstes, von einem Amtsarzt oder Schularzt 
ausgestelltes ärztliches Zeugnis ist einem ärzt­
lichen Zeugnis gemäß Abs. 1 und 2 gleichzu­
achten. Bei Bedarf ist es durch eine Untersuchung 
gemäß Abs. 1 lit. a zu ergänzen." 

10. § 11 Abs. 3 hat zu lauten: ' 

,,(3) Diese Bescheinigungen haben die Anzahl 
der besuchten Semester, aUe flÜr die Studien­
rich tung (den Studienzweig) vorgeschriebenen 
Prüfungen, zu denen der ordentliche Hörer an­
getreten ist, und deren Noten zu enthalten." 

11. Der erste Satz des § 12 Abs. 3 hat zu 
lauten: 

,,(3) Anläßlich der Immatrikulation, der In­
skription, des Abganges von der Hochschule und 
der Verleihung ,eines akademischen Grades sind, 
unbeschadet der Bestimmungen des Bundes­
statistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91/1965, stati-
stische Erhebungen zulässig über:" ' 

12. Nach § 12 Abs. 3 ist folgender Abs. 4 
anzufügen: 

,,(4) Die im Zuge der Verwaltung an den 
Hochschulen erfaßten Personaldaten der Studie­
renden, Immatrikulations- und Inskriptions­
daten, Prüfungsdaten und Daten über Studien­
abschlüsse sind dem Bundesministerium für Wis­
senschaft und Forschung zur Führung einer 
Zentralen Hörerevidenz und zur Verfassung des 
Hochschulberichtes (§ 44) zur Verfügung zu 
stellen." 

13. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die ordentlichen Studien sind: 

a) Diplomstudien, di,e der wissenschaftlichen 
(wissenschaftlich-künstlerischen) Berufsvor­
bildung dienen und die Voraussetzung für 
den Erwerb eines Diplomgrades (§ 35) 
bilden; 

b), Kurzstudien, die eine selbständige Berufs­
vorbildung vermitteln, und ihrer Dauer 
sowie den Anforderungen nach wenigstens 
dem ,ersten Studienabschnitt eines Diplom­
studiums entsprechen. Die Verleihung von 
Berufsbezeichnungen an Absolvente~ von 
Kurzstudien ist in den besonderen Stu­
diengesetzen zu regeln; 

c) Erweiterungsstudien, welche die Ergänzung 
eines abgeschlossenen Diplomstudiums auf 
das Studium eines andenen Studienzweiges 
derselben Studienrichtung oder auf das 
Studium einer verwandten Studien richtung 
oder die Ergänzung eines abgeschloss~nen 
Kurzstudiums auf ein verwandtes Diplom­
studium zum Ziel haben. Wurde schon auf 
Grun4 des ursprünglichen Studiums ein 
Diplomgrad ,erworben" so berechtigt die 
Absolvierung eines Erw1eiterungsstudiums 
einer verwandten Studienrichtung nicht 
zur Erwerbung eines weiteren Diplom­
grades; 

d) Doktoratsstudien, die über das Diplom­
studium hinaus der Weiterentwicklung der 
Befähigung zu selbständiger wissenschaft­
licher Arbeit dienen und die Voraussetzung 
für die Erwerbung des Doktorgrades (§ 36) 
bilden. 

e) Doktoratsstudien, die sowohl der wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung dienen, als 
auch die Voraussetzung für den Erwerb 
des Doktorgrades bilden." 

14. § 14 Abs. 6 entfällt. 

15. § 14 Abs. 7 erhält die Bezeichnung ,,6". 

2 
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16. § 14 Abs. 7 (neu) hat zu lauteri: 

,,(7) Nach Maßgabe der einzelnen besonderen 
Studienges,etze und der zwischenstaatlichen über­
einkommen hat die zuständige akademische Be­
hörde bei Diplomstudien auf Antrag des ordent-
1ichen Hörer.s die InskciptJion 'lUIl höchstens zwei 
Semester zu erlassen, wenn der ordentliche 
Hörer die vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
innerhalb der verkürzten Studiendauer inskri­
biert und die Voraussetzungen für die Zulassung 
zum zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung 
erfüllt. War der Kandidat im Hinblick auf die 
Verkürzung der Studiendauer nicht in der Lage, 
einzelne Lehrveranstaltungen ordnungsge~äß zu 
inskrib~eren, so ist die Inskription derselben 
nachzusehen. Das Ausmaß dieser Lehrveranstal­
tungen darf die Hälfte der Stundenzahlen der 
in den beiden letzten Semestern zu inskribieren­
den Lehrveranstaltungen nicht übersteigen. Die 
vorgeschriebenen Prüfungen üher den Stoff dieser 
Lehrveranstaltungen sind jedoch abzuLegen." 

17. § 15 Abs. 3 bis 5 hat zu lauten: 

,,(3) DieStudienordnungen haben unter Be­
dachtnahme auf die Bestimmungen des § 2 
Abs. 1 zweiter Satz die Stundenzahl der Pflicht­
und Wahlfächer (Abs. 4), die in jedem Semester 
zu inskribierende Mindestzahl von Wochenstun­
den sowie geg,ebenenfalls die Arten der Lehr­
veranstaltungen (§ 16 Abs. 1) in den einzelnen 
Studien abschnitten gemäß den Bestimmungen der 
§§ 3 und 14 sowie die Soud,ieIliZiele festzusetzen. 
Für das Studium der Freifächer ist ausreichend 
Zeit zu gewähren. 

(4) Die Zusammenstellung der F achgebiere . 
(Fächer), deren Studium in den einzelnen Stu­
dien abschnitten Pflicht ist und in denen Kennt­
nisse durch Prüfungen nachgewiesen werden 
müssen (Pflichtfächer), ist in die Studienordnung 
aufzunehmen. Nur jene Fachg,ebiete (Fächer) sind 
zu Pflichtfächern zu erklären, deren Pflege für 
die Erreichung des Lehrzieles einer Studienrich­
tung (eines Studienzweiges) unerläßlich ist. 
Neben solchen sind Fächer vorzusehen, welche 
die Fachgebiete der Studienrichtung ergänzen 
und aus denen der Studierende entsprechend 
den Bestimmungen der jeweiligen Studienord­
nung (des Studienplanes) zu wählen hat (Wahl­
fächer). Eine solche Wahlmöglichkeit ist für jede 
Studienrichtung wenigstens ,einmal vorzusehen. 
Für die g,ewählten Fächer gelten die Bestimmun­
gen der Pflichtfächer. Werden innerhalb einer 
Studienrichtung Gruppen von Fächern zur Wahl 
gestellt, die nur gemeinsam gewählt werden 
dürfen, so sind sie als Studienzweige zu bezeich-
nen. 

einzurichten, welche die Fachgebiete wissen­
schaftstheoretisch und philosophisch vertiefen 
sowie je nach Eigenart der Studienrichtung in 
historischer oder wissenschaftsgeschichtlicher oder 
soziologischer Weise erfassen (§ 1 Abs. 1 lit. b 
und Abs. 2 lit. c). Weiters sind nach Möglichkeit 
Lehrveranstaltungen einzurichten, in denen die 
Grundkenntnisse des wissenschaftlichen Arbei­
tens und der wissenschaftlichen Dokumentation 
und Information in dem für die Fachgebiete 
notwendig,en Umfang vermittelt werden (§ 1 
Abs. 2 lit. ~ und b)." 

18. § 16 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Von der zuständigen akademischen Be­
hörde sind nach Maßgabe der Bestimmungen des 
§ 17 Lehrveranstaltungen einzurichten. Lehrver­
anstaltungen sind insbesondere: 

a) Seminare und Privatissima (Abs. 2), 
b) Vorlesungen (Abs. 3), 
c) Proseminare und übungen (Abs. 4), 
d) Arbeitsgemeinschaften und Repetitorien 

(Abs.5), 
e) Konversatorien (Abs. 6), 

f) Praktika (Abs. 7), 
g) Exkursionen (Abs. 8), 
h) Projektstudien (Abs. 9), 
i) Vorlesungen verbunden mit übungen 

(Abs. 10),. 
j) Exkursionen verbunden mit übungen 

oder Prakttka (Albs. 111)." 

19. § 16 Abs. 9 bis 14 hat zu lauten: 

,,(9) Projektstudien d~enen der wissenschaft­
lichen Zusammenarbeit hinsichtlich zweier oder 
mehrerer Fachgebiete anhand konkr,eter, fach­
übergreifender Fragestellungen und der Anwen­
dung verschiedener Methoden und Techniken. 

(10) Bei der Verbindung von Vorlesungen 
mit übun~en sind im unmittelbaren Zusam­
menhang mit einer Lehrtätigkeit im Sinne des 
Abs. 3 den praktisch-beruflichen Zielen der 
Diplomstudien entsprechend konkrete Aufgaben 
und ihre Lösung zu behandeln. 

(11) Bei Exkursionen verbunden mit übun­
gen oder Praktika sind außerhalbder Uni­
versitäten und ihrer Einrichtungen konkrete 
Aufgaben und praktische Probleme des Fach­
gebietes in geeigneter Weise währ,end einer Ex­
kursion zu behandeln. 

(12) Außer den in den Abs. 1 bis 11 be­
handelten Typen von Lehrveranstaltungen kön­
nen erforderlichenfalls Lehrveranstaltungen auch 
in anderen Formen abgehalten werden. Auf 

(5) Di,e Studienordnungen haben neben Lehr- solche Lehrveranstaltungen sind die Vorschriften 
veranstaltungen für die Fachg,ebiete und deren für diejenige der in den Abs. 1 bis 11 erwähnten 
Hilfswissenschaften auch Lehrveranstaltungen 'Typen anzuwenden, der sie am nächsten stehen. 
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(13) Blockveranstaltungen sind Lehrveranstal­
tungen, die nur während eines Teiles eines Se­
mesters, aber mit entspl1echend erhöhter wöchent­
licher Stuilidenzahl durchgeführt werden. Kolli­
sionen mit Lehrveranstaltungen über Pflicht­
fächer lSind bei Abhaltung von Blockveranstaltun­
gen zu vermeiden (§ 10 Abs. 1). 

(14) Zur AbhGJItung von übungen (Abs. 4) und 
Praktika (Abs. 7) sind insbesondere auch die ge­
mäß §26 Abs. 4 zu Prüfungs kommissären be­
stellten Personen ,durch Erteilung von Lehraufträ­
gen ner:a:I1IZU7Jiehen." 

20. Der Abs.' 10 des § 16 erhält die Bezeich­
nung ,,(15)". 

21. Nach § 16 ist folgender § 16 a einzufügen: 

,,§ 16 a. Unterrichtsversuche 

(1) Zum Zweck der V,erbesserung und einer 
praxisnahen Gestaltung der Berufsvorbildung 
können die besonderen Studiengesetze die Ver­
pflichtung vorsehen, in oden Studienordnungen 
und Studienpläne Unterrichtsvel1suche im Bereich 
einer Studienrichtung oder' e~nes Studienzweiges 
einzurichten (§ 1 Abs. 2 lit. b) und für die 
Durchführung in angemessenem Umfang vorzu­
sorgen. 

(2) Als neue Formen des Unterrichts können 
insbesondere vo!'gesehen werden: 

a) Lehrvera!!lJStaltungen, die sich besonderer 
diJd<!ktischer Methoden bedienen; 

,b) Lehrveranstaltunglen, die im besonderen 
Maß der praktischen Ausbi1dung der Stu­
dierenden dienen bzw. konkrete Einblicke 
in die praktische Ausübung des angestrebten 
Bemfes ermöglichen; 

c) Lehrveranstaltungen, zu denen für die prak­
tische Ausbi~dung besonders geeignete Vor­
tragende beigezogen werden. 

(3) Die zuständige abdemische Behörde hat die 
vorgesehenen Unterrichts versuche in angemesse­
nem Umfang durchzuführen und zum Zweck der 
Verb~sserung laufend zu überprüfen." . 

22. § 17 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Die ErlaSISUng und Abänderung des Stu­
dienplanes f.aUen inden se1bständ~gen W,irkungs­
bereich ·der Hochschulen (§ 3 Abs. 4 lit. c, § 58 
lit. a UOG). Beschlossene Studienpläne sind bin­
nen einem Monat ,dem Bundesminister für Wis­
senschaft Ulnd Forschung vorzulegen. Sie werden 
rechtswirksam, wenn ihre Durchführung nicht 
vom Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung binnen zwei Monaten ab Einlang.en unter­
sagt wird. Das Aufsichtsrecht des Bundesministers 
für Wissenschaft und Forschung (§ 5 UOG) wird 
dadurch nicht berührt. 

(2) Die Studienpläne haben für die VoLLständig­
keit der Lehrgebiete und Lehl-veranstaltungen 
einer Studienrichtung vorzusorgen (§ 58 lit. b 
UOG). 

Sie haben insbesondere vorzusehen: 

a) die Lehrv,eranstalrungen, die als Pflicht­
fächer die vorgeschriebenen Fachgebiete oder 
Fächer erfalSsen; 

b) die Lehrvel1anstaltungen, welche die vor­
,gesehenen Wahlf.ächerel'fasseno; 

c) ,die Lehrv,eranstaltungen, deren Pflege zur 
Förderung der Lehrzieleeiner StUldienrich­
tung als Freifächer empfohlen wird; 

d) die Praktika, die als Pf1ichtveranstaltungen 
in jenen Fachgebieten zu besuchen sind, in 
denen für die Erreichung des Lehrzieles 
praktisches oder handwerkiliches Können 
erforderlich ist; die Dauer der Praktika. 
unter Berücksichti,gung Ider§§ 2 Abs. 1 
und 16 Abs. 7; ihre Absolvierung als Vor­
praxis, Praxis semester oder FerialpraX!is; 

e) ,die Kool1dinierung der Lehrveranstaltungen 
und erforderlichenfalls die zweckmäßige' 
Kombination ihrer Typen für den Unter­
richt in den einzelnen Pflicht-, Wahl- und 
Freifächern. " 

23. § 17 Abs. 5 und 6 hat zu lauten: 

,,(5) Die Studienpläne sind im Mitteilungs~ 
blatt (§ 15 Abs. 13 lit. a UOG) sowi'e in den 
besonderen Studienführern (§ 79 Abs. 2 iit. e 
UOG) kundzumachen. Die Studienpläne sind in 
der Ev~denzstelle zur Einsicht aufzuIegen. 

(6) Das Verzeichnis .der Lehrveranstaltungen 
i:st jedenfalls einmal im Studienjahr herauszu­
geben und hat Zeit' und Ort der Abhaltung zu 
enthalten. " 

24. Dem Abs. 1 des:§ 18 ist anzufügen: 

"Für Absolventen von HochschuMehrgängen 
kann durch Verordnung des Bundesminist,ers für 
Wiss·enschaft und Forschung die Fiihrung von 
Berufsbezeichnungen vorgesehen werden, sofern 
der Hoch,schullehrgang :z:umindest wer Semester 
umfaßt und einer selbständigen Berufsausbildung· 
entspricht. Die jeweilig,e Berufsbezeichriung ist 
auf Antrag der für ,die Durchführung des Hoch­
schullehrganges zuständigen akademischen Be­
hÖl1de (Abs. 2) festzusetzen. Die Berufsbezeich­
nung hat aus den Worten "Akademisch ge­
prüfter ... " mit einem für die Absolventen des. 
jeweiligen Lehrganges typischen Zusatz zu lau-· 
ten." 
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25. § 19 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober 
und endet am 30. September. Es besteht aus dem 
Wintersemester, dem Sommersemester und den 
Fer,ien. D:lJS W,intersemester beginnt am 1. Okto~ 
ber, das Sommersemester am 1. März. Die Weih­
nachtsferien beginnen am 19. Dezember und 
enden am 7. Jänner. Die Semesterf,erien und die 
Osterferien sind von ·der obersten akademischen 
Behörde jeder Hochschule nach den örtlichen Ver­
hältnissen so anzusetzen, daß auf beide Semester 
zusammen 30 Unterl1ichtswochen und auf jedes 
Semester wen,igstens 14 Unterrichtswochen ent­
fallen. Semester- und Osterferien zusammen dür­
fen sechs Wochen nicht übersteigen. Das Sommer­
semester endet frühestens am 28. Juni und späte­
stens am 15. Juli. Die Hauptferien dauern bis 
30. September. 

(2) Ab Semesterbeginn sind die angekündigten 
Lehrveranstailtungen ,abzuhalten. Innerhalb des 
Studienjahres ,gind die Fe6en, die Sonntage, die 
gesetzlichen Feiertage, der Samstag vor und der 
Dienstag illach Pfingsten, der Allerseelenta;g, der 
Tag ·des Lan~espatrons sowie ein vom Rektor zu 
bestimmender Ta;g (Rektorstag) lehrveranstal­
tungsfrei uhd prüfun~sfl1ei. Der Rektor ist ferner 
berechtigt, anläßlich ak,a;demischer oder staatLicher 
Feiern Lehrvera;nstaltun,gen und Prüfungen aus­
fallen zu .lassen. Prornotlionen und Sponsionen 
können :im Bedar.fsf:all im Einvernehmen mit den 
mitwirkenden Universitätslehrern auch am Be­
g,inn und am Ende .der Fe6en abgehalten werden. 
Die Abhaltung von Hqchschullehrgängen und 
Hochschulkursen während ,der Ferien ist zulässig. 
Prüfungen können mit Zusttmmung der betroffe­
nen Mitglieder der Prüfungskommissionen auch 
am Beginn und am Ende von Ferien, ausnahms­
weise auf Antrag ,des Kandidaten auch während 
der Fer,ien abgehalten werden, .do.ch sind jeden­
fal1s zehn zusammenhängende Wochen während 
der Hauptferien prüfungsfrei zu bela~sen. Exkur­
sionen können auch während der Fel"ien abgehal­
ten werden. Bei Bedarf können auch andere Lehr­
veranstaltungen wie insbesondere übungen und 
Praktika während der Ferien abgehalten werden." 

26. § 20 Abs. 3 hat zu ,lauten: 

,,(3) Aus päJd:agogischen Gründen kann in den 
Snudienol'dnungen ,ein Zeitpunkt festgesetzt wer­
den, bis zu dem die den vorhergehenden Studien­
abschnitt abschließende Prüfung abzulegen IÜSt; 
nach Abilauf dieser Frist sind weitere Semester 
für den nächstfolgenden Studienabschnitt nicht 
einrechenbar, solange die versäumte Prüfung nicht 
mit Erfolg abgelegt wurde." ... 

27. § 23 Abs. 4 und 7 hat zu lauten: 

,,(4) Kolloquien sindPrürungen über den Stoff 
einer Lehrveranstaltung. Sie können freiwillig 

abgelegt werden, aber auch in besonderen Stu­
dienges,etzen bzw. Studienordnungen verpflich­
tend vorgesehen werden (Pflichtkolloquien). ' 

(7) Diplomprüfungen sind Prüfungen, die die 
Voraussetzung für den Erwerb eines Diplom­
grades bilden. Sie haben der Feststellung des für 
die wissenschaftliche (wissenschaftlich-künstleri­
sche) Berufvorbildung geforderten Wissens und 
Könnens zu ·dienen. Kurzstudien und Erweite­
rung,sstudien sind durch Abschlußprüfung,en zu 
beenden." 

28. § 24 Abs. 3 biJs 6 hat zu lauten: 

,,(3) Gesamtprüfungen können' 
\ 

a) als kommissionelle Prüfungen vor dem ge­
samten Prüfungssenat oder 

b) als TeVlprüfungen vor Einzelprüfern ab-
,gehalten werden. . 

Sie ,sind mit einer Gesamtnote zu beurteilen 
(§ 29 Abs. 2). Die besonder,en Studiengesetze ha­
ben die Art der Gesamtprüfungen f.estzulegen. 
Bei der letzten für ein bestimmtes ordentliches 
Studium vorgesehenen Diplomprüfung ist nach 
Maßgabe der besonderen Studiengesetze jeden­
falls ,eine kommissionelle Prüfung abzuhalten. 

(4) Die Studienordnungen haben unter Beda.cht­
nahme ,a;uf § 3 Abs. 1 'Lit. g je nach Eigenart des 
Faches und ,der Prüfungs zwecke festzulegen, ob 
die Prüfungen nur mündlich' (§ 23 Abs. 1 lit. a) 
oder nur schriftiLich (§ 23 Abs. 1 lit. b) oder in 
mündLichen und schriftlichen Teilen oder auch in 
der Form von Prüfungs arbeiten (§ 23 Abs. 1 lit. c) 
abgelegt wel'd:en mÜissen oder unter welchen be­
sonderen Umständen mündliche Prüfungen oder 
PrüfungslJei!,e ausnahmsweise schriftlich abgehalten 
werden können. Die Zulassung zu anderen Prü­
fungstei!len ist auch von der posiuiv1en Beurteilung 
dieser Arbeiten abhängig zu machen. Die Arbeiten 
sind je nach der Art der zu lösenden Aufgaben 
MS Klausur-; Instituts- oder Hausarbeiten anzu­
fertigen. Die das ordendiche Studium abschlie­
ßende Prüfu'ng hat jedenfalls auch einen münd­
lichen Prüfungs teil aus jedem Prüfungsgegen­
stand zu enthalten. 

(5) Die Studienol'dnungen haben nach Art und 
Umfang der Prüfun,g,sfä.cher zu bestimmen, in 
welchen zeitlichen Abständen Gesamtprüfungen 
zu absolvieren sind, die nicht als kommissionelle 
Prüfungen abgelegt werden. Kommissionelle Prü­
f,UIli~en sind jedenfalls innerhalb einer Woche ab­
zuschließen. Der Zeitraum zwischen dem 
schriftli.chen und mündlichen Teil einer Prüfung 
hat höchstens drei Monate zu betragen. 

(6) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Der 
Zutritt kann erforderlichenfaLls auf eine den 
räumlichen Verhältnissen ,entsprechende Anzahl 
von Universitätslehrern und Studierenden be­
schränkt werden." 
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29. Nach Abs. 3 des § 25' ist folgender Abs. 4 
einzufügen: 

,,(4) Der Kandidat hat jeweils ein vollst~ndiges 
ExempLar seiner approbierten Diplomarbeit bzw. 
Dissertation an die Bibliothek der Hochschule, 
an der ihm der 'akademische Grad verliehen wird, 
und an die österreichische Naüonalhibliothek ab­
zuliefern." 

30. Dem Abs. 3 des § 26 ist anzufügen: 

"Im Bedarfsfall sind auch Ol'dentliche und 
Außerordentliche Univ,ersitätsprofessoren, Hono­
rarprofessoren und Univel1sitätlsdozenten anderer 
inländischer Univel1Sitäten (Fakultäten) für die 
Fächer ihrer L,ehrbefugnis gemäß § 23 Abs. 1 
lit. a UOG sowie Hochschulprofessoren der [n­
ländiichen Kunstho,chschulen als Mitglieder der 
Prüfungskommission zu bestellen." 

31. § 26 Abs. 5, 7, 9 und 10 ha.t zu lauten: 

,,(5) Der Präses, seine Stellvertreter sowie d.ie 
gemäß Abs. 4 bestellten Prüfungskommissäre 
üben ihr Amt während einer vüerjährigen Funk­
tionsperiode aus. Eine unmittelbare Wiederbe­
stellung des Präses und seiner Stellvertreter ist 
im Bedarf.sfall zulässig. Di,e Bestellung erlischt 
mit Ende des Studienjahres, in dem das Mitglied 
der Prüfungskommission das 70. Lebensjahr voll­
endet hat, bei der 'zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgenden Emeritierung ,eines Hochschulpro­
fessors, mit dieser. Die Bestimmungen des Be­
amten-Dienstrecht~gesetzes, BGBl. Nr. 333/1979, 
hinsichtlich ,des D~sziplinarrechts sowie § 2 des 
Bundesgesetzes, womit Best'immungen über die 
Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren 
und über deren Emeritierung getroffen werden, 
BGBL Nr. 236/1955, gelten sinngemäß. Scheidet 
ein MitgLied der Prüfungskommission vorzeitig 
aus, so ist erforrderEchenfalls für den Rest der 
Funktionsperiode ein neues Mitglied zu bestellen. 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen be­
steht aus dem Rektor (Dekan) als Präses und den 
Universitätslehrel1n mit Lehrbefugnis ' gemäß 
§ 23 Abs. 1 lit. a UOG der Universität (Fakultät) 
a!J.!> P,rüflU11igskommissären. Lm Bedarfsfall sind auch 
Universitätslehrer anderer inländischer Univer­
sitäten (Fakultäten) mit Lehrbefu.gnis für das 
betreffende Fach gemäß § 23 Abs. 1 lit. a VOG 
sowie Hochschulprofessol'en der KUlllSthochschulen 
als Mitglieder der Prüfungskommis~ion zu be­
stelLen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die 
Dissertationen von zwei Begutachtern innerhalb 
von höchstens einem Semester zu beurteilen. Die 
Begutachter sind vom Präses der zuständigen 
PrüflUngskommiss,ion aus ,deren MitgLiedern aus­
zuwählen. Der zweite Begutachter kann einem 
nahe verwandten Fach entnommen werden. Der 

Universitätslehrer, Ider den Verfasser einer Disser­
tation oder DiJplomarbeit betreut hat (§ 5 Abs. 2 
Lit. g), ist jedenfalls zum Begutachter zu bestellen. 
Gehört der Begutachter der Prufungskommission 
nicht schon gemäß Abs. 3 oder 7 an, so tritt er in 
sie für die Prüfung des von ,ihm betreuten' Kan­
didaten ein. Begutachter haben dem Prüfungs­
senat (Abs. 10) anzugehören, doch ist im Ver­
hinderungsfall eine Vertretung zulässig. Können 
sich die Begutachter einer Dissertation über die 
Approbation nicht einigen, ISO hat der Präses der 
Prüfun,~skomm~sion einen dr:itten Begutachter 
zu bestellen. Für die Approbation ist ,die Mehr­
heit ,der Gutachter maßgebend. 

(10) Prüfungssenate sind zur kommissionellen 
Abha!ltung von Diplomprüfungen und Rigorosen 
sowie zur letzten zulässigen W:iederholung von 
Einzelprüfung,en (§ 30 Abs. 5) vom Präses der 
Prüfungskommission aus deren MitgLiedern zu­
sammenzusetzen. Einem Senat haben einschl,ieß­
lieh des Vorsitzenden weni.gstens drei Personen 
anzugehören. Der Präses hat ein Mitglied zum 
Vorsitzenden des Prüfungssenates zu bestellen. 
Für jedes Prüfun~sfach ~st ein Prüfer namhaft 
zu machen. Auch der Präses kann als Prüfer mit­
wirken, wenn das Fach in den Rahmen sein,er 
Lehrbefugnis fällt. Die P,rüfer sind den Kandi­
daten zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der 
Prüfung bekanntzugeben. Der Kandidat hat das 
Recht, Wünsche hinsichtlich der Pel1Son seiner 
Prüfer zu äußenn, die der Pritses der Prüfungs­
kommission nach Maßgabe der personellen und 
zeitlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen hat." 

32. § 27 Abs. 8 hitt zu lauten: 

,,(8) Das Ergebnis jeder münd,lichen Prüfung 
~t dem Kandidatel1 nach Ende der Prüfung zu 
verkünden. Fal1s die Prüfung nicht bestanden 
wurde, sind die wesentlichen Gründe anzu­
führen." 

33. Dem § 28 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die Prüfung ~n den zwei Leistungsstufen 
ist in einem schriftlichen und einem mündlichen 
Teil abzulegen." 

34. § 29 Abs. 1 und 3 hat Zu lauten: 

,,(1) Der ErfOllg der Teilnahme an Lehrver­
anstaltungen und der damit verbundenen wi~sen­
schaftlichen, künsder~sch,en, schriftlichen, graphi­
schen und prak1Jischen Arbeiten ist mit der Note 
"ausgezeichnet bestanden" oder "bestanden", der 
mangelnde ErfoLg mit der Note "nicht bestanden" 
zu beurteilen. Der Erfolg aller Priifungen sowie 
das Erg,ebnis von Dissertationen und D~plom­
arbeiten sind m,it den Noten "sehr gut", "gut", 
"befriedigend" und "genügend", kein Erfolg mit 
der Note "nicht genügend" zu beurtei1en. Zwi­
schennoten sind unzuläss,ig; Zeichen und Worte, 
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die Zwisdtennüten zum Ausdruck. bl'ingen, gelten 
als nicht beiges,etzt. Bei einer negativen Beurtei­
lung sind die wesentLichen Entscheidung.sgründe 
schrriftlich anzlUführen. 

(3) Wenn der Kandidat entgegen der Verein­
barung mit dem Prüfer nicht erscheint üder trütz 
ürdnungsgemäß bekanntgege:benem Termin ühne 
wichnigen Grund (§ 6 Abs. 5 lit. b letzter Satz) 
zur Prüfung üder einem Prüfungs teil (§ 24 Abs. 4) 
nicht antritt, kann er frühestens zum nächsten 
allgemeinen Prüfung,stermLin, aber nicht vür Ab­
lauf vün einem Münat zur Prüfung wieder antre­
ten. Eine Prüfung gilt aLs nicht bestanden, wenn 
der Kandidat ,die Prüfung ühne w,ichtigen Grund 
(§ 6 Abs. 5 lit. b letzter Satz) vürzeitig abbricht. 
Die Entscheidung, üb ein widttiger Grund vür­
liegt, kümmt bei kümmissiündlen Prüfungen 
dem Prüfungssenat, bei Einze1prüfungen dem 
Rektür, an den Universitäten mit Fakultätsglie­
derung dem Dekan zu." 

35. § 30 Ahs. 4 hart; zu lauten: 

,,(4) Ist ,in ·einem PrüfungiSlf.ach nur eine schrift­
liche Prüfung (§ 23 Abs. 1 Lit. b) üder eine Prü­
fungsarbeit (§ 23 Abs. 1 lit. c) vürgesehen, so. ist 
der Kandidat berechtigt, bei der AnmeLdung zur 
letzten zulässigen Wiederhülung (Abs. 1). über 
denselben Gegenstand eine mündliche Prüfung 
zu venlangen, süfern die schriftlidte Prüfung 
üder PrüfungsarbeLt überhaupt durch eine münd­
liche Prüfung ersetzt werden kann." 

36. § 33 hat zu launen: 

,,(1) Das Er,gebni.s jeder Prüfung süwie der 
ErfoLg ,der Teilnahme an Lehweranstaltungen, 
ausgenommen V.ürlesungen, ist auf Antrag des 
Kandida~en durch ein Zeugnis zu beurkunden. 
BeiPrüJiungen, die sich aus Teilprüfungen zu­
sammensetzen, s,ind die N üten für die einzelnen 
Prüfung,sfächer anzugeben; Sammelzeugnisse sind 
zulässig, die Gesamtnote (§ 29 Abs. 2 letzter 
Satz) ist zu vermerken. 

(2) Zeugnisse über Küllüquien süwie über die 
erfoLgreich,e Teilnahme 'an Lehrveranstaltungen, 
ausgenommen Vürlesungen, sind vom Leiter der 
Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzelprüfun­
gen sowie über Prüfungen gemäß § 28 sind vüm 
Prüfer, Zeugnisse über l),ommissionelle Prüfun­
gen vom Vürsitzenden des zuständigen Prüfungs­
sen:ttes zu unt,erfertigen. 

(3) Ausfertigungen von Zeugnissen, die unter 
Verwendung elektrünischer Datenverarbeitungs­
anlagen hel'gestellt we,rden, müssen den Namen 
des Prüfens, bzw. des 'Beurteilenden enthalten, sie 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Beglaubigung 
durch den Univ.ersitätSidirektür, durch den Rek­
türatsdirektür oder den zuständigen Dekan. Zeug­
nisse über Dip'lümprüfungen haben die Studien-
1"ichtung (den Studienzwe~g) zu enthalten." 

37. Der Abs. 2 des § 34 entfällt. 

38. § 34 Abs. -3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Verleihung ist unzuläss.ig, wenn der 

Kandidat die festgesetzten VOl1aussetzungen nicht 
erfüllt." 

39. Der letzte Satz des § 34 Abs. 4 hat zu 
lauten: 
"Wird ·derselbeakademische Grad an ,die Absol­
venten verschiedener Studienrichtungen (Studtien­
zweig,e) verliehen, so. ist die Studienrichtung (der 
Studienzweig) in der Urkunde ersichtl:ich zu 
machen." 

40. § 35 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Verleihung erfülgt durch Spünsion in 
Anwesenheit des Rektürs, ·:tn Universitäten 
(HüchschU:len) mit Fakultätsgli,ederung (Abte'i­
lungsgliederung) auch des zuständigen Dekans 
(Abteilungsleiter,s), durch einen Ol1dentlichen Uni­
versitäts-{Hochschul-)prof·essor als Prümütor. Die 
nähere Regell,ung der Fünm der Verleihung hat 
die zuständige ak<lJdemische Behörde durch Ver­
ürdnung zu tl1~ffen." 

41. § 36 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Verleihung erfolgt durch Prümütiün 
in Anwesenheit des Rektürs, an Universitäten 
mit Fakultitsgliederung auch des z'lllStändigen 
Dekans, durch einen Ordendidten Universitäts­
prüfessor als Prümütür. Die nähere Regelung der 
Fürm der V'erleihung hat die zuständige akade­
mische Behörde durch Verürdnung zu treffen." 

42. § 37 Abs. 1 hat zu lauten: 

§ 37. Verlust akademischer Grade 

,,(1) Der akademische Gr:td geht verloren: 
a) durch Widerruf (Abs. 2), 

b) ,durch Verzidtt." 

43. § 37 Abs. 6 entfällt. 

44. § 39 hat zu laUben: 
§ 39. Führung ausländischer akademischer Grade 

"Jedem Träger eines vün einer anerkannten 
ausländliJschen Hüchschule verliehenen abdemi­
schen Gudes ist es 'in öSeerreich gestattet, 'seinem 
N amen den erwürbenen akademischen Grad, und 
zwar mit dem im Verleihungs dekret enthaltenen 
Wortlaut und unter Beisetzung der ausländischen 
Hüchschule, die den akademischen Grad verliehen 
hat, im Verkehr mit Behörden und im privaten 
V.erkehr beizufügen. Ehrenhalber verliehene aus­
länd~sche akademische Grade dürfen nur mit 
BewilLigung des Bundesministeriums für Wissen­
schaft und Fürschung geführt werden. Die Bewilli­
gung ist nur zu erteilen, wenn die Verleihung 
umer ähnlidten Voraussetzungen wie in öster­
reich (§ 97 UOG) erfülgt ist." 
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45. Die Lit. c des § 40 Abs. 2 entfällt. 

46. Im § 40 Abs. 2 erhalten die bisherigen 
]it. d bis g die Bez'eichnung "c bis f". 

47. § 43 Ahs. 2 und 4 hat zu lauten: 

"i(2) Gegen Bescheide von Binzelprüfern oder 
Prü.fungskommiJssionen, mit denen die Zulassung 
zu einer Prüfung verweigert (§ 27), eine Prü­
fung für ungült,ig erklärt (§ 32), eine Entscheidung 
gJemäß § 29 Abs. 3 .oder eine Verfii.gung gemäß 
§ 30 Albs. 3 getroff'en w;ird, list die Bel1Ufung ,an 
das oberste Kollegralol1gan zulä'S9hg. über Beru­
fungen gegen Bescheide, die eine Diplomprüfung 
oder Teile ,einer solchen betr,effen, entscheidet der 
Bundesminister für W'issenschaft und Forschung. 

(4) Zeugnisse (§ 33) sind bei einer negativen 
Beurteilung zu begründen (§ 29 Abis. 1 letzter 
Satz). Eine Berufung i5t unzuläss~g. Dem Kandi­
daten i5t Einsicht in die BeurteiJungsunterlagen 
(Gutachten, Korrekturen) der Prüfungsarbeit, 
Diplomarbeit oder Dissertation Zu gewähren, 
wenn er dies innerhalb von sechs Monaten seit 
B,ekanntg,abe der Beurteilung verlangt." 

48. § 45 Abs. 7 bis 9 hat zu lauten: 

,,(7) Die ,im Abs. 6 erwähnten ordentlichen 
Hörer haben das Recht, sich dur.ch schriftliche 
Erklärung zu Beginn des auf das InkI1afttreten der 
zu erlassenden Studi'enord'I1ungen (§ 15) folgen­
,den SemesteI1s den neuen Studien vorschriften zu 
unterwerfen. Ab". 8 und 9 gelten sinngemäß. In 
di'esem Fall weroen zurückgelegte Studien der­
selben SIJudienrichtung zur Gänze in die vor­
geschriebene Studiendauer einlger,echnet und alle 
abgelegten Prüfungen anerkannt. 

(8) Bis zum Inkrafttreten des Studienplanes 
hat der Studierende, der sich gemäß Abs. 7 den 
neuen Studienvorschriften unterworfen hat, sowie 
der Studiel'ende, der sein Studium neu beginnt, 
das. Recht, im Rahmen der durch die Studien­
ordnung festgeIegten Stundenzahl ,(he Lehrveran­
staltungen zu wählen; jedoch muß unter den ge­
wählten Lehrveranstaltungen jedes Pflicht- und 
Wahlfiaches nach Maßgabe des Lehrangebotes im 

ersten Studienabschnitt eine allgemeine Vorlesung 
(§ 16 Abis. 3 e11Ster und zweiter Satz) und eine 
übung (§ 16 Abs. 4 letzter Satz) oder ein Prak­
tikum (§ 16 Abs. 7), im zweiten Studilenabs.chnitt 
eine allgemeine V0I11esung und ein Seminar, Pri­
vatiss,imum, Pros,eminar, übung oder 'ein Prak­
tikum (§ 16 Abs. 2, 4 und 7) gewählt werden. 
Nach Inhafttreten des Studienplanes sind so zu­
rückgelegte Semester zur Gänze einzurechnen 
(§ 20 Abis. 3) und inskr.ibierte Lehrveranstaltun­
gen sowieabgdegte Prüfungen zur Gänze anzu­
erkennen (§ 21 Abs. 4). Fehlende Lehrveranstal­
tungen und fehlende Prüfungen sind bis zur 
nächsten Diplomprüfung nachzuholen. 

(9) Bei einer Änderung des Studienplanes haben 
die Studi'erenden das Recht, den von ihnen be­
gonnenen Studienabschnitt nach dem bisher gel­
tenden Smdlienplan zu vollenden; es steht ihnen 
aber frei, auf den neuen Studien plan überzugehen. 
In ,dies'em FaH ci:st im Sinn des Abs. 8 festzusteillen, 
welche der ,bisher ,inskl1ihiel'ten Lehrveranstaltun­
gen und bisher abgeleg,ten Prüfungen den Lehr­
veranstaltungen und Prüfungen des neuen' Stu­
dienplanes entsprechen." 

49. Die Abs. 8 und 9 des § 45 erhalten die 
Bezeichnung ,,(10)" und ,,(11)". 

50. § 46 hat zu lauten: 

,;§ 46. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist ,der BU1I1Jdesministerfür Wissenschaft 
und FOl1schung, in den AngelegenheilJen der §§ 7 
Abs. 1 lit. a biJs c, Abs. 2 und 3, 7 a Abs. 2 Lit. a 
und b und Abs. 4 sowie 16 a im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Unterricht und 
Kunst, in den Angelegenheiten des § 12 Abs. 3 
im Einlv'ernehmen mit dem .ß.undeska;nzler he­
traut." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesg,esetz tritt mit ........... . 
........ in Kraft. 

(2) Hinsichtlich der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes wird ;J;uf Art. I Z 50 verwiesen. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Das AUgemeillle Ho.chschul-Stuelliengesetz wurde 
nach den mehr alis ein Jahrzehnt dauernden Vor­
bereitungen und Vorarbeiten (vgl. hiezu die 
Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvor­
lage für das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz, 
22 ,der Beilagen zu den stenographischen Proto­
kolLen des Nationalr:ates XI. Gesetzesperiode) am 
15. Juli 1966 vom NatJionalrat beschlossen und 
trat mit Beginn des Studienjahres 1966/67 am 
1. Oktober 1966 in Kraft. Das Al1'gemeine Hoch­
schul-StUidiengesetz brachte für die wissenschaft­
lichen Hochschulen - heute auf Grund des Uni­
ver~itäts-Ol:ganisationsgesetzes, BGBL Nr. 258/ 
1975, einheitlich Universitäten genannt - die 
grundsätzliche Regelung des StUd~en- und Prü­
fungswesens. Gleichzeiti.g war es aber auch der 
Auftakt für die Erneuerung der besonderen Stu­
dienvorschriften de,r einzelnen Studienrich­
tungen, die .~m Laufe des letzt'en }ahr­
zehntes bereins ergangen sind. Es bot eine ein­
wandfreie Rechtsgrundlage zur modernen Neu­
regelung der einzelnen Studien. Nach Inkraft­
treten des Bundesgesetzes für das Studium der 
Rechtswissell'schaften, BGBl. Nr. 140/1978, k,amn 
von einem baldigen AbschLuß der el1sten Runde 
der Studienreform gesprochen werden, zumal 
die neue Studienordnung für das Medizil1lstu­
dium bereits erlassen wurde und auch das noch 
ausstehende Studieng,esetz für die Evangelische 
Theologie demnächst zur Begutachtung aU$gesen­
det wird. 

Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt steht das 
, AlLgemeine Hochschul-Studiengesetz in Kraft und 

hat im wesentlichen seine Bewährung abgdegt. 
Das Jahrzehnt der Anwendung hat aber auch aus­
r,eichende Erfahrungen mit der grundsätzlichen 
Regelung des Studien- und Prüfungswesens für 
das wissenschaftliche Hoch.schulwesen ,in öster­
l'ei.ch gebracht, sodaß nunmehr im Zusammen­
hang mit· der übrigen das Hochschulwesen be­
treffenden Rechtsentw.icklung der Zeitpunkt ge­
kommen ist, notwendig gewordene Noveil1ierun­
gen vorzunehmen. 

Diese Notwendigkeit einer Novelle ergibt sich 
auf Grund vensch~edener Gesichtspunkte. Einer­
seits enthält das Allgemeine Hochschul-Studien-

gesetz eine Reihe von Bestimmungen ali1gemeiner 
Art die direkt anwendbar sind und keiner nähe­
r,en' Durchführung dlurch besondere Studienge­
setze, Studienordnungen oder Studienpläne be­
dürfen. Die praktil$che Anwendung dieser Bestim­
mungen in der zurückliegenden Zeit hat ergeben, 
daß eine Anzahl von Richtigstellungen, Ergän­
zungen und Änderungen zweckmäßig scheint. 
Andererseits konnten bei der Durchführung der 
besonderen Studiengeset2le reiche Erfahrungen ge­
sammelt werden, ,diie nunmehr in der Form der 
Rückkoppelung .auf das Allgemeine Hoch.schul­
StudiengesetJZ Bedeutung im Sinne einer W,eite'r­
führung und Vertiefung der Studienreform ge­
winnen können und sollen. Die Reformtätigkeit 
muß auch ang,emeSisene Schlüsse aus den Kr,itik­
punkten der OECD ziehen und diese bei .der 
geplanten NoveHierung berücksichnigen (vgl. ms­
besonders die Punkte 32 bis 34, 37 und 45 bis 48 
des OECD-Prüferbenichtes: Die Hochschulen in 
Österreich, herausgegeben vom Bunclesministe­
rium für Wissenschaft und: Forschung, Hand II, 
Wien 1976, S. 75 ff). Die Hauptpunkte betrafen 
die Konformität des Studienangebotes, die nicht 
ausreichende formelle Differenzierung von 
Qualifikationsniveaus, die Inflexibi1ität der Stu­
diengänge, die Frage der Abbruchsraten und der 
Studienv,erzögerungen. Einige Novellierungsvor­
schiläg,e zielen darauf ab, diesen Anregungen zu 
entsprechen bzw. hier Abhilfe zu schaffen. Im 
Hinblick auf eine Auflockerung des starren 
Systems der Studienvorschriften wunde eine Ver­
ringerung der NormstJUfen zur Diskussion ge­
stellt, diese jedoch im Begutachtungsverfahren 
mehrheitJlich abgelehnt. Wenngleich die besonde-. 
ren Studiengesetze im Stufenbau der Rechtsord­
nung den gleichen Normencharakter aufweisen 
wie das Allgemeine Hochschul-Studienges,etz, so 
sollen trotzdem zur Wahrung der Einheitlichkeit 
und übersichtlichkeit des a:l1gemei!\en Studien­
unct Prüfunglswesens die dort in der Praxis be­
währten Einrichtungen eine grundsätzliche Ver­
ankerung finden. Es ,ist daher -zweckmäßig, als 
eine erste Maßnahme zur besseren Verwertung 
des ersten Studienabsch.nittes von Diplomstudien 
im S~nne der Vorschläge des Punktes 31 des 
OECD-Prüferberichtes Kurz- und Erweiterungs­
studien in die Novelle aufzunehmen und für die 
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Schaffung von BeruflSbezeichnungen für die Ab­
solventen von Kurzstudien vor7JUsorgen. Auf 
der glei.chen Linie liegt die Aufnahme des Be­
griff,es des Studienzweiges als einer nur gemein­
sam wäh1baren Wahlfächergrmppe in das All­
gemeine Hochschul-Studiengesetz. A,Ls neue bereits 
bestens eingeführte Lehrveranstaltungen hahen 

ken des Gesetzgebel'S tUn Sinne der rechtssoziolo­
gischen Anschauungen nicht in Kauf nehmen zu 
müssen. Dj,e· Mög1ichkeit der Einrichtung von 
Unterrichtsvellsuchen und das Offensein für neue 
Typen von Lehrver:anstaltungen entsprechen die­
sem Gedanken. 

sich Projektstudien, VorlesungJen verbunden mit Die vorLieg,ende Novelle vel1sucht ein rechtes 
Übungen und Exlml1sionen verbunden mit Übun- Maß zu finden, um ,auf dem Gebilet der ,Hoch­
gen erwiesen. Die Möglichkeit der Einrichtung schulstudienda;s pluraLi.stische GeseMschaftlsbirLd 
von Blockveranstaltungen soU der Vel'dichtung der GegenwaJI't in Einklang mit den Erforder­
des Lehrerbetriebes dienen und damit auch einen nissen der ,staatlichen Gemeinschaft und der Wah­
Beitrag zrur Verme~dung von StUidienverzögenin- rung der alLgemeinen Interessen zu bl'ingen; 
gen leisten. Um die Universitätseinrichtungen diesem Ziel muß auch die Normgestaltmng die­
besser zu nützen ul1!d den ohnehin kurzen Zeit- nen. Unter ,diesem Gesichtspunkt ist es zumindest 
raum eines Semesters nicht noch abzukürzen" verfrüht, etwa ,den Vorschlägen der österre.i.chi­
können in Z~kunft Prüfungen, übungen, Prak- schen Hochschülerschaft auf Mitbestimmung der 
tika, aber auch Hochschullehrgänge und -kurse Studierenden bei der Boemteilung des Erfolges 
während der Fel1ien abgehalten werden. Das Ziel von Lehrveranstaltungen, der Gewährung eines 
einer Studienkonzentration verfolgt in gleicher Rechtsmitte~s gegen die Beurteilung eines Prü­
Wei:se die RücksichtJIlIahme auf pädagogische fungserfa1g,es oder auf Einräiumung eines' Rechts­
Gründe bei der Festsetzung des Zeitpunktes für anspmches auf ·einen hestimmtlen Prüfer derzeit 
die Abschliußprüfung eines Sturuenabschnittes. näherZlutreten. Um aber mögl.ich,e Venzögerun­
Obwohl einige besondere Studiengesetze bei den gen heim Ab.schluß von Doktoratsstudien zu ver­
Prüfungen von einer Mischform ausgehen, war meiden, ist bei Nichtei.n.i~ng der Begutachter 
diese Form in der Novelle nicht grundsätzlich zu über die Aopprobatlion einer Dissertation die 
verankern, da sich gewichtig,e Sllimmen im Be- Bestellung eirnes ,dJ:1itten Begutachters vorgesehen. 
gUllachtungsverfahren gegen eine allzru starke Auf- Die Neufassung der Übergangsbestimmungen soll 
splitterung im Prüfungswesen wandten und auch den Studierenden eine weitgehende Entschei­
die Studie Strigl-Traunmüller zum OECD/CERI- dungsfreiheirt bei der Erlassung einer neuen Stu­
Projekt auf den V,erzögerungseffekt von Teil- dienordnung oder eines neuen Slludienplanes 
prüfungen und insbesondere Prüfungsteilen. hin- sichern. Eine Neuordnung verschiedener Materien 
Wles. des AlLgemeinen Hochschul-Studiengesetzes macht 

Die Umstellung ,der Hochschulorganisation 
durch ,das Univellsitälls-0rgan~sationsgesetz be­
dingt eine Bereinigung ldies Allg,emeinen Hoch­
schul-Sriudiengesetzes ,in e~nzelnen Punkten. Zwar 
wurde einigen Bestimmungen durch d~e Neurege­
lung derogiert, ,doch müssen schon aus Gründen 
der Rechtssicherheit und ·des Gebotes der über­
schaubarkJeit der Normen auch für den jUl1istischen 
Lalien die 1egistischenKonsequenzen gezogen wer­
den. So hätten ,die Bestlimmungen über die Vidie­
rung im Studiienbuch wegzrufallen. Der Verwa1-
tungsvereinfachung und der Vermeidung unnöti­
gen Aufwam.des dient die Klal'Sllellung vensch,iede­
ner Kompetenzen ,etwa für die Ausstellung von 
Zeugn~!lsen, für die Form der EDV-Zeugnisaus­
stellung, für die Entscheidung des Vodiegens eines 
wichtigen Gmndes b(!i Nichtantritt zu einer Prü­
fung und für die Immatrikulacion. 

Die Novd1e muß aber vor allem auf die Dyna­
mik von Wissenschaft ·und FOl1schung Bedacht 
nehmen, ,die auch im OECD-Bel1icht hervorgeho­
ben wird. Die Rücksichtnahme auf die fortwäh­
repide Entwicklung der wissenschafollichen Diszi­
pLin sowie der didakcischen Methoden bedingen 
den Einbau flex:ib1er Bestimmung.en, rum der zu­
künftigen Fortbildung des Lehrbetriebes nicht 
hinderl1.ch zu -sein und ,ein hemmendes Nachhin-

ferner die Reform des Strafrechües durch ,das 
Strafgesetzbuch 1974, BGBl. Nr. 60, ·erforderlich. 
Da § 27 Abs. 2 des Strafgesetzbuches 1974 die 
Regelung der ItechtsfoLgen stlmJgerichtlicher Ver­
urteilungen g11Undsätzlich den besonderen Ver­
waltungsvor,schr,iften überläßt, ·kann nicht mehr 
mit ·einer Verweisung auf die IflntlSprechende Be­
stimmung des Strafgesetzes das Auslangen ge­
funden werden, sondern es hätte hinsichtLich der 
Auswirkungen einer strafgerichtlichen Verurtei­
lung auf die Aufnahme an ein'e Hochschule, die 
VerLeihung akaldem~scher Grade, den Verlust der­
selben und die Wiederverleihung eine selbständige 
Normierung zu erfolgen. Mit RückJsicht auf den 
obersten Zweck des neuen Strafrechts, die mög­
lichst rasche und vd~lständige Resozialis,ierung von 
Rechtsbrechern herbeizuführen, läßt der Entwurf 
über Anr,egung des Bundesministei'1iums für Ju­
suiz ·die Rechtsfolgen einer straf,gerichtLichen Ver­
urteilung zur Gänze aUis dem Allgemeinen Hoch­
schul-StUidiiengesetz entf,aJl1en. Es wif'd, den einzel­
nen BerufskörperschJaftein obliegen, B·erufsverbote 
oder ähnlicheVorsichosmaßnahmen auszuspre­
chen. 

Die Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
modernen Vorsorgemedizin ließ ei:ne Neugestal­
tung der Vorschriften über dj,eBeihringung des 

3 
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ärztlidten Zeugrnsses bei der Aufnahme an elle 
Hochschu&e zweckmäßig cl1sdteinen. 

SchLießlidt v·era111aßten die ,i~er mehr zu­
nehmende Bedeutung -österreidts als Gastland 
internation3iler Organisationen sowie die Lange 
Zeit sdton bestlehellIde WeLtoffenheit der inlän­
disdten Hochs.chulen ,die überprüfung der Zu­
lassungsbestimmungen für Ausländer, um den 
internationalen VerpfLidttungen österreidts zu 
entspredten, vor allem ,der FÖl1derung von Studie­
r>enden aus den Bntwicklungständern nadtzukom­
men und bei mögLichster Wahrung der Chancen­
gleichheitden ZugaIllg zu den iIllländisdten Hodt­
sdtulen audt für Ausländer offenzuhalten, wo­
bei eine Benadtteiligung von Auslandsösterrei­
dter>n vermieden wer,den ~oll. 

Ein~ge wesentlidte Probleme .alLerdings, deren 
Behallldlung sdton im RJ3ihmen d~eser Nov,el1e ver­
schiedentlich gefor>dert wUr>de, sind für eine Re-­
geLung noch n,idtt reif, sondern bedürfen noch der 
Klärung; so in!>besoilidere Fragen der Anrechnung 
und nach der Amfredtterhaltung ,der Inskription 
in der bisherigen Form. Während es bei der 
ersteren Frage Viiele Eil1zelprobleme bezüglich 
der Beurteilung ,der GleidtWlertigkeit zu lösen 
gilt, fehlt bisher ein systemgerechtler Ersatz für 
die Inskription. Die VOl'ischläge aus dem Hoch­
schulbereich sehen die Einführung von Semester­
anmelldescheinen, aber 3iuch ,eine Rückmeldung 
der Studierenden zu BegiIl!1l des fol,genden Se­
mestel'\S vor. Die Abschaffung der Irtskription 
wÜl'de 3illel1dingsentlSpredte~de Etsatznormen im 
Gesetz über die Abgeltung der Prufungstätigkeit 
der Hochschullehrer sowie im Gehaltsgesetz er­
fordern, um die Zahl der' inskribierten Hörer 
durch andere 'tatbestände zu el1Setzen. D3i die 
Kosten der EDV-Inskription im Jahr einige Milli­
onen Schilling bell1'3igen, wil1d,die Einführung 
einer einfacheren und kostetlisparenderen Methode 
angestrebt wel1clen müssen. 

Der Wunsch nadt Novellierung des AJHgemei­
nen Hochschul.oStudiengesetzes el1ga:b sich sehr 
b3ikl nach Inkrafttretlen Id:ieses Gesetzes, ein ent­
sprechender Entwurf wurde im J am-e 1969 dem 
Nationalrat 3ils Regi.erung,svorhge (1273 der Bei­
hgen zu den stenographisdten Protokollen des 
Nacion'aUl'iates 2GI. Gesetz'esperiode) vOl1gelegt, 
allerdings damals keiner parlamentamsch,en Be­
handLung unterzogen. 

Die Punkte ,der ÄnderungsvOl'\schläge betrafen 
überwiegend Klarsteb1ungen formeller Natur, 
doch waren schon Ansätze für materielle Ände­
rungen enthalten. Ein' etwas ausgeweiteter Ent­
wurf ,des J,ahres 1974 wul'ide nidtt als Regierungs­
vorlage eingebracht, da d:3iS neue Universitäts­
Organilsationsgesetzeine weitere Anpassung in 
der nächsten Zulwnft unerläßlidt erscheinen ließ. 
Von dem Gesamtkomplex der novdLierungsbe­
dürftigen Materie mußte die grundsätzLidte Re-

gelung der Studienvel1sudte schließlich vorgezo­
gen werden, weil rechtzeitig die gesetzliche Basis 
dieser für die WeitlerentwickJung der Studien­
reform so wichtig,en Einl1ichtung zu schaffen war. 

Wenn auch durch dalS Inrol1afttreten des Univer­
sitäts-Organisationsgesetzes mit Beginn des Stu­
dienjahres 1975/76 am 1. Oktober 1975 die 
w~ssenschaft1ichen Hochschulen grundsätzlich nur 
in ihrer orgmiJsatorischen Struktur berührt sind 
und hinsichtlich ihrer B,enennung und Charak­
terisierungeiner matel'iidl Hingst vollzogenen 
Entwicklung auch einem alLgemeinen W<U11Sch 
entsprechend, al1gemein als Univer,sitäten bezeidt­
net wurden, so wird. es dodt noch notwend.ig 
sein, das Allgemeine Hochschul-Studieiligesetz in 
notwendigem Ausmaß dem Univemitäts-Orga­
nisatlionsgesetZ (UOG) MlZup3iSSen. 

Angesichts einer Reihe widttiger und audt 
umfa,ngl"eicher Neu01'dnung.sfragen im Zusam­
menhang mit einer dodt bedeutsam geänderten 
Terminologie des Universitäts-Oliganisationsge­
setz es (UOG) geg,enüber ,dem Allgemeinen Hodt­
sdtul-Studiengesetz willt sidt in legi~lativer Hin­
sidtt die Frag,e, ob an Stelle einer umfangreiche­
ren Nov;el1e 3illenfalls eine Neufassung des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetz,es in Betradtt 
gezogen werden sollte. 

Für ~ine Neufassung wÜl"ide die überlegung 
sprech,en, daß eine Nov'el~e zum Al1g,emeinen 
Hochsdtul-Studiengesetz sicherlich die Terminolo­
giedes UOG verwenden müßte, wodurch jedodt 
bemerkenswer.tle Untersdtiede in der Terminolo­
giJe der nicht novellierten und novellierten Teile 
des Gesetzes Ill'nver'ffieidl~ch sein würden. 

Gegen eiJne Neufassungdes Allgemeinen Hodt­
schul-Studiengesetzes und für eine wenn auch um­
fangreichere NovdLierung spricht aber, daß 
keineswegs alle auf dem Gebiete des Studien­
wesens anstehenden undei,ner allLgemeinen Rege­
lung zugäng.tichen Probleme schon genügend ab­
geklärt sind, um in absehbarer Zeit einer Lösung 
zugefüm-,t wel1den zu könl1en. Eine Neufassung 
des Gesetzes wür>de demnadt einen verhältnis­
mäßig langen Zeitr.aum erfor,dern und die Rege­
lung einer Reihe wichtJiger und dcinglidter Pro­
bleme, die bereits spruchreif sind oder in kurzer 
Zeit spr,uchreif gemacht werden könn'en"aJUf .einen 
der~eit kaum absdtätzhalien Zeitpunkt hinaus­
sdtieben. 

Nach eingehender überlegung scheinen dem­
nach j:ene Grunde schwerer zu wiegen, die einer 
Novelle zum Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetz den Voaug geben; dies audt angesidtts der 
Tatsadte, daß zwischen dem Universitäts-Orga­
nisatlionsgesetzund dem All1gemeinen Hodtschul­
Stwdieng.esetz - .für .den Gesetzesanwender aller­
dings nur unschwer zu lösende hzw. zu interpre-
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tiereude - terminologische Unterschiede bestehen 
bleiben. So ~st etwa beispielsweise der Begriff 
der . w~ssenschaftlichen Hochschule oder im Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetz kurz als "Hoch­
schuDe" bezeichnet, seit dem Inkrafttreten des 
Univer:sitäts-Or:ganisa.tionsgesetzes mit dem Be­
gr:iff "Universität" gleichzusetzen. Gleiches gilt 
in 'analogen Fällen. Der Begriff des "Hochschul­
studiums" scheint im allgemeinen Sprachgebrauch 
ebenfalls so fest verankert, daß es nicht tunlich 
er:scheint, ihn ganz allgemein durch den Begriff 
"UniversitänsstlUd~um" zu ersetzen. Dies auch 
dann, wenn ein bereits ausgearbeitJeter Entwurf 
für ein Kunsthochschul-Stludieng.esetz der Begut­
achtung zugeleitet sein wird. In beiden Fäll:len 
soUne davon ausgegangen werden, daß es Hoch­
schulstudien - je nachdem wissenschaftlicher 
oder künstlemscher Richtung -sind, die ent­
weder 'an ·den wissenschaftLichen Hochschulen, den 
Univel1Sitäten oder an den Hochschulen künst­
lerischer RichtJung betrieben wer:den. überdies 
wü'rde m~t ,dler Beihehaltung dieser Terminologie 
auch dem Aspekt der gr,undsätzlichen Gleichwer­
tigkeit von w,~ssenschaftlich und künstlerisch 
orienniertJen Studien - einem viell geäußerten 
WUIliSch inshesondere von seiten ,der Kunsthoch­
schulen - entsprochen werden. Im übrigen wird 
es sich als zweckmäßig erweisen, wie dies auch 
in den nach Inkrafttreten des UOG erlassenen 
besonderen Studiengesetzen geschehen ist, in den 
zu novellierenden Gesetze~teilen bei Zitierungen 
auf das Universitäns-Organisationsgesetz Bedacht 
zu nehmen, hinsichtlich der Termi,nO/lo~ie aber 
keine umfassende Umstellung vorzunehmen, son­
dern diese einer Neuverlautbarung des Gesetzes 
vorzubehalten, wie dies auch vom Bundeskanzler-

. amt - Verifassungsdienst im Rahmen des Be­
gutach,tungsverfahrens angeregt wur,de. 

Diese dargestelitJen Umstände und überlegun­
gen führten schließlich zu dem vorliegenden Ent­
wurf der Novelle zum ALlgemeinen Hochschul­
Studilengesetz. 

Kostenbereehnung 

Der vorlieg,ende Entwurf einer NoveUiel'ung 
des Al1gemeinen Hochschul-S~udiengesetzes 1966 
wi11d voraussichtlich keine Erhöhung der hiefür 
seitJens des Bundes vorgesehenen Budgetmittel 
hervorruEen. Viele durch die Novelle nunmehr 
im AID1gemeinen Hochschul-Studiengesetz zu ver­
ankernden Einrichtungen werden j,a bereits seit 
J ahrenim Rahmen der einzelnen besonderen 
Studiengesetze erprobt und sind damit schon bud­
getmäßig abgesicherne Zustände im U~iversitäts­
betJrieb. Soweit die Novelle Klarstellungen und 
Vereinfachungen in der Hochschulverwaltung an­
strebt, ist sogar mit Einsparungen hinsichtlich 
der notwendigen VlerwaltlUngstätigkeiten zu reeh-

I 
nen. 

I)ie. Neuregelungdes zur Immatrikulation er­
forderlichen ärztlichen Zeugnisse, 'welche die In­
anspruchnahme von öffennIichen Krank.enansta,l~ 
ten bzw. auch der Militärärzte vorsieht, kann 
in Erfüllung des Aufgabenbereiches dieser Ge­
sundheitseinrichtungen erfolgen. Lediglich' die ge­
plantJe .EinrichtlUng einer "österr,eichisch,en Zen­
tr:alstelle für :ausländische Bildungsnachweise" 
(§ 7 a neu) wird einen ge6ngen ZlusätZiLichen P,er­
sonarl- unld Sachaufwa.nd firn Rahmen ,des Burudes­
ministeI'ilums für Wissenschaft und F<;lrschung 
er:fordern. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I: 

ZuZ 1: 

§ 3 Abs. 1 zählt ,dien typischen InhaiLt besonde­
rer Studiengesetze auf. Im § 3 Albs. 1 lit. a Wlar die 
allfälLige AufgliederuQ.g der. Studienrichtungen in 
Studienzweige aufzunehmen. 'W:eiters gehört hier­
her gemäß Lit. g auch die Durchführung von Prü­
f,ungen. Es wird hiebei durch einen Klammeraus­
dl1uck auf d~e Bestimmungen des § 24 Abs. 3, 4 
und 6 verwiesen. § 24 Ah's. 6 stellt fest, daß 
mündliche Prüfungen öffentlich sind. Der Zu­
tritt kann erfor:derlichen:falls auf Mitß1l'ieder des 
Lehrkörpers und \ auf Swdierende der gleichen 
StudienrichtJung und eine den räumlichen Ver­
hältnissenentsprechende Anzahl beschränkt wer­
den. Diese BestJimmung des § 24 Abs. 6 bedarf 
keiner näher'en Ausführung durch hesondere Stu­
dj,engesetze, sondern ist direkt durch die Einzel­
prüf.er bzw. die Vorsitzenden der Prüfungskom­
mission anwerudbar. Der Hinweis auf § 24 Abs. I> 
war sO/hin zu ,entfernen. WeitJers konnte ider 
Klammena.usd11Uck (§ 14 Ahs. 6) in lit. h entfal­
len, da d~eser Ab&atz wegen der- Neuoogelung der 
KJurzst'Udienseine B'edeutung verliert. 

ZuZ2: 

Nach der Regierungsvorla~e betreffend ein 
Bundesgesetz über die mit gerichtJlicher Strafe 
bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch 1974) 
sollte mit der durch ein inländilSches Gericht er­
folgten Verurteilung wegen einer oder mehrerer 
mit Vorsa.tz begangener strafbarer Handlungen 
zu einer mehr als einjährigen FreiheitJSStraf,e nicht 
nur bei Bea.mten der Verlust des Amtes ver­
bunden sein, sondern ,aum der Ver1U1St akademi­
scher Grade sowie öffentlicher Würden und 
Ehrenzeichen und ferner für die Dauer von fünf 
Jahren der Verlust der Fähigkeit, Beamter zu 
werden und abdemische Grade sowie öffent­
licher Würden urud EhrenZleichen zu erwerben. 
Der JustizausSchuß war der Ansicht, daß mit den 
in der Regierung5vorlage umschriebenen Verurtei­
lungen nur mehr eine Rechtsfolge, nämlich bei 
einem Beamten der Verlust des Amnes verbunden 
sein sollte. Der Justizauss.chuß wal:" ferner der 

q 
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Ansicht, daß Vorschriften über den Verlust und 
über die Fähiglooit zur Ertangung akademischer 
Grade sowie öffenvlicher WÜllden und Ehrenzei-

. chen in das Strafgesetzhuch nicht aufgenommen, 
die dieshezügLichen Regelung.en vielmehr den be­
tr;effenden VerwaltuJ1gsvorschriften überlassen 
wenden sollten (DokumentMlion zum Strafgesetz­
buch des Bundesministeriums für Justiz, S. 82). 

Besonder;e Verwaltungsvorschrift für den Ver­
lust und über die Fähigkeit zur Erlan,gung akade­
mischer Grade für den Bereich der Universitä­
ten (§ 11 UOG) ist das Allgeme~ne Hochschul­
Stludiengesetz. Folgende Vorschriften sind daher 
auf Grund des Inkr,a;,fttl'etlens des Strafgesetz­
buches 1974 zu ändern: § 4 Abs. 3 Iit. b (Ver­
wei&erung der Aulinahme in den V.erband der 
Hochschule), § 34 Abs. 3 (Unzulässigkeit der Ver­
leihung eines akademischen Grades), § 37 Abs. 1 
lit. a (Verlust des akademischen Grades) und 
§ 37 Abs. 6 (Wiederverleihung des aka.demischen 
Grwes). 

Was die Rechtsfolgen einer ,strafgerichtlichen 
Verurteilung eines SlJUdierenden oder Akademi­
kers 'betrifft, schien .es zunächst auch für den Be­
reich der Universitäten im Hinblick. auf den 
Grundsatz der GJieichbehandlung gerechtfertigt 
zu sein, an den § 27 des Strafgesetzbuches anzu­
knüpfen und vorzusehen, daß Rechtsfolgen nur 
dann eintreten sollen, wenn jemand durch ein 
inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer 
mit Vorsatz beg'angener strafbarer Handlungen 
zu einer mehr -als einjährigen Freiheitsstrafe ver­
urteilt wor;den i,st. Ein neues Strafrecht, das auf 
Resozialisierung angdegt ist, sollte so wenig wie 
mögLich Rechtsfolgen vorsehen, denn Rechtsfolgen 
erschweren die Integration eines Rechtsbrechers 
in die Gesellsch,aft. Voraussetzung über eine er­
foLgreiche ResoZtiaJisierung ist vor allem eine 
gute Berutsau:sbiLdungdes Rechtsbr,e.chers. Eine 
so schWiere Rechtsf.QiLge wie die Unmöglichkeit, 
in den Verband der Unive1"sitäten aufgenommen 
zu wel'den, die U nzuläJssigkeit der Verleihung 
eines akaidemischen Grades sowie dessen Verlust, 
sollten daher nach dem ersten Entw.urf nur bei 
einer so hohen V,erurteilung eintreten, mit der 
bei einem Beamten der Verlust des Amtes verbun­
den ist. Diese Auffassung hat im übrigen der 
Gesetzgeber iberdts bei der Festlegung der Vor­
aussetzungen, die zum Verlust der venia docendi 
führen, vertreten (vgl. § 25 Abs. 5 lit. c UOG). 

In VerfolgUl1ig dieser Gedanken vertr:atJen im 
Begutachtun~sverfahren zahlr;eiche Stellungnah­
men, insbesondere auch das Bundesministerium 
für Justiz die Meinung, daß die Rechtsfolgen 
einer strafgericht1ichen VerurteilUiIlg zur Gänze 
aus dem AHglemeinen Hochschul-Studiengesetz 
entf.allen sollten. Es werde den einzelnen Berufs­
körpers.chaften obliegen, Berufsverbote oder ähn­
liche Präventivmaßnahmen vorzusehen. 

Das Bundesministrnum für Wi:ssenschaft und 
Forschung folgt der überzeugenden Argumenta­
tion des Bundesministeriums für Justiz, während 
di,e Rektorenkonferenz in ihren Stellungnahmen 
für .die Beibehaltung von StraHoLgen hinsichtlich 
der Aufnahme von Hörern sowü,e der Erwerbung 
und des Verlusnes von akademischen Graden 
eintritt und auch die Vorlagepflicht einer Straf­
regi:st!erbeschernigung a.ufrechter;halten will. 

Gemäß § 10 Abs. 6 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes in seiner derzeitligen Fassung ist 
dem Studierenden bei ,der Inshiption ein mit 
seinem Lichnbi1d ver:sehener Auswe~s atuszustellen, 
dessen Gültigkeitsdauer semes.terweise verlängert 
wird. Der .A,uswe~s gilt als amvliche Bestätigung 
der Zugehörigkeit zur Hochschuihe und der In­
skription. 

Di'e Zugehörigkeit zur Hochschule wird nicht 
erst durch die Inskription, sondern ber,eits durch 
die AufJ1ahme gemäß § 4 erworben. Der § 010 
Abs. 6 war sohin ZAl streichen und eine ähnliche 
Bestimmung Idem § 4 als neuer Abs. 5 ,einzufügen. 
Hiebei war klarzustelLen, daß dien Studierenden 
die mit ihrem LichtbiLd versehenen' Ausweise 
persöl1lIich auszufolgen sind. 

Auf d~ese Weise ist eine überprüfung der 
Identität der auf dem Lichtbild .aJbgebiIdeten 
Person mit der Person, a:uf deren Name der Aus­
weis ausgesueHt wird, sichergesteLlt. Im übrigen 
sind aber die SlJUdierenden nicht verhalten, die 
weiteren Schritte zur ImmatllikuJiation und In­
skr;iption persönlich vorzunehmen. 

Um zu verhindern, daß die Gültigkeit eines 
Ausweises abläuft, bevor sie fürs nächste Semester 
verlängert wird, W,illd als Anfangs- und Endter­
min nicht der Semesterbeginn, sonde,rn ein 
späterer Zeitlpunkt (31. März bzw. 31. Oktober) 
vorgescht.gen. 

Eine der Aufg,aben der Univrersitätsdir:ektion 
ist ,gemäß .§ 79 Ahs. 2 Et. d UOG die Evident­
haltung der Studier:enden. Im Rahmen ,dieser No­
veIle war daher auf diese Neuor;clnung durch das 
UOG auch in der Zitierung Bedacht zu nehmen. 

ZuZ 3: 

Das Universitäts-Organisatiol1lSgesetz hat den 
Begriff des Univer;sitätslehrers ges.cha.ff.en (§ 22 
lit. a). 

Da im Bereich der wissenschaftlichen Lehre 
kein Unterschied zwischen den im §. 23 Abs. 1 
lit. a UOG g,enannten Personen gegeben ist (v gl. 
dazu § 25 Abs. 1 UOG), sind keine Bedenken 
vorhanden, auch Universitäts dozenten zu Rigo­
rosen und zur Betreuung von Dissertationen in 
gleicher Weise wie Universitätsprofessoren her­
anzuziehen, insbesondere auch, um diese zu ent­
lasten. Im Rahmen der Lernfreiheit soHen 
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ordentl~che Hörer :auch das Thema der Diplom­
arbeit vorschlagen und einen Betreuer aus dem 
genannten Kreis auswählen können. 

Bei Bedarf sollten auch Universitätslehrer von 
anderen Universitäten bzw. Fakultäten zu Mit­
gliedern von Prüfungskommissionen bestellt wer­
den. Dies entspricht einem w,ieder:holt geäußer­
ten Anliegen der Technischen Universitäten, aber 
auch der Grund- und Integrativwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien, die damit eine 
r,eibungslose Abwicklung des Prüfungsbetriebes 
sichersteHen wollen. 

Zu Z 4: 

Die Bestimmungen über die Immatrikulation 
als ordentlicher Hörer sind ,in § 6enth3ilten. 
Die Neufassung des Abs. 2 bezweckt eine Klar~ 
stellung, wonach die Immatrikulation als ordent­
lichier Hörer nur an einer Hochschule zu erfol­
gen hat. Im Falle der gleichz,eitigen Absolvierung 
mehrerer ordentlicher 'Studien an verschiedenen 
Hochschulen ist die Immatrikulation von jener 
Hochschule, an der die Inskription für die wei­
tere Studienrichtung erfolgt, zu ergänzen (Zu­
satzimmatrikulation). Bei der Immatrikulation 
ist zu prüfen, ob für die g,ewählte Studienrich­
tung alle Erfordernisse der Hochschulberechti­
gungsverordnung gegeben sind. 

Bei einem Wechsel der Studienrichtung ist die 
Immatrikulation zu ändern und es sind die Er­
fordernisse der Hochschulberechtigungsverord­
nung für diese neue Studi,enrichtung zu erbrin­
gen. Wegen wiederholter Unzukömmlichkeiten 
bei der Ablegung bzw. Anrechnung von Diplom­
'prüfungen sollte die gleichzeitige Absolvi,erung 
mehrerer gleicher ordentlicher Studien an ver­
schiedenen Hochschulen nicht mehr zugelassen 
werden. Damit wird auch verhindert, daß sich 
Kand~daten bei verschiedenen Prülfunigskommis­
sionen zur Prüfung anmelden, um dann eine 
Auswahl nach ihnen genehmen Prüfern der ver­
schiedenen Hochschulen zu treffen. 

§ 6 Abs. 3 (bisher Abs. 2) nimmt die An­
passung an den neuen § 7 und an den neu ein­
gefügten § 10 a vor. 

Die Vorlage ,ein er Strafregisterbescheinigung 
nach dem Strafregistergesetz 1968, BGBL 
N r. 277/1968, kann sowohl für Inländer als auch 
für Ausländer entfallen, da strafgerichtliche Ur­
teile keinen Hinderungsgrund mehr für die Auf­
nahme an eine Hochschule und für den Erwerb 
eines akademischen Grades bilden. 

Bezüglich der Vorlarie des Gesundheitszeug­
nisses haben die inzwischen gemachten Erfah­
rungen ergeben, daß eine von den ursprünglichen 
Vorstellungen abweichende &egelung notwendig 
ist. Es darf auf Z 9 (§ 10 a) verwiesen werden. 

Einen Schwerpunkt der Überlegungen anläß­
lich der Ausarbeitung des Entwurfes bildeten 
die Ausschlußfristen des § 6 Abs. 5 lit. bund 
des § 31. Die eingeholten Stellungnahmen der 
verschiedenen Fachgremien waren sehr unter­
schiedlich. Während einerseits darauf hingewiesen 
wurde, daß in Einzelfällen Härten durch diese 
Fristen auftreten können, vertrat die entgegen­
gesetzte Auffassung den Gedanken der Straffurig 
und Konzentrierung des Studiums, was einen 
Ausdruck in der Forderung nach einer Verkür­
zung der Fristen fand. Nach den bisherigen Er­
fahrungen glaubt das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung, die grundsätzliche 
Beibehaltung des § 6 Abs. 5 lit. b empfehlen zu 
können, wonach eine Immatrikulation erlischt, 
wenn der or:dendiche Hörer seine Studien län­
ger als zwei Semester uinerbricht, ohne beur­
laubt oder behindert zu sein. Wenn keine wich­
tigen Gründe vorliegen, so ist eine solche Unter­
brechung jedenfalls dann anzunehmen, wenn 
der ordentliche Hörer die In5kription unter­
läßt und auch keine Prüfungen ablegt, oder 
wenn eine Diplomprüfung oder ein Rigorosum 
mit Ausnahme des letzten Rigorosums auch nach 
der dreifachen in den Studien vorschriften vorge­
sehenen Zeit unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 30 nicht erfolgreich abgel,egt wurde. Allerdings 
gibt diese Bestimmung keine eindeutige Aus­
kunft darüber, ob zur Vermeidung einer Unter­
brechung des Studiums auch eine negativ abge­
legte Prüfung ausreicht. Zur Klarstellung wird 
daher als Voraussetzung die positive Ablegung 
einer Prüfung gefordert. 

Zu Z 5: 

§ 7 enthält die zentralen Bestimmungen für 
dien Nachweis der Hochsch:uIreirfe sowlie für die 
Berechtigung zum Besuch bzw. den Zugang zur 
Hochschule. UIlIVerändert sind die Bescimmun­
gen über die Berechtigung zum Besuch einer 
Hochschule auf Grund der, erfolgreichen Able­
gung der Reif,eprüfung inländischer allgemein­
bildender und berufsbildender höherer Schulen 
(Schulorganisationsgesetz 1962, BGBL Nr. 242) 
oder höherer land- und forstwirtschaftlicher 
Lehranstalten (Land- und Forstwirtschaftliches 
Bundesschulgesetz, BGBL Nr. 175/1966). Im § 7 
Abs. 1 sOIHen ledig.Lich ,aus ,Gründender legisti­
schen Vereinfachung ,di,e Abs. 1 hi.s 3 des bis­
heni,gen § 7 zusammengef.aßt wenden. 

Gemäß § 7 Abs. 5 AHStG besteht für Inlän­
der mit einem ausländischen Reifezeugnis grund­
sätzlich die Pflicht, dieses Zeugnis gemäß § 73 
SchUG nostrifizi,ereh zu lassen, um ein ordent­
liches Studium absolvieren zu können. Ohne 
Nostrifikation ist es lediglich auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarung,en möglich, an 
inländischen Universitäten zum ordentlichen 
Studium zugelassen zu werden. Ausländer mit 
einem ausländischen Reifezeugnis werden hinge-
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gen ohne Nostrifikation unter den Voraussetzun­
gen des § 7 Abs. 6 bis 8 AHStG zum ordent­
lichen Studium zugelassen. 

Diese Gesetzeslage bringt . insoweit eine un­
gleiche Behandlung von In- und Ausländern mit 
sich, als Inländer das manchmal langwierige Ver­
fahren der Nostrifikation nach § 73 SchUG auf 
sich nehmen müssen, während Ausländer unter, 
den Voraussetzungen der Abs. 6' bis 8 rascher 
zum ordentlichen Hochschulstudium zugelassen 
werden. Diese u~tel1schied1iche Beha11ldlung nahm 
das Bundesministerium für A~swärtige Angele­
genheiten zum Anlaß, eine .Anderung des § 7 
Abs. 5 AHStG im Sinne einer Gleichstellung der 
Inländer mit ausländischem Zeugnis mit den Aus­
ländern anzuregen. 

Die Neufassung des § 7 Abs. 5 als Abs. 2 will 
nun diese unterschiedliche Behandlung beseitigen. 
Die Inländer, die ihre Reifeprüfung an einer 
ausländischen Schule abgelegt haben, sollen unter 
den gIeichen Voraussetzungen wie die Ausländer 
mit ausländischem R.eifezeugnis zum ordentlichen 
Hochschulstudium zugelassen werden. Um dies 
durchzuführen, muß eine Trennung der Rechts­
wirkungen einer Reifeprüfung, nämlich die Vor­
aussetzung für die Zulassung zum Hochschul­
studium, von den Berufsfolgen der Reifeprüfung 
erfolgen. Eine solche Trennung wird bereits der­
z.eit auf Grund der Rechtslage nach den zwischen­
staatlichen Vereinbarungen über die Anerkennung 
von Reifezeugnissen, so insbesondere der Euro­
päischen Konvention über die Gleichwertigkeit 
der R.eifezeugnisse (BGBl. Nr. 44/1957), vorge­
nommen. Durch eine solche Regelung kann 
sichergestellt werden, daß ein österr,eicher mit 
einem ausländischen Reifezeugnis wie ein Aus­
länder zum ordentlichen Hochschulstudium zu­
gelassen wird, allerdings unter den gleichen Vor­
aussetzungen wie dieser, also allenfalls unuer de~ 
Auflage der Ablegung von Ergänzungsprüfun­
gen bzw. einer Hochschul-Sprachprüfung (Abs. 6 
bis 8). 

Eine Nostrifikation gemäß § 73 SchUG wird 
aber nach wie vor zur Erfüllung des Anstellungs­
erfordernisses der Absolvierung einer höheren 
Lehranstalt erforderlich sein. Zu der durch eine 
:Berufsreifeprüfung erworbenen Berechtigung zum 
Besuch einer Hochschule auf Grund der Ver­
ordnung über Berufsreifeprüfung zum Erwerb 
der Studienberechtigung an wissenschaftlichen 
Hochschulen, StGBl. Nr. 167/1945, tritt in § 7 
Abs. 3 die ergänzende Regelung des Bundesge­
setzes über Vorbereitungslehrgänge für die Stu­
dienberechtigungsprüfung, BGBl. Nr. 603/1976, 
hinzu. 

§ 7 Abs. 4 entspricht dem bisherigen § 7 
Abs.9. 

Teilweise neu sind die Bestimmungen der 
Abs. 5 bis 13 über die Aufnahme bzw. den 
Zugang ausländischer Studienwerber zu öster-

reichischen wisse1,1schaftlichen Hochschulen. Insbe­
sondere wurde dabei beachtet, daß die Bestim­
mungen über den Zugang von Ausländern zu 
den österreich ischen wissenschaftlichen Hoch­
schulen unter Ergänzung und Konkretisierung 
der bisher geltenden Regelungen den inuernatio­
fialen übereinkommen, ~n:>besondere dem Euro­
päischen übereinkommen über die Gleichwer­
tigkeit der Reifezeugnisse, BGBl. Nr. 44/1957, 
entsprechen.§ 7 Abs. 5 entspricht im wesent­
lichen dem ersten Satz des bisherigen § 7 Abs. 6, 
wobei die Detailregelung übeI; die Aufnahme von 
Ausländern durch die Abs. 6 bis 13 erfolgt. 
Hiezu ist darauf hinzuweisen, daß gemäß § 75 
Abs. 5 SchUG nostrifizierte Zeugnisse die glei­
chen Berechtigung.en gewähren wie Zeugnisse, 
mit denen sie gleichgehalten werden, somit ein 
ausländisches nostrifiziertes Reifeprüfungszeugnis 
dem entsprechend benannten österreichischen 
Reifeprüfungszeugnis auch hinsichtlich der Stu­
dienberechtigung gleichgestellt wird. 

\ 

Die neue Formulierung der Bestimmungen über 
die Zulassung von Ausländern an den inlän­
dischen Hochschulen sowie ihre Anpassung an 
die geänderten Verhältnisse, vor allem in den 
europäischen Staaten, erwies sich schon im Hin­
blick auf die Bedeutung österreichs als Gastland, 
von internationalen Organisationen wie auch auf 
die anzustrebende Förderung des internationalen 
Kulturaustausches besonders vordringlich. In 
immer mehr Staaten vermitteln die Reifezeug­
nisse nicht mehr das Recht zum direkuen Zu­
gang zu den Universitäten, sondern sie berechti­
gen lediglich, Aufnahmeprüfungen oder Eig­
nungsprüfungen abzulegen. In anderen Ländern 
wieder vermittelt das Reifezeugnis nur dann ·das 
Recht zum Besuch einer Univ.ersität, wenn em 
Mindestnotendurchschnitt erreicht wird. 

Durch Abs. 5 wird nun festgestellt, daß em 
ausländisches Reifezeugnis nur dann einem m­
länd~schen Reifezeugnis voU äqwiv,a}ent ist, 
wenn es ohne Einschränkungen den direkten 
Zugang zu den Universitäten ermöglicht. Ist 
di·es nicht der Fall, so muß der Bewerber neben 
dem Reifezeugnis die im Ausstellungsland ge­
forderten zusätzlichen Erfordernisse nachweisen. 
Gleichwertig ist das ausländische Reifezeugnis 
nur in Verbindung mit den zu'sätzlichen Nach­
weisen oder aber der B,ewerber muß in öster­
reich die entsprechenden Ergänzungsprüfungen 
(Abs. 6) ablegen. Ist aber der Bewerber in seinem 
Heimatland (nicht im Land der Ausstellung des 
Reifezeugnisses) wegen eines mangelnden Stu­
dienerfolges (etwa auch Nichterreich·en des No­
tendurchschnittes im Reifezeugnis) zum Univer­
sitätsstudium nicht zugelassen, so ist er auch in 
österreich nicht zuzulassen (Abs. 10). Die Hoch­
schulberechtigungsverordnung in der jeweils gel­
tenden Fassung ist bei der Beurteilung der 
Gleichwertigkeit und der Zulassung' auch auf aus-
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ländische Reifezeugnisse anzuwenden. Die Hoch-, 
schul berechtigung ist jeweils für eine bestimmte 
Studienrichtung nachzuweisen .. 

Immer mehr Länder erließen in den letzten 
Jahren restriktive Bestimmungen für di,e Zu­
lassung der ,eigenen Staatsbürger. Um nicht von 
den in diesen Ländern nicht zugelassenen Bewer­
bern überschwemmt zu werden, müssen in 
österreich entsprechende neue Zulassungsbestim­
mungJn erlassen werden, die es ermöglich,en, 
einen allzu großen Andrang aus dem Ausland 
infolge zahlreicher Zulassungsbeschränkungen in 
verschiedenen Ländern zu verhindern, ohne aller­
dings den Grundsatz der Internationalität der 
Universitäten aufzugeben. Weiters mußte ein 
Verfahren für die Zulassung in di,esen Fällen 
entwickelt werden. Daher wird davon ausge­
gangen, daß rechtzeitig öffentlich bekanntgegeben 
wird {IAh. 9), obÜlberha:upt hzw. wie v1ele Aus­
länder in den einzelnen Studienrichtungen an den 
Universitäten zugelassen werden. Weitlers wird 
durch das Verfahren gesichert, daß' die auslän­
dischen Bewerber um die Zulassung zu den 
Studienrichtungen, für die Beschränkungen fest­
gelegt werden, den Zulassungs- oder Ablehnungs­
bescheid so rechtzeitig erhalten, daß die Immatri­
kulation in österreich erfolgen bzw. dasStu­
dium bei Ablehnung in einem anderen Land 
aufig,enommen werden kal1Jn. Im SrnIlle der Inter­
nationalität der Universitäten wird in Abs. 11 
sichergestellt, daß Ausländer in für sie gesperrten 
Studienrichtungen trotzdem die Möglichkeit ha­
ben, österreichische Gelehrte zu hören und die 
hiesigen wissenschaftlichen Methoden kennenzu­
lernen, ohne <;laß sie ihr Gesamtstudium in öster­
reich durchführen. Allerdings können diese bei­
den Semester in, österreich auf ein eventuell 
späteres ordendich'es Studium weder 3I1l- noch 
eingerechnet werden. Eine weitere Voraussetzung 
für solche Ausnahmefälle ist, daß diese Studie­
renden bereits mehr als die Hälfte ihres Studiums 
im Ausland positiv absolviert haben. 

In Abs. 12 mußten bestimmte Personengrup­
pen definiert werden, ,die den Inländern gleichge­
stellt werden können. Dies stellt zum Teil eine 
staatspolitische (1it. abis d) bzw. eine' bildungs­
politische Notwendigkeit dar. Durch lit. e und 
lit. i werden auch die Kinder von Gastarbeitern 
betroffen sein, durch lit. h wird' die Bedeutung 
österreichischer Schulen im Ausland unter­
strichen. Aus dem Entwurf der Rektorenkon­
ferenz wurden die in Österreich akkreditierten 
Aus1andsjouma1isnen mit einbezogen, femel" Kon­
ventionsflüchtlin~e und Ausländer, bei denen 
mindestens ein Elternteil die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt oder zum Zeitpunkt 
der Geburt des Studienwerbers besessen hat so­
wie die Südtiroler im Sinn des BGBl. Nr. '57/1979. 
Um lalle ausländischen Angehörigenider ,diplo­
matischen Missionen, der internationaLen Orga­
nisationen und der Konsulate zu erfassen, wurde 

der Neuordnung die Umschreibung des jeweili­
gen Personenkreises in dem Wiener übereinkom­
men über diplomatische Beziehungen, BGBl. 
Nr. 66/1966, dem Wiener über,einkommen über 
kOIlSluIarisme Beziehungen, iBGBt Nr. 318/1969, 
und dem BG über die Einräumung von Privi­
legien und Immunitäten an internationale Orga­
ni'sationen, BGBL N r .677 /1977, zugrunde ge­
legt. 

Es wurde davon abgesehen, diese Vorrechte 
lediglich auf die im gemeinsamen Haushalt le­
benden Angehörigen einzuschränken, da diese 
dann nicht die Möglichkeit hätten, Studien an 
einem anderen Ort als am Wohnsitz des Haupt­
berechtigten durchzuführen (zB Montanuniver­
sität Leoben). Auf die V,erordnung über die Aus­
gabe von Lichtbildausweisen an Angehörige aus­
ländischer Vertretungsbehörden usw. in der neu­
en Fassung, BGBl. Nr. 378/1979, in der der 
Kreis der Angehörigen näher bestimmt ist, sowie 
auf die Neufassung des § 72 Kraftfahrgesetz, die 
ebenfalls eine solche nähere Bestimmung ent­
hält, 'Wlir.d ver;wiesen. Unter internationalen Or­
ganisationen mit Sitz in österreich sind auch 
jene Teile des UN-Sekretariats, die ihren Sitz 
in Österr.eich haiben,sowve ü. a. die IAiSA zu 
verstehen. Da Ausländer in den verschiedenen 
Ländern oft sehr rigorosen Zulassungsbeschrän­
kungen unterliegen, wird in Abs. 13 festgelegt, 
daß im Sinn der Reziprozität die Beschränkun­
gen, denen österreicher im betreffenden Ausland 
unterliegen, auf di,e Staatsbürger des betreffen­
den Landes uribeschadet aller anderen Zulassungs­
bestimmungen in österreich anzuwenden sind, 
es werdenaho diese Staa~sbül1ger so beharrdelt 
wie ös\)erreicher im betreffenden Ausland. 

Für die Neuordnung der Zulassung von Aus­
ländern zum Hochschulstudium boten sich ver­
schiedene Lösungsmöglichkeiten an, so insbeson­
dere die von der Rektorenkonferenz erarbeitete 
Regelung. Dieser Entwurf, dessen letzte Fassung 
aus dem Jahre 1976 stammt, weicht in einigen 
wesentlichen Punkten von dem früher erstellten 
Entwurf des Jahres 1974 ab, der mehr die Ten­
denz der oben vorgeschlagenen Novellierung 
verfolgte. 

Der hier dargelegten Regelung sollne jedoch 
der Vorzug Igegeben werden, weil diese den inter­
nationalen Verpflichtungen Osterreichs voll zu 
entsprechen und das Zulassungsverfahren mög­
lichst einfach, klar und überschaubar zu gestalten 
versucht. Wesentliche \ Teile des Entwurfes der 
Rektorenkonferenz wurden. jedoch in die Re­
gierungsvorlage noch nach dem Begutachtungs­
verfahren eingearbeitet. 

Zu Z 6: 

§ 7 a sieht eine "österreichische Zentralstelle 
für ausländische Bildungsnachweise" vor. Die 
Schul- und Studienrdormen in anderen Ländern 
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erschweren immer mehr die übersicht über das 
jeweils dort geltende ReCht. Dadurch sind Gleich­
wertigkeitsfeststellungen bisweilen sehr schwierig 
geworden. Außerdem zeigt sich in verstärktem 
Maße, daß Fälschungen von Zeugnissen im Um­
lauf sind. D~ese Fälschungen können aber vor 
allem durch eine zentr;tle Evidenz erkannt wer­
den. Die Entscheidung über die Immatrikulation 
lbliegt nach den Bestimmungen des Allgemein­
len Hochschul-Studiengesetzes dem jeweiligen 
Rektor, ein gleichartiges Vorgehen der verschie­
denen Universitäten ist daher nicht sichergestellt. 

Die Koordinationsbestrebungen des Bundes­
ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
und der Rektorenkonferenz haben dazu geführt, 
daß im Rahmen des österreichischen Auslands­
studentendienstes eine InformationssteUe über 
ausländische Bildungsnachweise eingerichtet wur­
de. Dieser Zustand konnte nicht befriedigen, 
weil an die SteHe von offiziellen Informationen 
einer verantwortlichen I,nstitution ledigEch Emp­
f.ehlungen 'eines priv;aten Vereines ,getreten sind. 

Die Zentralstelle hat eine sehr weitgehende 
Evidenz der Studienvorschriften und der Zeug­
nisse durchzuführen und ist daher nun in der 
Lage, Richtlinien für die Gleichwertigkeiten und 
die Zulassung auszuarbeiten. Dies ist deshalb von 
großer Bedeutung, da die Handhabung der Zu­
lassung und der Gleichwertigkeitsfeststellung für 
die ordentlichen Studien in österreich an ver­
schiedenen Universitäten gleich sein sollen, sodaß 
sowohl ein positiver als auch 'ein ~egativer Be­
scheid einer Universität für alle Universitäten 
Gültigkeit haben müßte. Um dies,e gleiche Be­
handlung zu erreichen, wird ein B.eirat einzu~ 
setzen sein, der die Aufgabe hat, den. Bundes­
minister in den Angelegenheiten des Abs. 2 
lit. b zu beraten. 

Mit Rücksicht darauf, daß es sich bei dem Aus­
druck "Richtlinien" nicht um einen in der Ge­
setzessprache eindeutig rechtlich qualifizierten 
Begriff handelt, dieser Ausdruck vielmehr im 
allgemeinen Sprachgebrauch eher dem Sinn nach 
als eine Empfehlung ohne verbindliche Wirkung 
aufgefaßt wird, war ausdrücklich diesen Richt­
linien in Abs. 3 rechtlich v,erbindliche Kraft bei­
zulegen. 

Die Einrichtung dieser Zentralstelle entspricht 
den Bestrebungen des Europarates, solche Stellen 
in allen Ländern einzurichten. über den Europa­
rat wird vorgesorgt, daß diese Stellen eng mit­
einander arbeiten und einander alle notwendigen 
Auskünfte zukommen lassen. Es bestünde dabei 
ua. auch die Möglichkeit einer engen Zusammen­
arbeit mit der Zentralstelle für ausländisches Bil­
dungswesen der Ständigen Konferenz der Kul­
tusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland. Gegen die ablehnende Haltung der 
Rektorenkonferenz spricht die Notwendigk,eit 

einer einheitlichen Vorgangsweise, die bei einer 
Erledigung im autonomen Wirkungskreis der 
Hochschulen nicht voll gewährleistet wäre. 

Zu Z 7: 

Im Zuge der Studienl"eform hat sich heraus­
gestellt, daß vi.el öfter als früher die Situation 
eintritt, daß eine Lehrveranstaltung gleichzeitig 
für mehrere Studienrichtungen Pflicht- oder 
Wahllehrveranstaltung ist. Im Hinblick auf die 
Zuständigkeit der Studienkommission (§ 17 
Abs. 2 lit. e) ist es vorgekommen, daß in ein­
zelnen Studienplänen unterschiedliche Voraus­
setzung,en für die Inskription ein und denelben 
Lehrveranstaltung verlangt werden. Da derzeit 
keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür vor­
handen ist, für die Inskription bestimmter Lehr­
veranstaltungen, für die Vork,enntnisse notwen­
dig sind, als Freifach die Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen zu verlangen, sofern diese Lehr­
veranstaltungen außerhalb der vom Studierenden 
gewählten Studienrichtung liegen, wird eine No­
vellierung des § 10 Abs. 3 vorgeschlagen. 

Zu Z 8: 

§ 10 Abs. 6 regelt die Ausstellung und Ver­
längerung des Lichtbildausweises. Die Bestim­
mung hat im Hinblick auf die g,eplante Neu­
ordnung durch § 4 Abs. 5 zu entfallen. 

Zu Z 9: 

Eine Untersuchung, die tatsächlich im Sinn des 
derzeitigen Textes des i§ 6 Abs. 2 lit. e das 
Freisein von den Keimen aller anzeigepflichtigen 
Krankheilien bescheinigt, würde den Aufenthalt 
in einer Klinik durch mehrere Weichen erfordern. 

Es ersch,cil1lt Idaher lI1otwemJdig, id~esle ~n ihrer 
deweiügon Fonm nur IlieiJwei.se durchfÜihribare 
BesuimJmuJng Idurch ,eine R,e~elu11lg >Zu leliSletzen, 
aelien Dturchdiührh~rkeit sücherigesteillt wenden 
k:anl11. ]n~be~ondel'e hat ,süchei:l1Je Schil1ffibild­
ulfiterSludmnlg· ,aUer ,B'ewenber .um die AJU1'11Iahme 
Ml! ,ei'ner österl1eich~schen HochischiUl1e 'aIs durch­
fiühr1bar ,enw;ie<sen. 

Binle ReiirhenunterSiumurug ;zur Vonbwlgrtlng 
gegen Tu'belik,ulose oder, falls eine 'Solche nicht 
st;;lt;~gefiUJnlden halt, eune RÖI1l~en'U11:teliSlUchUlrug ,der 
LUl11Ige 'wind jedeI1lf,atls ~u forldenn~eill1. übertdies 
~oH ,ei'ne gnob-k!lli!1lÜ,sche Untemuchl1mg zw,iI1lgeru1 
V1olige,schrieb1en werden, ,wälhliend weiliene 'Slich la:u,f 
GrUl11d des Ellgebni,sSle5 ,der genannten u,nter­
~'uchu11lgen als n01lWlendig lenWJe1senJde Unter­
suchwng'enI1lUr lauf freiwillH1ger Ba:Slis VOl1g,enom­
men weriden soll1oo. EiIl1 ;anläßEch der' V()I"g,e­
schliidberuen Unuersuchunlgen ,a,LIeruflaJJs 'alwftr'eooo­
der Vel1ttacht, Ider Gesu11ldhei:li$z'U~oaI1ld Ides Uruoer­
suchoen könlne ,eine StörUJnlg Ide5 Unterridlts oder 
eme Gefälhl1dJun'g ,der U11llg,ehwfilg rnur FoLge halben 
(,§ 4 Albs. 3), ,wind <daher Üin ,delin äl1Züich'en Zeug­
I1Iis ':z;u Vlel"mer~en ,~ein. Im Fra,l1e e1ner Weige-
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rorug, ldiie ootSprechood!en Ume1"1SUlchuntgien vor-
11Jehmen mlialssen, w~rld Ider Rektor im Z'Uige .des 
hmp:atrlilrulationsvenfiahl'et1iS erfot1der,Lichenflal1s 
ergänzelnlde Erhe'bunig.en uber den Gesumllheins­
IVU5tlanid Jdes Bewerhel"lS im Sillmre Ides § 4 Abos. 3 
alIlIZuoI1dllllen halben. 

Die Iseilt Lnikl"laf.nnrletien Ides AlILg;emevnen Hoch­
schUl-StUldi~etnlgese:tz,es gemachven iEmfahrrungen 
haben igeZJeilgt, Idaß ,die vOl1g.e&ehene Ulllterwchwng 
durch von der ösnerl'eichruschen HochJschlÜlel'Schaf,t 
bestehltie StlUIdenoonärzte 'Ilücht durchfrührhar ist. 
M~t der iDul"lchffihrurug Ider UnJtJel'wchUlngen 'SOll­
lien Ida:her V'OIIl BUIlIde51ffili,IlI~ner ftÜr WllsseIllSchaft 
UIlId For,sch'lllllg nJachknhönurug ,des Zentml'aus­
SchUiSSIelS Ider Osterl"leichischen HochschJü,ler&chaft 
geeiJgnene inlänrusche EinrichtuIllgen, w.ie Kran­
kJellianstahen, Utnt:ensuchungs5teLI,en öftenonLich-
1"echtilicher KörpeI1Schaften u~w., hetl'alut werKten. 

Den 'Von Id~eSlen Emrtichtung,en raJ\lJSig'estellren 
Zeugnissen srund w,~e hiJsher (§ 6 Albs. 2 11it. ,d) die 
ZeUigmisSie ",on Amts- I\lIl1Id Sclwläl1ztJen g,leichzu­
stellen. 

EiJne wesen'tNche El'spamis wirld Idie :in kbs. 3 
vong;eschlrugene AmenkellinlUllllg oder aI!1 den P.räsenz­
dJienem vor BeenldiJgung Ides PräsenlZJd~eIllSites vor­
SJenommenen äI1ZJrlüchen UntlerSlUchJlmg, Idüe der 
~emäß Albs. 1 .tit. h V'ol1geschl'agenen grolb-1dinn­
schen Untemuchung entSip1"icht, badeuten, ,d~e bei 
Bedarf durch leIDe Unter,s;uchwng cgemäß Albs. 1 
Lit.a :7.IU ,el'gä:nJzen sebn wll1d. Z'u 'bemerken ist, 
daß diJe Enclia~su'l1Igstermvne der PräsenZ/diener 
jewei'Is innerha:~b der viernnonati.gen Frist (Ahs. 1) 
vor Beigilll'll eiIlles Semestel's lielg,en. 

Bilne Erw,einerurug des Krellises /der mit der 
Durchfüih11Ulnig ,der ärzüimen Untersuchung be­
tl1aJU1ten Arztle ,d1arÜlber hina,UlS, w~e dies d~e Rek­
tor·enkonf,el'enlz Vlel"llarugt, scheint im Hi11lMick auf 
die !aIl@e&trebre Bi'n;heit1ichkJeit iUnid Vol!lst;:ünidig­
keiot der meJditziIllismen Untel1S1Uchul1Ig nicht zmeck­
mäßig. 

Zu Z 10: 

Aus § 11 Abs. 3 hat der Hinweis auf das V,er­
halten des Studiel'enden nach den akademischen 
Vorschriften zu entfallen, da das Festhalten an 
einem besonder,en, rechtlich nicht erfaßten Stan­
des'bewußtseinnicht mehr zeitg'ejmäß ersdleint. 

Zu Z 11: 

Die bisher geltende Fassung des § 12 Abs. 3 
erklärte statistische Erhebungen ua. anläßlich der 
Inskription für zulässig. Unter Verweisung auf 
die Bestimmungen der §§ 6 und 7 des AHStG 
führte die 3. Dva zum AHStG, BGBl. Nr. 294/ 
1970, auch Formulare zur Erhebung .bei der Im­
matrikulatJion von In- una Ausländern ein. Zur 
Klarsrellung und eindeutigen ,gesetzlichen Ab­
sicherung dieser notwendigeIll .statistischen Erhe-

bungen schien aie Einbeziehung des Zeitpunktes 
der Immatrikulation in die 'Vorli.eg,ende Gesetzes­
stelle ang>ebracht. 

ZuZ 12: 

Das Da.tenschutzgesetz, !BGBl. Nr. 565/1978, 
g·ewährleistet die Geheirnh:l;ltung der personen­
bezogenenDaten. Es war daher erfonderl,ich,als 
Ahs.4 des § 12 eine Ermächti.gung zur Verfü­
gungstellung solch,er Danen an das Bundesmini­
sterium für Wissenschaft und Forschung zur Füh­
rung einer Zentralen HörerevideIllZ und zur V.er~ 
fassung des HomschUl1berichtes anzufügen. 

Zu Z 13: 

§ 13 Albs. 1 lit. a und b enthalten unverändert 
wie bislher die Regelung des Diplomstudiums und 
des Doktoratsstudiums. Zu den ,oiplom- und 
Doktoratsstudiensoll nUnjmehr ergänzend oder 
als sel'bständi,ge Studienmöglichkeit die Rechts­
grundlage für Kurzstudien und für Erweiterungs­
studien ,geschaften werden. 

Bisher wurden Kurzstuaien der Versich,erungs­
mathematik und ,der Itech'entechn,iIk ~§§ 12 und 13 
des Bundesgesetzes über technische Studienrich­
tungen, BGBl. Nr. 290/1969} ~owie für über­
setzer (§ 13 des Bundesgesetz'es über geisteswis­
senschaftliche und na,turwissenschaftliche Studien­
richtungen, BGBL Nr. 326/1971) eingerich~et. 
Diesen drei tKurzstudien istg>emeinsam, daß sie 
zwar dem eI1Sten Studienalbschnitt eines Diplom­
studiums inhaltlich ungef~hr entsprechen, jedoch 
nicht di'e Erfüllung der dem Gesetzg,eber des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes offenbar 
vorschwebenden A<bsicht daI1Stellten, beruflich un­
mitteLbar Vlerw,ernbal'e ,frülhere, dh. gewöhnlich 
erste StUidienahschnitte, auch soudiiengesetzl.ich 
durch Verleihung einer entspl'ech,enden Berufs­
bezeichnung als solche zu kenn2'Jeichnen. 

Es scheint, daß h.ei der Gestaltung des erstJen 
Studienabschnittes ·der verschiedenen Diplom­
studien anläßlich der· Erst'eHung der 'besonderen 
Studiengesetze die beruHiche Verwernbarkeit 
dieser Studie nicht im Blickfeld der .;Bemühungen 
stand, oder aber nicht ,err,eicht Wlerden konnte. 
Es erwies sich daher als notWIendig, über Kurz­
studien ,eig'ene, wenn auch mit früheren Studien­
ahschnitteIll von Diplomstudien verwandte Stu­
diengäng,e, vorzusehen. Die Aufnahme der Kurz­
studien in die Aufzählung .der ordentlichen Stu~ 
dj.en und ihre neue Definition trägt einersej.t~ 
der bisherigien :Entwicklung Rechnung und soll 
andel11seits Grundlage weiterer Neuerun'g>en auf 
diese!m Gebiet sein, die allerdings Initiativen oder 
w.enigstens maßgebliche Mitwirkung der Univ,er­
sitäten lerfordern. 

Gesetzliche Regelungen üher Erweiterungs­
studieIll finden sich bereins in den Bundesgesetzen 
über geisnes- und .naturwissenschaftliche Studien­
richtungen (§12)sowie über die Studienrichtung 
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Veterinärmedizin (§ 11). Die Aufnahme der Er-, 
weiterungsstudien in dalS Allgemeine Hochschul­
Studiengesetz und die Anführung unner den 
ordentlich,en Studien erscheint demnach zur Ab~ 
gesmlos..senheit des Systems notwendig. Mit 
diesem Einbau in die or.dentlichen Studien soll 
eine sinnvolLe Ergänzung und Ausweitung eines 
abgeschlossenen DipJomstudiums auf d:lJS Studium 
eines anderen Studi'em:weiges ,derseihen Studien­
richtung oder auf das Studium einer verwandten 
Studienrichtung ,geboüen weroen. Ebenso wird die 
Ergänzung eines abgeschlossenen Kurzstudiums 
auf ein v,erwandtes DiplomstlUJdium mit einbezo­
gen. Wurde aher bereits 'auf Grund des Vor­
studiums ein Diplomgrad erworhen, so 6011 die 
.AJbsolvilerung eines El'Woeiterung~studiUims einer 
verwandten Studienrich'tung nimt zum Erwerb 
ein,es weiteren Dip10mgrades henechtigen; Damit 
soll :verhi?dert werden, daß solche fortg,esetzte 
. StudIen mcht um ,der Sache willen, sondern zB 
ledig~icl: aus ungesundem Ehrgeiz zur Sammlung 
akademIscher Grade durchgeführt Wlerden. Gerade 
die allzu feichte Erlangung eines zweiten aka­
d~mischen Grades durch 'smeinbare Doppelstu­
dlen war auch Anlaß zur :kasuistilSm,en Definition 
der Gruppe der Erweiterungsstudien im § 12 
Ahs. 1 des IBundesgesetzes über g,eistes- und 
naturwissenschaftliche StUlClienrichtungen. 

Da das Studium der Medizin und der Veteri­
närmedizin einen anderen Auf'bau aufweist, als 
die übrigen Doktoransstudien wurde von den 
Human- und Veter.inärmecLizinern das Verlangen 
~,estellt, di,ese beiden Studienrichtungen ausdrück­
hch .als Doktoratsstudien anzuführen. Der sysre­
mattsm'en VoHständigkeit :halber werden daher 
diese Studien als lit. e ang,efügt, wobei an eine 
Ausweitung dieser Studienart nicht @edacht ist. 

Zu Z 14 und 15: 

Da die Kurzstudien nunmehr alls ordentliche 
Studien in § 13 Abs. 1 Lit. b geregelt sind kann 
di~ ~ormierung einer solchen StudienJmÖglich­
kelt 1m § 14 Abis. 6 ennfaUen. Dadurch erh~lt 
§ 17 Albs. 7 die Bezeichnung ,,6". 

Zu Z 16: 

Das BUJIlfdesgesetz über ge~sneswissenschaft1iche 
und naturwiSisenschaftliche Studienrichtung,en, 
BGBl. Nr. 326/1971, sieht im §5 Ahs. 6 die 
Möglichkreit Jeiner Verkürzung der Studiendaller 
vo.r. Damit wird es den Studierenden ermöglimt, 
bel konz'entriertem Einsatz ilir Studium in einer 
um maximal zwei S'emesüer kürzer,en Zeit zu 
Ende z,u führen. Diese MÖlglichkeit soll nun aum 
f~r andere Sturdienrichtungen nam Maßgabe der 
emzelnen Ibesonder,en Sttidiengesetze und zwi­
schenstaatlichen Vereinbarungen ,eingeräumt wer­
den, die eine überprüfung des Studienfortschrit­
t~ insoweit ,erlauben, als die Voraussetzungen für 
dIe Zulassung zum zweiten Teil der zweiten 
DipJomprütiung erfüllt ,sein ~üssen. 

Zu Z 17: 

Bei ,den Beratungen über ,die Entwürf.e beson­
derer Stuclieng.eset~e, insbesonJdere des Entwurfes 
eines Bundesgesetzes über technische Stlldienrich­
~ngen, hat~ich ,gezeigt, daß es zWJeckmäßig wäre, 
Innerhalb ,emze1ner Studien1"ichtungen die B,il­
dung von Smwerpurrkoen in der WeilSe zu er­
möglichen, daß oden Stud~erend'en nelben den 
Pflimtfächern Gruppen von Wahlfächern ange­
boten w,er,den, die in ,einem inn'el'len Zusammen­
hang stehend nur gemeinsam gewählt werden 
könn:en. :Da es sich bei solchen Wahlcichtungen 
~m wemger als um ,eigene Studi'enrichtungen, 
SIcher ,aber um mehr als Ibloßle Nuancierungen 
durch WahHämer handeln wird :scheint zweck­
mäßig, ,hi'efür leine eigene IBez~ichnung vorzu­
sehen. Der Ausdruck "StUidien:~weig« bietet sich 
als -geeignete Bezeich:nrung an. Die EinfÜ'hrung 
dieses bereits ,~ Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen, üb.er montanistische Studilen­
rim~ungen, über Studiendchtungen der Boden­
kultur und geis..telswissenschaJftliche und natur.. 
wiss,enschaftliche Stud~enr'jchtungen enthaltenen 
Begriffes wird nicht nur für die Studien an den 
temnisch,en Universitäten, ,sondem auch für 
andere Hochschulstudien von Wert 'sein und sollte 
daJher generdl vorgesehen wer.d.en. 

Aus dem Hochschulbereich, inshesondel'e aher 
auch vom 'österreichischen Nationalkomitee für 
Unisist, wurde der WlUnsch ,geäußert, ve1"pflim­
nende Lehrveranstaltungen vorzus'ch'en, in denen 
die Prinzipien des wissenschiaftlichen Arbeitens 
und Ider w,issenschaEtllimen -Dokumentation und 
Information in einem für das jeWleilig,e Fach­
gebiet notlwendigen Ulmfang vermitt;elt werden. 
E!ne Umfrage des BMWF ,ergab, daß zwar ,an 
VIelen Universitäten bel"'eits derartige Lehrv,er­
anstaltungen aJbgehalnen werden, daß aber bei 
einigen Stu'dienrichtung'en für solche ,einführende 
Lehrv,eranstaltungen noch nicht V oI'lsorge getrof­
fen ist. Da nun :das Studium an Iden Hochschulen 
den Studiel1enden nicht nur eine Fülle von Fak­
ten v,ermitteln, sondern den ,eigenständigen, kriti­
schen Zugang zu dem j,eweiligen wissenschaftlichen 
Fachgebiet eröffnen soll (vrgl. § 1 Abs. 2 lit. a 
und b), ,ist les nicht aUisreichend, die Viermittlung 
dlCr Methodik des wissenschaftlichen Al'heitens 
und. der Gewinnung von Information ,einigen 
Semm!aren zu .überla.ssen, sondern ,es muß allen 
StUidierenden in die~er Hinsicht eine grund­
legende Einführung sowie ,dile für die Ziele der 
UniversiJt~tsstudien gemäß § 1 A'hs. 2 1it. a und b 
erforderLiche Weiterführung geboten werden. 

Zur Vermittlung dieser K,en'ntrusse müssen 
~icht .zwingend gesonderte Lehrveranstaltungen 
emgenchtet weroden, sondern es obllliegt vielmehr 
den StudienordIlJUngen bzw. Stlldienplänen, fest­
zustellen, in welchem R,ahmen diese Kenntnisse 
zu vermitteln sind. In dieser Norm liegt aum 
die Möglichkeit des Aufbaues einer Einführung 
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überhaupt in das betreffende Studium. Es muß 
diese Einführung niicht unbedingt in Form eines 
eigenen Abschnittes vor dem eigentlichen Fach­
studium geschehen, es wird sich vielmehr als 
zweckmäßj,g ,erw,eisen, in flexibler Art eine 
fächerübeI1gl'eif,enrde überschau ,des angestrebten 
Studiliums zu bieten. Als Beispiel dafür könnte 
beim Studium der ltechtswissenschatfen das durdt 
BGBL Nr. 140/1978 eingeführte Pl'Ü,fuIlJgsf,ach 
"Einführung in die ltechtsw,issenschatten und ihre 
Methode" dEenen, dem die bereitJs erla~sene Stu­
dienordnung einen zeiclJich weiten Spielr:a;um läßt. 
Es wird dDe verantwortungsvolle Aufgabe der 
Studienkommi'ss,ionen sein, ,diese Einführung in 
die Rechtsw<issensdla.ften durch die Studienpläne 
so zu gestalten, daß sie aU den sowohl von der 
österreichischen Hochschülerschatt als auch von 
der Rektorenkonf,erenz geltend gemadtten Anfor­
derungen entspricht. Der besseren Begriffsum­
schreibung dient der Ersatz der wissenstheoreti­
sehen Vertiefung des Fachgebietes durch den Aus­
druck "wi,~senschaf,tstheorecische" VertJiefung. 

§ 15 Aoo. 3 war insoweit .zu ergänzen, als die 
Studienordnungen, einem dringenden Wunsch der 
Studentenvertreter entsprechend, die Studien­

, ziele entJhalten sollen. 

. Zu den Z 18 bis 20: 

Obwohl die im § 16 Abs. 1 enthailtene Auf­
zählung der versch~edenen Typen von Lehrver­
ansta1tJungen ausdrückJich aIs demonstl'ativ be­
zeichnet wiI1d und die Erweiterung des Katalogs 
der Lehrvel'an$taltungen deshalb schon bisher 
möglich war, kam es doch immer wieder zu An­
fragen an das BundesmDnister:ium für Wissens.chaft 
und Forschung bezüglich der Zulässigkeit von 
anderen gesetzlich nichtausdrücklichger,egelten 
Typen von Lehrveranstaltungen. Diese Fragen 
betreffen insbesondere auch die Anwendung der 
für bestimmte Typen von Lehrveranstaltungen 
etwa im Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Lehr- und Prüfiun~stätigkeiten erlassenen Be­
stimmungen auf weitere im § 16 nicht ausdrück­
lidt erwähnte Typen. Die bisher gemachten Er­
fahrungen haben eI1geben, daß insbesondere Pro­
jektstudien, Vodesun@en verbunden mit übun­
gen und Durchführung von übungen während 
einer Exkur:sion zu denj,enj,gen T}'1pen von Lehr­
v,eranstaltungen zählen, deI1en au~drückliche ge­
setzLiche Regelung durch Ergänzung des § 16 sich 
empfeh~en wÜIlde. 

Im § 16 Abs. 1 lit. h bis j soll nunmehr aus­
drücklich die Rechtsgrundlage für weitere Lehr­
veranstaLtJUngstypen, und zwar für Projektstu­
dien, VOliEesungen ver1bunden mit -übung,en und 
Ex~ursionen mit übungen gesdtaffen werden. Die 
neuen Aoo. 9 bis 11 des § 16 bringen eine nähere 
Umschreibung dieser neuen Lehrv,eranstaltungs­
typen. Im Interesse sowohl einer stärkeren Ver;-

bindung von Theorie und Pr:axis als auch einer 
notwendigen stär~eren Or~en1)ierung von Stud,ium 
und LehrveranstaltJUngen sollen als neue Lehr­
veranstaltungstypen Vorlesungen und Exkursio­
nen mit übungen in die demonstrative Aufzäh­
Lung der Lehrvel'anstaltungen aufgenommen 
wer,den. 

. Projektstudien sollen insbesondere eine inter­
diszipl~nä.re w:isserrseha,ftliche Zusammenarbeit im, 
Lehrbetl"ieb ermögLichen. Unter diesem Lehrver­
anstaltungstyp ist die w.issenschaftliche Zusam­
menarbeit zweier oder mehrerer F,adtgebiete an 
Hand konkreter fachübeI'lgreifena.er Fragestellun­
gen und der Anwendung verschiedener wissen­
schafdicher Methoden und Techniken im Lehr­
betrieb zu versoohen. Da nicht jedes Projekt­
studium fadtühel"greifend ist, stellt ein wesent­
liches Definitionsmerkmal die thematischeAus~ 
richtung dar. Abgesehen von der Vermischung 
von Elementen traditioneller Typen von Lehr­
v,ennstaltungen mit anderen wissensChaftlichen 
Aktiv,itäten ist für Projektstudien das innige Zu­
sammenwirken von Lehrenden und Lernenden 
cha.rakteri'scisch. 

überdies wird im Ahs. 12 des § 16 normiert. 
daß a.uch zu den ausdrücki1ich erwähnten Typen 
von Lehrveranstaltungen ,im BeckrfsfaLl auch 
Lehrveranstaltungen in anderen Formen hinzu­
tretJen können, wobe,i auf derartige Lehrveran­
staltungen die Bestlimmungen jener im Gesetz 
ausdrücklich angeführten Lehrveranstaltungs­
typen anzuwenden sind, denen sie am nächsten 
stehen. Damit wird durch das Gesetz ausdrück­
lich ein Höch,stmaß an Gestaltungsmöglichkeit im 
Lehnbetrieb vorgesehen. Des weiteren wird a.um 
hinsichvlich der Durchführung von Lehrveran­
staltungen die Möglichkeit des BlockstUidiums, 
dh. die Durchführung von LehrveransuI tungen 
nur während eines Teiles eines Semesters mit er­
höhter wöchentlicher Stundenzahl, eingeräumt. 
Diese vorgeschlagene Bestimmung soLl: es ermög­
lichen, Lehrvemnstaltungen, bei denen dDes aus 
pädagogischen oder a<nderen Gründen gerecht­
fercigt ist, nicht während des ganzen Semesters: 
allwöchendidt durchzuführ,en, sondern in kon­
zentrierter Weise wähllend weniger Wochen mit 
entspnechend erhöhter Stundenzahl. Die DltLrch­
führung von Lehrv'eranstaltJUngen in dieser Weise: 
wird etwa bei physikalischen oder chemischen 
praktischen übungen erforder:lich -sein. Sie ka.nn 
aber auch sinnvoll seLn, um etwa die Einladung: 
bedeutsamer Gelehrter alliS dem Ausland allisGast­
professoren zu erleichtern. Der bisherige Abs. 10 
des § 16 bleibt unverändert und erhält die Ab­
satzbez'eichnung 15. 

Zu Z 21: 
Nach den Grundsätzen und Zielen dieses Ge­

setzes soll zwilsehen der Förderrung der Wissen­
schaft als solches und der wissensdtaftLichen Be­
l'ufsvorbildung ein ausgewogenres Verhältnis an 
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den HochschuLen bestehen (§ 1). Die Bemühungen 
von neuen didakt~schen Methoden im Lehr- und 
Unterrichtsbetliieb lassen im Hinblick auf den 
Eintritt der Studier,enden in das BerufslJeben eine 
praxisnahe Ausb~ldung an den Hochschulen .in 
allen Studienbereichen zweckmäßig erscheinen. 

Diesen Gedanken foLgend sieht etwa das BG 
über das StudiJUm,cter ltechtswissenschaften, 
BGBL Nr. 140/1978, Unterrichtsvensuche vor,; 
dies ~us der Erkenntnis heraus, daß der Erfolg 
'einer Rleform des rechtswißsenschaftlichen Stu­
diums von V:erhessel'Ungen im Bereich des Unter­
richtes und der Didaktlik abhängig ist. Da diese 
UnterrichtsV'ensuche, die auch bei anderen Stu­
dienliichtlUngen Bedeutung gewinnen können, eine 
Verankerung im Grundsatzge~etz über das Uni­
versitätsstUiruum finden müssen, wird eine solche 
Regelung vorgeschlagen. 

Zu Z 22 und 23: 

D~e zunächst im zur Begutlachtung ausgesand­
ten Entwurfder Nov1elle v01"gesehene Zweistufig­
keit der Studienvorschrtiften stieß auf starke Ab­
lehnung vlider akadem~scher Gl1emien. Es schien 
daher zweckmäßig, das bisherige System der 
Studienvorschl1iften beizubeha1ten. Da jedoch das 
Genehmigungsverfahren in der derzeitigen Fas­
sung nicht ganz mit dem Gl"Undgedanken des 
Universitäts-Organisationsgesetzes Zu vereinbaren 
ist, wird ,dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung bei Wiahrung seines Aufsichtsrechts 
nach § 5 UOG ,ein Untel1sagnlngsrecht binnen 
2 Monaten ab der Vol1liage des beschlossenen 
Studi~nplanes eingeräumt. Bei Nichtuntersagung 
innerhalb dieser Fl1ist wl1"d der Studienplan rechts­
wirksam. 

Die in Geltung g·etretenen Studienpläne sind 
entspr,echend den Vorschriften des Universitäts­
Org'31nisationsgesetzes im Mittcilungsblatt und in 
den besonderen Studienführern kundzumachen 
(§ 15 Abs.13 Lit. asowie § 79 Abs. 2 lit. e UOG). 
Um diese Studienvorschriften den StlUdenten 
leichter zugängLich zu machen, sollen Studien­
pläne aber auch in der Ev.idenzstelle zur Einsicht 
auHieg'en. 

Zu Z 24: 

Für die Absolventen von Hochschulkursen und 
Hochschullehrgängen sind. derzeit akademische 
Grade, Bezeichnung,en oder Titel nicht vorge­
sehen. Es besteht jedoch sowohl seitens der je­
wei:l~gen Universität aLs auch der Absolventen von 
Hochschullehrgängen im Gegensatz zu Hodtschul­
kursen, die weniger straff und umfaslSend organi­
siert sind, nicht nur bloß im HinbLick auf beruf­
liche Verwertlbarkeit ein berechtJigtes Interesse, 
die Ab:Solvierung eines derartigen Hochschullehr­
ganges ,durch di:e Führung einer Berufsbezeich­
nung öffentlich zu dokumenttieren. Dieses Inter-

esse wird auch durch versch'Ledene Anträge von 
Univel'lSitätsorganen bestätigt. So hat die Wirt­
schaftsuniv,em~ität Wien schon vor einiger Zeit 
einen Antrag eingeb1"acht, für di.e von ihr regel­
mäßig abgehaltenen Hoch:Schullehrgänge (Wer­
bung, Fremdenverkehr usw.) Beruf,sbezeichnungen 
vOl'lZusehen. Ein ähnLicher Antrag liegt für den 
von der Technischen Unive~sität Wien geplanten 
Hochschullehrgang zur FortbiLdung auf dem Ge-. 
biete der Bett1i.ebswirtschaft vor. Mit der vor­
geschlagenen Bestimmung ·soH Idie Verleihung 
und Führung von Berufsbezeichnungen für Ab­
solventen von HochschulLehrgängen ermöglicht 
wel1den. Um die akademische Ausbildung nach 
außen hin zum AusdruckZtu hr~ngen, hat die 
Berufsbezeichnung ~s den Worten: "Akademisch 
geprüfter" mit einem Zusatz zu bestehen, der das 
Fachgebiet des absolvierten Lehrganges enthält. 
Die~e RegeLung en1lspricht dem § 13 Ahs. 4 des 
BG über geisteswissenschaftiLiche und naturwissen­
schaftliche StlUdienliichtungen, der für die Absol­
venten des Kurzs1ludiums für Dber,setzer die Be­
rufsbe~eichnung "Akademisch geprüfter über­
setzer" vOI1si,eht. 

Sollen hier aber Bel1ufsbezeichnungen geschaffen 
wel"den, dann müs'sen die Hochschullehrgänge 
eine Qualifizierung aufweisen, die .eineumf'assende 
BerufsausbiLdung gewähdeistet. Der Lehrgang 
muß daher eine selbständige BerufsaJUSbiJdung 
vel"1l1itteln und ein Mindestau~maß von vier Se­
mestern umfa~en. 

Zu Z 25: 

Wie den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
zum AI'Lgem~en Hochschul-StlUdienges,etz Ztu § 19 
(22 derBeiI;lIgen zu den ste,nog'l"aphisthen Protokol­
len des Na1lionalrates XI. Gesetz,gebungsperiode, 
S. 52) zu entmehmen ist, "ersetzten diese Bestim­
mungen die HochschulstlUdienjahI1esordnung, 
StGBl. Nr. 80/1945. Die' neue ltegelung ent­
spricht im wesentlichen dergeltJenc:ten RIechtslage 
und Prax;is; es wUI1de nur hinsichtlich der Länge 
der Semester eine e~a.stische ltege1ung gewählt, 
die es den akademischen BehöI1den ermöglichen 
soll, lokale Verhältnisse und Bedürfniss·e zu be­
rücksichtigen. Die Vorschriften über die Termine 
der Prüfungen, Promotionen Sponsionen und 
über die sonslJigen Fristen si:nd den übrigen Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzesangepaßt." 

Die vorgeschlag,ene Ergänzung ,der Formulie­
rung über die Abhaltung von Lehrveranstaltun­
gen während der Ferien knüpft an die Gedanken 
an, die schon bisher im Allgem:einen Hochschul­
Studieng.esetz enthalen sind. Zu der bisheI1igen 
Gesetzeslage, ExkurSli:onen während der Ferien 
abzuhalten (§ 19 Abs. 2 ffietzter Satz) und im 
Stud~enpLan die A!bsolvie1"Ung von Praktika in 
Form einer Ferialpraxis vorzusehen (§ 17 Abs. 2 
Lit. d), soll nun ergänzend noch die weitere 
MögLichkeit geschaffen wel1den, bei Bedarf auch 
alLe andieren Typen von Lehrv,eranstaltungen in 

253 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 55

www.parlament.gv.at



253 der Beilagen 25 

die Ferien ,hineinreichen zu lassen oder' überhaupt 
in ,den Rerien 'abzuhalten. Wieweit ,diese vor­
geschlagene gesetzLiche Mö@Lichkeit ausgenutzt 
wird, oM\iegt der B'eurteilung dur.ch die Univer­
sitäten b~w. deren zuständigen Ol"ganen, für die 
Abwicklung einzelner Lehrveranstaltrungen im 
besonderen der Univer:sitätslehr:er, denen die Ab­
haltung der in Frage kommenden Lehrveranstal­
tungen obliegt. 

D~e gesetzlichen Schranken, die einer teilwei­
sen oder gesamten Verwirklichung solcher Vor­
haben in .den Ferien en!igegenstehen, sollen be­
seitigt 'Werden. Schr.~eß,lich wür,deauch durch die 
gesetzliche Mögl1ichkeit der Abhaltung von Lehr­
veranstaltrungen in den FeI'ien oder besser :l!usge­
drückt in der lehrv.eranstaltrungsfreien Zeit - bei 
grundsätzlich unveränderter B.eibehaltung der 
bisheI'igen Einteilung des Studienjahres gemäß 
§ 19 ·in ein Wintersemester und ein Sommer­
semester sowie des bisherigen Studienjahresbe­
triebes -,- die MögLichkeit z!u einer besseren Aus­
nutzung von Ho.chschuleinl1ichtungen und -kapa­
zitäten geboten wer,den, wobei vor allem im 
Hinblick auf den starken' Zustrom von Studieren­
den i,n manchen Studienrich~ung,en di,e erweiterte 
Möglichkeit der AhsolViierung von übungen und 
Praktika 'besteht. überdies könnten zu di,esen 
Zeitpunkten in größerem Umf':l!l1Jg Gastvortra­
gendeaus1län,discher Universitäten gewonn·en wer­
den. Durch diese vorigesehenen Möglichkei ten kann 
der Studienbetrieb ßexib]er gestaltet werden. Kei­
neswegs sind die Bedenken der Rektorenkon­
ferenz gerechtfertigt, daß diese Regelung die Ge­
fahr der BntWlicklung zu einer Trimestereinteilung 
des Studienjahres und d:l!mit der Eins.chränkung 
der wissenschaJtlichen Forschungs- und Weiterbil­
dungsmöglichkeiten der Hochschullehrer in sich 

. berge; Ho.chschulkurs'e und HochschuLlehrgänge 
wurden im übri@enauch schIOn in der Verg:l!ngen­
heit vielfach in den Ferien abgehalten. Um eine 
Einheitlichkeit hinsichtlich des Semesterbeginnes 
herbeizuführen, die vor aILem für das Zula.ssungs­
verfahren für ausländische Studenten wichtig rist, 
wurde der B.egtinn des Sommersemesters mit 
1. März festgdegt. 

S.chLießlich war durch eine NeuformuLierung 
des ersten Satzes des § 19 Ahs. 2 klarz,usteJren, 
daß der Beg'inn der Lehrv.eranstaltungen mit 
dem Semester beginn zusammel1lZufal:len hat. 

Zu Z26: 

Im § 20 Abs. 3 i,st vorgesehen, daß "ein Seme­
ster in den nächstfolgenden Swdienabschnitt ein­
zurechnen .ist, WTenn .die den vorhergehenden 
Studienabschnitt abschließende Prüfung bis zu 
dem durch die StJudienor;dnung festges!etztJen Zeit­
punkt ,abgelegt wuI'de"~ Bei .einer Dauer des 
ersten Studiren:l!bs.chnittes von vier Semestern wur­
de in der Regel das Ende des sechsten Semesters 
aLs Frist für die Ablegung der ersten Diplom-

prüfung in einer Reihe von Studien ordnungen 
festgesetzt. In strudentischen Forderungspro­
grammen wurde die Abschaffung .dies·er "Sechs­
semesterfrist" mehrmals ver.langt. 

Bisher durchgeführte Umfragen bei den Kolle­
gialorg:l!nen der in Betracht kommenden Fakul­
täten und UnllV'eI1Sitäten haben ein unterschied­
li.ches Echo gefunden. Auf Grund der bisherigen 
Erfahrung,en kann mit gutem Grund die Meinung 
vertreten weriden, daß die Nichtanrechnung von 
Semestern für den zWleiten Studienab.schnitt bei 
allzu verspäteter Abl.egung der erSben Diplom~ 
prüfung ein durchaus brauchba;res Instrument dar­
stelLen kann, um den StJUJd~erenden zum Erwerb 
ausI'leichender Kenntnisse in den Grundlagen­
fä.chern seines Studiums zu verhaften. Exakte 
Untersuchungen, ob die Semssemesterfrist tat~ 
sächlich diese W.irkung gezeitigt hat, werden 
allerdings erst im Zusammenhang mit .den Er­
fahrungen der Studienverlaufstatistik sOWlie einer 
Prüfungsevidenz möglich sein. Br,st dann wird 
wohl eine AusSraige darüber mögLich sein, ob eine 
Abschaffung von derartigen FI'listen den Studien­
erfordernissen Re.chnung trägt. Schlireßlich muß 
ein Studium auch unter dem Gesichtl8punkt eines 
studienökonomischen Aufbaues wie einer logi­
schen Abfolge von Studienfächern gesehen wer­
den. Wohl aber scheint eine neue Formulierung 
des § 20 Albs. 3 ,in ·dem Sinn möglich 'Und im Ra;h­
men eines größeren Fl'eiheitsraumes für die Stu­
dierenden zweckmäßig, daß di.e. Se.chssemester­
fI'ist ausdrücklich :l!~S eine Kannbestimmung ge­
kennzeichnet wird. Die Einschränkung der mög­
Lichen Gründe für die Festlegung einer solchen 
Frist auf "päJdagogische" besagt, daß lediglich 
pädagogisch ger.echtf,ertigte Gründe der Studien­
konzentration und -beschleunigung die Normie­
rung demrtiger zeitlicher Grenzma-rken stützen 
solLen. 

Zu Z 27: 
Verschile.dentlich bestehen Sesrimmungen in be­

sonderen Studieng.esetZien, welche die AbWegung 
eines Kolloquiums verpfli.chtend vorschreiben. 
Dies 'entspricht ,nicht ,der der2'Jeitigen GesetZieslage, 
wonach § 23 Abs. 4 die Kolloquien aJls fI1eiWlillige 
Prüfungen über den Stoff einer Lehrver.anstal­
tung qualJifiziert. Dieser eingetretene Bedeutungs­
wandel sollte Ibei der Novellierurng Berücksichti­
gung finden und der Begriff einesPflichtkollo­
quiums bezogen .a;uf den Stoff einer Lehrveran­
staltung oder .eines Faches eine gesetzliche Basis 
erhalten. 

Die Ergänzung des § 23 Abs. 7 ergibt slich lm 
Zusammenhang mit· der Neuregelung in §13 
durch ,die Möglichkeit der Durchführung von 
Kurz- UJl1Jd Erweiterungsstudien. Die neugefaßte 
Bestimmung des § 23 Aibs. 7 erfährt <bher eine 
Ausweitung insofern, aLs die neu eingeführten 
KU1'ZJStudien und ErweiterungsstUidiien mit Ab­
schLußprüfu'ngen beendet werden. 

\ 
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Zu Z 28: 

Bei der R.edaktion des AJ.lgemeinen Hochschul­
Studiengesetz'es wurde die Ze111e~ung von Ge­
samtprüfungen in B~nzelprüfung,en aLs Modellfall 
vorg,esehen, während die Abhaltung von kom­
missioneUen Prüf.ungen ,~ediglich als Ausnahme 
aufscheinen soLlte. Bei ,der parlamentarischen Be­
h:andlung der Regierungsvorlage j,edoch traten 
ger:ade Idue srudentischen Ver:tl"eter für die kom­
missionel1en ,Prüfungen ein, und zwar mit der 
Begründung, ,daß durch sie eine bessere Durch­
schaubark,eit und Rechtssicherheit des Prüfungs­
ablaufes g,egeben wäre. Dementsprechend wurden 
im § 27 Abs. 3 aie kommissioneLlen Prüfungen 
in ,den V o.rdengrund gestJei]lt ull1!d die Ablegung 
von Diplomprüf.ungen und Rigorosen in der 
Form von BiII1zelprüfungen nur als Ausnahme 
zugelassen. 

Die auf das Allg,emeine Hochschul-Studien­
gesetz folgenden besonderen Stud1engesetze sahen 
jedoch regelmäßig in einem bestimmten Ausmaß 
ein "kumulatives P,rüf,ungssystem" vor. Dies gilt 
insbesondel'!e für das Bundesgesetz über technische 
Studienl1ichtungen, über mo.ntanistische Studien­
richtungen und über Studiem;ichtungen der 
Bo.denkultur sowie schließIich für das Bundes­
gesetz über ,geisteswissenchaf1l1iche 'IlI1ld naturwis­
senschaftliche Studienrichtungen. In anen diesen 
gesetzlichen Vorschriften wUlide dem Studierenden 
die Wahl gelassen, ober die Diplomprüfung kom­
missionellabl1egen wi:ll oder in der Form von 
Einzelprüfung,en !Über Idas Gesamtgebiet jedes 
einzeLnen gesetz,1ich festgelegten Prüfungsgegen­
standes oder ob ,er Einzruprüfung,en über' jede 
einzelne Lehrveransta1itung ,der Prüfungsfächer 
ablegen w,il!. Die Summe. dieser Einzelprüfungs­
z.eugnisse zuammen mit den Zeugni5sen über die 
erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
mit übungschara,kter erg,ibt so.dann die Ablegung 
der Diplomprüfung. Regelmäßig wUl1de aber bei 
dier zweillen Diplomprüfung eine kommissioneliIe 
Prüfung über das Fach der Diplomarbeit und ein 
mit di'esen zusammenhängendes zweites Fach bei­
behalten, 'dh.also ,eine Art ",defensio"der Di­
plomal"beit. 

In das Bundesgesetz über sozial- und wirt­
schaftswissenschaftliche Studienrichtungen wur­
den nachträgIich Elemente eines kumulativen 
Prüfungssystems ,eingefügt. Das Bundesgesetz 
über das Studium der MediZiin ebenso wie ,dias 
Bundesgesetz über das Studium der Rechtswissen­
sch'aften sehen so w'Le bisher keine kommiss,io­
neUe Ablegung der Rigorosen vor, wohl a,ber die 
Alblegung von Einz,elprüfungen über j'edes einzel­
ne PrüfU'ngsfach in seinem Gesamtumfang, also 
ebenfalls keine großen kommissionellen Prüfun­
gen. 

Die jüngst' erschienene Studie von Str~gl­
Traunmüller . über die Ergebnisse und Konse­
quenzen OECD/CERI-Projekts (1979) zeigte, 

daß ,die Aufgliederung in Teflprüfungen, aber 
insbesondere die Aufsplitterung in Prüfungs­
teiI.e. zu wesentlichen Snudienverzögerungen 
führt. V,iele StdUungnahmen aus dem Univ'ersi­
tätslbereich wiesenebenfa:1ls auf die nachteili.ge 
Wirkung einer allzu großen Aufsplitterung der 
P,rüfungen hin. Diese Erf.ahrungen· führten dazu, 
von einer Normierung der Zerlegung inPrü­
fungsteile im Allg,emeinen Hochschul-Studien­
gesetz A:bstand z,u nehmen. Vielmehr sollte es 
den besonderen Studiengesetzen vorbehalten blbei­
ben, die Art der Gesamtprüfungen festzulegen, 
wobei die letzte in einem StJudium vorgesehene 
D1plomprüfung jedenfaUs als kommissionelle 
Prüfung abzuhalll611 ist. 

Die bisherige Prüf,ungspra~is, insbesondere an 
den Technischen Universitäten, zeigte das Be­
streben vieLer Ka11ldi,daten, in mögEchst rascher 
Aufeinanderfolge den schriftlichen und münd­
Lichen Teil ,einer Prüf,ung abzuJJ~gen. Der vom 
Gesetz vorgesehene Mindestzeitraum erwies sich 
dabei hinaerlich. Um die freie Disposition der 
Kandidia'ten nicht zu behindern, könnte der bis­
her normierte Mindestzeitraum zwischen dem 
schriftlichen oder mündlichen Teil einer Prü­
fung Wlegfallen. 

Um auch bei beschränkten Raumverhältnissen 
eine möglichst breite öff·entlichkeit bei münd­
lichen 'Prüfungen zu gewähl'lleisten, soll die Ein­
schränkung auf HochschuUehner und auf Stu­
di,erende der gleichen Studienrichtung w,egfallen. 

Zu Z 29: 

Bei w.issenschaftlichen Arbeiten ergibt sich v,iel­
fach die Schwierigkeit der Beschaffung von Lite­
ratur, soweit diese in an österreiclii:schen Hoch­
schulen verfaßten Diploma,rbeitenoder Disserta­
tionen besteht. Der Verba.nd der wissenscha.ft­
li.chen Gesellschaften österreichs sow,ie auch ver­
schiedentlich Universitätsbibliotheken machten 
auf dies'e Mißstände aufmerksam, z,umal nur ein 
geringer Bruchteil dieser wissenschaftlichen Arbei­
ten pu~iziert und ,dJa-her leichter zugänglich wird. 
Um dJiege v,ielfach äußerst wertvollen Al1beiten 
des Wlissenschrafdichen Nachwuchses den Inter­
essierten besser zugänglich zu machen, solIder 
Verfasser von approbierten Diplomarbeiten und 
DissertatJionen verpflichtet sein, je ein Freistück 
an ,die Bibliothek der Hochschule, an der ihm der 
ak<lidemisch,en Gr<lid veriliiehen wird, I\lndan die 
ö,sterreidl,ische Nationa:lbibliothek abzuliefern. 

Zu Z 30: 

Von verschiedenen Universitällen und Fakul- . 
täten wurde die Forderung erhoben, bei Bedarf 
auch die Professoren und Dozenten anderer in­
ländischer HochschuiIen bzw. Fakultäten als Prü­
fer bei Diplomprüfungen heranzuziehen. In An­
gleichung an § 26 Abs. 7, wonach hinsichtlich 
der Rigorosen eine solch'e Regelung getroffen 
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wurde, soll es nun auch bei Diplomprüfungen 
zulässig sein, im Bedarfstia.ll fakultäts- oder uni~ 
V'enlitätsf,remde inländische Professor-en und Do­
z:enten zu Prüfern zu bestellen, um den reibungs­
losen .Nblauf des Prüfungsbetf\1ebes sicherzustel­
len. 

Zu Z 31: 

SeiteIlJS ementlerter Hochschulprofessoren 
wurde darauf hingewiesen, daß ein .Verstoß gegen 
den Gleichheitssatz darin liege, daß Universi­
tät;sdozenten bis zum 70. Lebensjahr als Prüfer 
tätig sein könnten, daß aber bei Hochschulpro­
fessol'en d~e Prüfung,sbefugnis mit ,der Emeritie­
rung, die ja auch vor dem 70. Lebensjahr er­
foFgen könne, erlösche. Die Neufassung des § 26 
Abs. 5 soll in diesen Belangen eine Gleichbehand­
hmg der Prüfer herbeifühl'en. 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Z 3 aus­
geführt wurde, sol1:en a.lle wLssenschaftlich gleich 
qualifizierten Univlersitätslehrer mit einer Lehr­
befugnis g,emäß § - 23 Ab",. 1 lit.a UOG zu 
Rigorosen und zur Betreuung von Dissertationen 
herangezogen werden. Dadurch w,erden einerseits 
die Ol'dentlichen und Außerordendichen Profes­
sOl'enendastet, landerseitsaber wird das wissen­
schaftliche Lehrangebot für die Studierenden er­
weitert. Diese sollen nicht nur Gelegenheit haben, 
an LehrveranstaltJungen etwa von Universitäts­
dozentenoder Honorarprofessoren teilzuneh­
men, sondern es soll ihnen auch die Möglichkeit 
geboten werden, von diesen Universitäts~ehrern 
bei den Diplomarbeiten und DissertJationen be­
treut zu werden und die entsprechenden Prüfun­
g,en bei diesen ablegen zu können. 

1m B-egutachtungsverfahren wurde vielfach der 
Wunsch geäußert, eine Wiederbestellung des Prä­
ses der Prüfungskommission zu ermöglichen und 
die Funktionsperiode auf vier Jahre zu verkür­
zen, um vor allem bei kleineren Fakultäten die 
Erstellung einer arbeitsfähigen Prüfungskommis­
sion zu erleichtern. 

Im letzten Satz des § 26 Abs. 9 in der der­
zeitigen Fassung ist für den Fall vorgesorgt, daß 
sich die Begutachter einer DLssertation über die 
Approbation einer solchen Arbeit nicht einigen 
können. Die nunmehr vorgeschlagene Regelung 
der B'estellung eines dritten Begutachters scheint 
zweckmäßiger als ,di'e bisher vorgesehene Bestel­
lrung von z,wei neuen Begutachtern, die sich als 
unpraktikabelerwriesen h3it. Einer Amegung 
einer Stellungnahme folgend wurde die "ange­
messene" Frist für die Begutachtung konkreti­
siert, um Studienverzägerungen zu vermeiden. 
Die Frist von ,einem Semester kann als ausrei­
chend angesehen werden. 

Im Rahmen der Begutachtung wuroe ferner 
cl_er Wunsch von seiten der Swdentenvertretung 
geäußert, -im Gesetz zu verankern, daß die 

Namen der Prüfer den Kandidaten zu einem 
angemessenen Zeitpunkt vor der Prüfung be­
kanntgegeben werden. Die begehrte freie Prü­
ferwahl ist zwar in eingeschränktem Umfang an 
der Universität Linz seit etwa vier Jahren an 
der R.echtswissenschaftliichen Fakultät eingeführt, 
doch hat sich dieses System nicht immer Maglos 
bewähxt. Es wird daher vorgesch.1agen, in das 
Allgemeine Hochschrul-Stud1erugesetz rdas Recht 
des Kand~daten ~uf2unehmen, WünschJe hinsricht­
tich ,der Person seiner Pr.üfer zu äußern, die der 
Präses -der Prüfungskommission nach Maßgabe 
der personellen und zeitlichen Möglichkeiten zu 
berücksichtigen hat. / 

Zu Z 32: 

Im § 27 Abs. 8 ist vorgesehen, da.ß die Prü­
fungssenate den Kand1daten das Ergebnis der 
kommisSlionellen Prüfungen zu v-erkünden haben. 
Die neue Formulierung erfolgt, um die Bekannt­
gabe des Prüfungsergebnisses auch bei Einzel­
prüfiUngen sicherzust;ellen, bei jeder Prüfung soll 
dem Kandidaten das Resultat bekanntgegeben 
werden. So wie bi.sher sollen die wesentlichen 
Gründe angeführt werden, falls die Prüfung 
nicht bestanden wuroe. 

Zu Z 33: 

Bei der Ablegung der Sprach prüfung kam es 
in der Praxis immer wi'eder zu Unzukömmlich­
keiten in der Weise, daß in Ermangelung einer 
ausdrücklichen Regelung -die Prüfung in mehre­
ren BinzeIteilen abgenommen und für jeden 
Tf!il eine Prüfungsentschädigung nach dem Bun­
desgesetz vom 11. Ju~i 1974, BGBl. Nr. 463/ \ 
1974 in -der !geltenden FasSI\l11Ig, beansprucht 
wurde. Um eine Vervielf:achung desPrü~ngs­
enugeltls. zu vermeiden, sieht die neue Regelrung 
vor, daß die Sprachprofung in den beiden Lei­
srungssllUfen jewteils inemem schroiftIichen und 
einem mündiLichen Teil abzulegen 1st. 

Zu Z 34: 

Der Entwurf der österreichischen Hochschüler­
schaftsieht vor, die im § 29 Abs. 1 AHStG vor­
gesehene Notenskala -abzuschaffen rund· an ihre 
SteHe die Noten "bestanden" bzw. bei marngeln­
diem Erfolg "nicht bestanden" zu setzen. Die 
negative Beurterhung soNte kurz schriftlich be­
gründet wreroden. 

Soweit dieser Vorschlag die Prüfungen be­
trifft, kann ihm nicht beig,etreten werden, da 
das AbsueHen auf eine bloße positive oder nega­
tive Beuneilung eiJner Prüfung den Leistungs­
an1"eiz im Ho.chschuLbereich einschränken würode. 
Dazu tritt, daß den Kandidaten die Möglichkeit 
der Erlangung eines gehobenen Kalküls bei Prü­
fungen schon im HinbFick auf die durch Bundes­
gesetz vom 5. März 1952, BGBl. Nr. 58/1952 
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in der geltenden Fassung, vorgesehene Verloeihung . tronische Datenvera,l1beitung etwa an der Uni­
des Doktorats unter den A,uspizien des Bundes- vers:ität IÄnz be!1eits erprobt wirid, hat si.ch be­
präsidenten nicht genommen werden darf. währ,t und bringt eine bedeutende Verwalnungs-

Was jedoch die Beurtei1Lung des Erfolges der vereinfachung mit sich. § 33 Abs. 1 wäre dem­
TeiLnahme an Lehrveransta,ltungen sowie der entlsprechend neu zu f·aSosen. Im § 33 Abs. 2 fehlt 
wissens.chaftfichen, der schriftlichen, graphischen derzeit eine genü.gend eindeuti.ge Aussa,ge über 
und pr.akcischen Arbeiten anlangt, so scheint mit die Ausstellung von Zeugnissen über den Erfolg 
Rücksicht auf ,die vi,elfach gegebenen Schwierig- der Teilnahme an Lehrveranstaltungen . mit 
keiten einer gere.chten Benotung und die Art übungscharakner. Es war daher klarzusteUlen, 
der zu bewertenden Leistungen die eingeschränk" daß eine Beurte~lung der Teilnahme an Lehr­
te· Benotung, wie dies in vielen Stellungnahmen veranstlaltungen nur dort in Betracht kommen 
vor,geslchIagen wunde, mit ".ausgezeichnet bestan- kann, wo diese Lehrv.eranstaltungen zugIei.ch auch 
den", "bestanden" bzw. "nicht bestanden" zweck- in 'einem gewissen Ausmaß Prüfungsch·arakter 
mäßig und sinnvoll. Werden di.e im § 16 um- ha,ben. Dies trifft für Seminare, Prlivatissima, 
schriebenen Lehrzieleerrei.cht, so ist der Erfolg Proseminare, übungen, Arbeitsg·emeinschaften, 
der Toeilnahme an einer Lehrveranstaltung pos i- Repetitorien, Praktika, Konservatorien udlgl. zu, 
tiv ZJU beurtej;ten. Wenngleich auch ein Rechts- nicht a,ber für VorLesungen, ausgenommen den 
mittel gegen die Beurteilung nicht möglich ist, so neu in .das Gesetz (§ 16 A.bs. ,1) .;mfgenommenen 
soll doch .dem Kandidaten zumindest die sub- Typ der Vorloesungen verbunden mit übungen. 
jeiktiove überprüfungsffiÖglichikeit der Beurtei- Schließlich i.st darauf zu verweisen, daß der 
lungskriterien geboten wer:den. Bei einer negati- Acbs. 3,der eine Ev.i.denzhaltung der Zeugnisse 
ven Beurteilung sind daher di,e wesentlichen Ent- vorsieht, in seiner bisherigen Form dur.ch das 
·schei.dungsgründe anzuführen. Universitäts-Organisa,tionsgese.tz überhoilt ist und 

Im § 29 Abs. 3 ist ein seinerzeinig.er Redak- daher durch eine Bestimmung über die Aus­
tionsf,ehler des Allgemeinen 'Ho.chschul-Studien- fertigung von Zeugnissen als neuen Abs. 3 
ge&etzes ZJU beseiti,gen. Der derz,eitige Text spricht ersetzt wel"den sollte. Da in Zukunft die Evidenz 
davon, daß bei Einzelprüfung,en der Dekan dar- der Zeugnisse und auch ihre Ausstellung den 
über ZJU entscheiden hat, ob ein wichtiger Grund elektronischen Datenve~a!1beitl\1ng1sanlagen zu­
vorliegt, der den Kandida,ten zum Abbruch der kommen wird, war festzuhalten, daß solcher Art 
Prüfung berechtigt. Die Bestimmung nimmt dem- ausgefertigte Zeugnisse zu ihrer Gültigkeit nach 
nach keinen Bedacht darauf, daß es auch Univ,er- dem v.relfachen Wuns.ch einiger Univet:sitäten der 
sitäten ohne Faku~tätsgliederung gibt. Die Ent- Beglaubigung durch den Universitätsdirektor 
scheidung, ob solche wichtig'e Gründe vorlieg,en, bzw. den Rektontsdirektor oder im Sinn der 
kann daher nur an den in Fakultäten g.eglieder- Novene BGBl. NI'. 443/1978 durch den zustän­
ten Universitäten dem Dekan zukommen, an digen Dekan bedürfen. Der Zusatz zu§ 33 
andel"en UniV'ersitäten (Hochschulen) muß sie Albs. 3 erfolgte in tAngleichung an § 18 Abs. 4 
dem Rektor zuf,alIen. des Entwurfes dier geplant:en AVG~NoveIle. Dem-

Zu Z 35: 

Dur.ch diese Neufas,sung soll ein seinerzeiciger 
fuedaknionsf'ehler besieitiogt· werden. Im § 30 
Abs. 4 ist vorgesehen, daB der Kandidat bei der 
letzten zulässigen Wiederholung einer schrift­
lichen Prüfung Anspruch auf eine mündliche 
P.rilfung über denselliben Prüfungsgegenstalnd ha-t, 
falls die schrifdi.che Prüfung überhaupt durch 
eine mündliche ersetzbar ist. Da im § 23 Abs. 1 
zw'rschen schriftlichen Prüfung,en und Prüfungs­
arbeiten untel1s.chioeden w,jrd, war dies'e Bestim­
mung auch auf PrüfungsaIlbeiten auszudehnen. 

Zu Z 36: 

Der Entwurf für eine NovelLe im Jahre 1969 
hat seinerzeit vorgeschlagen, die Ausstellung von 
Zeugnissen nicht wie bisher Ziwingena vorZJu­
schr.eifben, sondern von einem di.esbezüglichen 
Antrag des Kandida,ten abhängig zu machen. 
Gleichzeitig wU!1de vorgeschlagen, die Ausstellung 
von Sammelzeugnissen gesetZilich vorzusehen. 
Dieses System, das im Hinblick aiuf dre Umstel­
lungder Evidenz des Prüfungswesens auf elek-

gemäß muß die Ausfertigung den Namen des 
Prüfers bzw. des Beurteilenden angeben. 

Zu Z 37: 
Einige wichtige Stellungnahmen verwiesen dar­

auf, daß Relikte eines unzeitgemäßen Standes­
denkens im Hochschulbereich zu beseit·igen 
wären. Es sollte den Hochschulen überlasosen blei­
ben, im .autonomen Bereich zu entscheiden, ob &ie 
an diesen Formen, denen keine rechtliche Be­
deutung mehr zukommt, festhalten wollen. Die 
SponsLonsformel des § 34 Abs. 2 hat keinen 
normativ zwingenden Charakter und könnte 
daher entfallen. 

Zu Z 38: 

'Die Neuregelung dler Re.chtsfolgen durch das 
Stnafgesetzhuch 1974 machte eine Anpassung der 
entsprechenden Vorschrifte.t;l des AHStG an die 
geänderte Rechtslage erfordedich. Auf die nähe­
ren Ausführungen zu Z 2 wil1d dazu verwiesen. 
In Verfo,lgung dieser grundsätzli.chen Auffassung 

,soll die Verleihung eines akademischen Grades 
. unabhängig vom Vorliegen einer strafgericht­
lichen V,erurne:iILung erfolgen können. 
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Zu Z 39: 

. § 34 Abs. 4 ordnet an, daß die absolvierte 
Studienrichtung in der Urkunde über die Ver­
leihung eines akademischen Grades erwähnt 
wil1d. Schon jetzt geht die Praxis dahin, nicht nur 
die Studienrichtung, sondern, wenn. diese in Stu­
dienzweige unterteilt ist, auch den Studienzweig 
anzuführen. Die laut Z 1 nunmehr vorgesehenen 
Studienzweige sind in dem Diplom über die 
Verleihung akademischer Graid'e in gl.eicher Weise 
ersichtlich zu machen wie schon bisher die Stu­
dienricht\l!ng,en. 

Zu Z 40 und 41: 

Diplomgrade und Doktorgrade sind nach der 
derzeitigen Rechtslage in feierlicher Form in 
Anwesenheit des Rektors bzw. des zuständigen 
Dekans durch einen Ordentlichen Hochschul­
professor . als Promotor zu verleihen. Von ver­
schiedenen Universitäten wurde nun der Wunsch 
nach einer sogenannten "st'JHen" Sponsion bzw. 
Promotion geäußert. Dieser Anregung en~pre­
chend w:il1d! von dem Erfordernis der feierlichen 
Form Abstal1<d genommen. Es bleibt dem zu­
ständigen Kollegia.\organ vorbeha,\ten, die Art 
der Durchführung dieser akademischen Feiern 
festzulegen. 

Zu Z 42 und 43: 

1m § 37 Ahs. 1 .Iit. a wird hestimmt,daß der 
akaa,emische Gra,d mit Rechnskraft des straf­
gerichtlichen UrteilS in den vom Strafgesetz vor­
gesehenen Fällen verlor:engeht. Durch das neue 
Strafgesetzbuch 1974 wurde jedo.ch ,die ~echts­
folge der Unfähigkeit zur Erwerbung eines aka­
demischen Grades beseitigt. § 27 Abs. 2 des 
Strafgesetzbuches 1974 normiert vielmehr, daß 
der VerlUiSt von Rechten auf Grund strafg,ericht­
lich,er Vel1urteilung besonderen gesetzlichen Be­
stimmungen vorbehalten bleibt. Hinsichtlich der 
al1gemeinen Erwägungen der Auswirkungen einer 
stra,fgerichtlichen Verurteilung für die Zulassung 
zum Snudium, Erwerbung bzw. V:erlust eines 
akademischen Grades wird auf di,e Ausführun­
gen zu Z 2 verw~esen. Als Ergebnis des Begut­
achtungsv,erfahrens haben § 37 ,Abs. 1 Et. a, 
§ 37 kbs. 6 sowie § 40 Abs. 2 lit. c zu entfallen, 
da stl1afgerichtliche Ul'teile im Bereich des Hoch­
schulstudienwesens keine r,echtliche Bedeutung 
hahen soHen. Diese Nove1lrrerung foLgt o.m wesent­
lien den rechtlichen Erwägungen, die den Ver­
faJssungsgerichtshof in: seinem Erkenntnis vom 
17. Oktober 1979, G 26/79-9, zur Aufhebung 
des § 37 Abs. 6 lit. b als verfassungswidr,ig ver­
anlaßt haben. 

Zu Z 44: 

Die Neufassung ,des § 39 über die Führung 
a,usländischer akademis.cher Grade erwies sich als 
zweckmäßig, um eine ausdrückliche Grundlage 

für die Ablehnung von solchen Graden zu haben. 
die von aus~ändischen Vereinen, nicht vom Staat 
autorisierten "Hochschulen" und anderen pri­
vaten Institutionen zumeist gegen hohes Ent­
gelt vergeben werden. Hier soU eine strenge 
Prüfung dieser Gra,de ermöglicht wef1den, wie 
dies bereits bisher schon durch sinngemäße Aus­
legung des § 39 seitens des Bundesministeriums 
für W,issens.chaft und Forschung geschehen ist. 

Schwier,igkeiten ergeben sich daraus, daß im 
angelsächsischen Raum, aber auch in den süd­
amerikanischen Ländem aka:demische Grade ge­
setz1icl1 nicht geschützt sind und daher die miß­
bräuchliche VeiJeihung soLcher Gmde in diesen 
Staaten nicht stl1afbar ist. Umso w,ichüger scheint 
demnach ,die Notwendigkeit, dem iBundesminister 
für Wiss'enschaft und Forschung eine klare Hand­
habe zu geben, mit Hilfe ausländischer offizieller 
Handbücher oder von Auskünften aus1'ändischer 
Vertr,etungen festzustellen, ob ein bestimmter 
Gud von einer anerkannoen ausländischen Hoch­
schule verliehen wurde. 

Zu Z 45 und 46: 
. Mit Rücksicht auf den gänzlichen EntfaU von 

Rechtsfolgen einer strafgerichtli,chen Verurteilung 
im Hochschulstudienbereich wurde auch bei der 
NostrifiZiierUifig ausländischer akademischer Grade 
die Vorlagepflicht eines Leumundszeugnisses oder 
eine Strafregisterbescheinigung (§ 40 Abs. 2 
lit. c) entbehrlich. Dadurch ergibt sich eine Ver­
schiebung .der nachfohgenden lit. d b~s g. 

Zu Z 47: 

Derzeit ist eine Berufung gegen Bescheide von 
Einzelprüfern oder Prüfungskommissionen nur 
,dann zulässig, wenn die ZuIassung zu einer 
Prüfung verweigert wil1d (§ 27), eine Prüfung 
für ungültig erklärt (§ 32) oder eine Repro­
bationsfrist festges'etzt w,ird (§ 30 Abs. 3). Vor­
ges.chla,gen w,ird, wie dies auch schon der Ent­
wurf 1969 entha.lten hat, eine solche Berufung 
auch gegen ;Bntsche~dungen im Rahmen des § 29' 
Abs. 3 (Versäumung von Prüfungsterminen, un­
gerechtferci~ner Rücktritt von Prüfung,en) und 
über die Anerkenruung von Prüfungen zuzulassen. 
Es handelt sich auch in diesen FälLen um ver­
fahrensre.chtliche Entscheidungen, die einer recht­
lichen überprüfung durchaus zugänglich sind, 
während der ZUilassung von Rechtsmitteln gegen 
ein Prüfungs ergebnis, wie ,dJres der öH-Entwurf 
vorsieht, ;lUS den seinerzeit bereins dargelegten 
Gründen nicht nähergetreten wel1den kann. 

Entsprechend .den Erwägungen zu § 29 Ahs. 1 
sind nunmehr Zeugnisse bei einer negativen 
Beurteilung zu begründen. über;dies soll jeder 
Kandidat die MögLichkeit erha:lten, in die Be­
urteilungsunterlagen von Prüfung~~arbeiten, Di­
plomal1beiten ochir Dissertationen Eicn5icht zu 
nehmen" wenn ereiies innerhalh von sechs Mona­
tenseit Mitteilung der Beurteilung verilangt. 
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Zu Z 48 und 49: 

Die .derzeitige Fassung des .§ 45 Abs. 7 sieht vor, 
daß ordentliche Hörer, die ihr Studium schon 
vor Inkrafttl'eten ·der neuen Studienvorschriften 
(Studiengesetze, Studienondnungen und Studien­
pläne) begonnen haben, das Recht besitzen, sich 
durm schriftliche Erklärung zu Beginn des auf 
das Inkr.afttreten der Z/U. erlassenden neuen Stu­
dienvorschriften folgenden Semester,s diesen neuen 
Studienvorschriften zu unt)erwerfen. Dies bedeu­
tet, daß ein übengang aJUf die neuen Studienvor­
schriften erst nach Erlassung ,des Studieriplanes 
mÖgllich ist. Dies,e V.orscli.rifrt hat si.ch in der Praxis 
,insofern nicht bewährt, als die Lehrveranstal­
tungen in sehr Vlielen Fällen spätestens nach Er­
lassung der Studienondnung schon nach den neuen 
Studi'envors.chl"ifteneingerichtet und abgehahen 
wurden, also zu einem Zeitpunkt, in dem man­
gels eines Studienplanes noch keine völlige Klar­
heit über den Umfang ,eller ,einzelnen Lehrver­
anstaltungen herrschen konnte. Es entstanden 
durch dieses Vorgehen zusätzIich übergangs­
s.chwierigkeiten. Dies könnte dadurch vermieden 
werden, daß ein übergang auf die neuen Stu­
dienvorschriften den einzelnen Studierenden 
schon nach Er.Lassung der Studienoronung ge­
stattet wil'id. 

Die neu angefügten Abs. 8 und 9 des § 45 
stellen weitere Maßnahmen zur Erleichterung des 
überg;anges auf die neuen Studienvor,schriften dar. 
Bei der Erlassung von StJUd~enplänen durch die 
Studienkommissionen ,ist es in einigen Fällen zu 
längeren Verzögerungen gekommen. Dies war 
von besonderer BedeutlUng, da gemäß § 45 
Abs. 7 die oI'dentli.chen Hörer nach Eruassung des 
Studienplanes das Recht haben, ,durch schriftliche 
Erklärung ,aJUf die. neuen Studienvorschriften 
überzugehen. Durch die verzögerte Erlassung der 
Suudienpläne entstand daher ein längeI'er Zustand 
der Rechtsunsicherheit, währenddesgen de facto 
die ·aLten VorsmJ.'\iften nicht mehr' ang.ewendet 
wurden, aber formell ,die neuen Vorschriften noch 

nicht in Kr.aft waren. Während ,dieses Zeitraumes 
ist auch über dje endgültige Gestaltung der neuen 
Studienvorschriften noch nicht entschi.eden, da ja 
erst die Erlassung .des Strudienplanes un'd seine 
Genehmigung ,die zu inskribierenden Lehrveran­
staltung·en und damit auch d~e abzulegenden Prü­
fung;en endgüluig festJlegen. 

Mit dieser geplanuen Neuregelung sollen nun 
die Probleme, ,die wiederholt in :der Vergangen­
heit durm diese Säumigkeit von Studienkommis­
sionen bei der Erlaswng von Stud:ienplänen auf­
getreten sind, im Sinne einer weitgehenden freien 
Gestatluungsmäg;lichkeit der Studierenden gelöst 
weI'den. Entgegen .der Meinung der Rektorenkon­
ferenz vertritt das Bundesministerium für Wis­
senschaft und For.schung .die Auffasung, daß die 
vorgeschla~ene Regelung durchführbar und hin­
länglich konkretisient ist, um ein ordentliches Stu­
dium zu gewährleisten. 

Mit 'der Neufasrung dieser übengangsbest;im­
mungen ,ist auch sichenges'teIlt" daß ,dlie 'ahen 
Studiemronsch·riftenaußer Knafttl'eten und ein 
$tudi,enanfänger nur mehr nach den neuen Vor­
schr,j,ften ,das Studium .a:bsolViieren kann. Dies'e 
RegeLung dient der Obers.ichtlichkevt der anzu­
weilidenden Studienvor,schriften .und ,der anzubie­
tJenden LehrveranstaltUingen. Bedinge durch diese 
NeuI'egeluIlig ,erhalten ldie bisherigen Abs. 8 und 9 
des§ 45 dlie IBezeichnung ,,10" IUnd ,,11 ". 

Zu Z 50: 

Dvese Blestimmung dient der Ergänzung der 
Vol!1zugsklausel ,des § 46 im Sinn des Acrt. 11, 
wOlbei 'Iliach den §§ 41 und 69 des Schulorgani­
satiomgesetzes,iBGBl. Nr. 242N962 in .der gel­
tenden Faswng, das B:undesml,nisteI'ium für W,is­
sensch:aft IUnd Forschung im ·Einverrnehmen mit 
,dem BUIlJdesmini:ster~um für Unterflicht JUIlId 
Kunst in den Fr:<lJgen des § 7 Abs. 1 bis 3 vor­
zugehen hat. Dieses Einvernehmen ,ist fern'er 
hiIli9ichdich des § 7 a Abs. 2 fit.a und bund 
Ahs. 4 ~sow.ie des § 16 a edordertich. 
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Gegenüberstellung 

Alte Fas,sung: 

§ 3. (1) In Verbindung mit Iden in d~esem Bun­
·desgesetz ,entihaltenen allg'emeinen, für alle Stu­
d~en in gleicher W,ei,s.e gelten/den Vorschriften 
bleibt die grundsätzliche R:egelung der folgenden 
Angelegenheiten ,den hesonder;en Stud;,engesetzen 
für die eina.elnen Gebiete der Wi:ssenschaften (Stu­
dienrich,tung,en) vorbehalten: 

a) die Bezeichnung der jeweilig'en StUidienrich­
tung; 

g) die Durchführung der Prüfungen (§ 24 
Abs. 3, 4 und 6); 

h) d~e nenennung ,der akademischen Grade 
(§§ 35 urud·J6) und der B'eruf~hezeichnungen 
(§ 14 Abs. 6); 

§ 4. Die Voraussetzung für ,die Zulassung zum 
'Studium ,t9t die AufnahJme inden Verband der 
Hochschule als ordentlLicher Hörer durch Imma­
tl"likrulation {§ 6), die Aufnahme als Gasthöl"ler 
,(§ 9 Abs. 1) oder außerordentlicher Hörer (§ 9 
Abs. 2) durch den Rektor. / 

(2) Es ,besteht un'heschadet ,der Bestimmungen 
,des § 7 Abs. 6 'ein An'spruchauf Aufnahme, wenn 
die vor,geschriebenen Nachweise (§§ 6 und 9) er­
bramt werden. 

(3) Die Au,fna:hme ist zu verweig,ern, wenn der 
Bewerber 

a) infolge ;seines Gesundhei,tszustandes eine 
Stölrung des Unterrichts oder eine Gefähr­
dung seiner Umg,ebung darstellt (§ 6 Abs. 2 
lit. ,e); 

b) ,auf Grund strafigesetzlicbIer Vorschriften un­
fähig ist, ei:nen akademischen Grad zu er­
werben, es sei denn, .daß der Rektor unter 
Berücksichtigung des gesamten bisherigen 
Vel"lhaltens des Bewerbers ,erkennt, da:ß der 
Bew,erlber trotz V,enurteilung aufnahmewür­
dig ist. 

(4) Di'e oberste akademische Behör,de hat ulliter 
Bedachtnahme auf ,die zweckmäßige Verwendung 
technischer Hilfsmittel iDienststellen der Hoch­

.schuLe (VI. Abschnitt des Hochschul-Organisa­
tionsgeset-zes) \m~t ,der Evidenthaltung der Stu­
. dierenden zu hetra uen. 

Ne u e F 'a s S U ill g : 
\ 

1. § 3 .A:bs. 1 Iit. a, igund h, hat zu Lauten: 

"a} di.e Bezeichnung der jeweilig,en Studienrich­
tung und i'hrer aJHälligen Aufgliederung in 
Studienzweige; 

g) die Durchführung der Prüfungen (§ 24 
.A:bs. 3 und 4); 

h) die nenennung ,der akademischen Grade 
(§§ 35 und 36) und der Berufsbezeichnungen 

. (§ 13 Abs. 1 lit. b)." 

2. § 4 hat zu huten: 

,,(l) Voraussetziunlg für die ZuJasSIU:IlJg ZIUIll Stu­
dium ist die Aufnahme 

a) als or.dentlich,er Hör'er in den Verband der 
Hochschule durch Immatrikuraoion (§ 6); 

b) als Gasthörer (§ 9 Ahs. 1); oder 
c) als außerordentlimer Hörer (§ 9 Abs. 1) 

durch den Rektor. 

, (2) Es besteht unbeschadet ,der Bestimmungen 
des § 7 Abs. 5 ein Anspruch auf Aufnahme, wenn 
die vorgeschriebenen Nachweise (§§ 6 und 9) er­
bramt werden. 

(3) Die Aufnathme ist zu verweißern, wenn der 
Bewerher infolge 'Seines Gesup.diheitszustandes ,eine 
Störung des Unterrichtes oder eine Gefährdung 
seiner Umgebung darstellt. 

(4) iD~e oberst'e akademische Behörde hat unter 
Bedachtnahme auf ,die zweckmäßige Verwendung 
technischer Hilfsmittel D~enststelLen der Hoch­
schule, hei Universitäten di,e UniversitätS'dir,ektion 
(§ 79 A;bs. 2 lit. cl UOG) mit der Evidenthaltung 
der Studierenden zu betrauen . 

(5) Dem Studierenden i'st ein mit seinem Licht­
bild versehener Ausweis auszustellen. Der Aus­
weis ist dem Studierenden persönlich auszufolgen 
und gilt als amtliche B,est~tigung der Zugehörig­
keit zur Hochschule. Die Gültigkeitsdauer des 
Ausweises 'endet jew.eils für ,das Wintersemester 
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Alte FassuIllg: 

§ 5. (2) Die Studierenden geni,eßen nach Maß­
gabe der gesetzlichen Bestimmungen Lernfreiheit. 
Sie umfaßt: 

f) das Recht, als ordenüicher Hörer das 
Tthema ihr,er Diplomarbe~t aus einer An­
zahl von Vorschlägen auszuwählen; 

g) -da,s R,echtals Bewerber um das Doktorat 
(§ 13 Albs. 1 lit. b) das Thema ihrer Disser­
tation tim Rahmen der Pflicht- !Und Wahl­
fächer rhrer Studienrichtung vorzusch,lagen 
und 'einen seiner Lehrbefugnis nach zustän~ 
digen Hochschulprofessor um die B,etreuung 
zu ersuchen; 

§ 6. Wer rden Albschluß eines or,dentlichen 
Studiums (§ 13) und die Zulas'sung zu ,den hidür 
vorgesehenen Prüfungen anstrebt, hat ,sich um 
Aufnahme arJs ordentlicher Hörer in der Form 
der Immatrikulation an der für di,e Studienrich­
tung ZlUständig,en Hochschule (§ ,15 Abs. 2) zu 
bewerben. 

(2) Um die Aufnahme a:1s or,dentlicher Hörer 
kann sich Ibew.erlben, wer 

a) den Nachiweis der Hochschulreif.e (§ 7 
A'hs. 1 bis 3, 5 und 6) oder die Studienhe­
rechtigung g,emäß § 7 Ahs. 4 :besitzt; 

b) iden in § 7 Abs. 7 bis 9 vorrgesehenen Nach­
weis der hesonderren Eignung ,er1bringt; 

c) ,ein Leumundszeugnis V'or.legt, das nicht äl­
ner aJrS sechs Monate ist. Die Vorlage ent­
fällt, wenn eine Reifeprüfung >im Sinne ,des 
§ 7 Abs. 1 his 4 nicht läng>er als sech,s Mo­
nate zurückliegt; 

d) ein Gesu:ndiheitszeUignis vorlegt, das zum 
Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als ,drei 
Mona~e ist. In diesem Gesundheitszeugnis 
·irst insbesondere ,das Frreisein von offener 
Tuberkulose und von Keimen anieigepflich­
tiger Krankheiten zu b.escheinigen. Das Ge­
sundheitsz;eugnis ist von einem von der 
ö.sterreichischen Hochschülerschaft bestell­
ten Studennenarzt auszusteHen. Einem sol-

N,eue Fassung: 

am 31. März Und tür das Sommerremester am 
31. Oktober. Die Velilängerung der Gültigkeits­
dauer ist nach MaßgaJbe der §§ 6 his 12 semester­
weise ,durchzuführen." 

3. Die lit. fund g dc~s § 5 Abs. 2 haben zu 
lauten: . 

"f) das Recht, als ordentlicher Hörer das 
Thema ihrer Diplomarbeit tim Rahmen der 
Pflicht- und Wahlfächer ihrer Studienrich­
tung (ihres Studienzweiges) vorzuschlagen 
und einen seiner Leihrhefugnis gemäß § 23 
.i}bs. 1 }irt. a UOG nach zuständigren Univer­
rsitätslehrer um die Betreuung zu ersuchren; 

g) darS Recht als Bew,~rber' um das Doktorat 
(§ 13 Abs. 1 !i{. cl) das Thema iJhrer Disserta­
trion im Rahmen der Pflicht- Uilid Wahl­
fächer iihrer Soudienrichtung (ihres Studien­
zweiges) vorzuschhgen und einen seiner 
Lehribefugnis gemäß§ 23 Albs. 1 1it. a UOG 
nach zuständigen Universitätslehrer um die 
Betrreuung zu ersud:\'en. Nach Maßgabe der 
besonderen Studiengesetzre und der Studien­
ordnungen kann auch ein setiner Lehrrbe­
fugiliis nach zuständiger Hochschu1prof,essor 
und -emeritiert'er Hochschu1prof,essor um 
die 'Betfoeuung ersucht werden;" 

4. § 6 hat.zu rlauten: 

,,(1) W;er/ den Abschluß eines ol'ldenclichen Stu­
diulms(§ 13) und die Zulassung zu den hiefür 
vorgesehenen Prüfung,en anstrebt, hat sich :um 
Aufnahme als ol'ldentlich,er Hörer in drer Form 
der Immatrikulation an ·einer für ,die rg,ewähhe 
Studienrichtung zuständig,en Hochschule (§ 15 
A'bs. 2) zu bewerben. 

(2) Die Immatrikulation hat an nur einer 
Hochschule zu .erfolgen. Die gleichzeitige Abso1-
vierung verschiedener ordentlicher Studien an 
mehl1eren HochschuIen ist nach Maßgabe 'des § 10 
Ahs. 1 unter den Vo-raussetzungen ,des A!bs. 3 
lit. la und !b zulässig; in diesrem Fall ist - sofern 
die Ahso1vierung v,erschiedener ordentlicher Stu­
dien nicht an ·einer Hochschule erfolgt - die Im­
matrikulation von jener Hochschule, an der die 
Inskription für ·eineweitere Studienrichtung er­
folgt, ,durch Meldung 'an ,die Hochschule, an 
welcher die Immatrikulation vor,~enommen wur­
d,e, zu ,ergänzen. 
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Alt,e Fas$ung: 

chen Gesund'heitszeugnis ist ein vO'n einem 
Amtsarzt, Schularzt O'der ,einem Arzt ,des 
Bundesheel'es ausgesteLltJes Gesundheitsz,eug­
nis gleich,zuhalten; 

e) bei übernritt ;vO'n einer anderen HO'dtschule 
die Ahgang,sbescheinigung (§ 11 Abs. :l) wer 
Abschlußbeschein~gung (§ 1-1 A!bs. 2) vO'r­
legt. 

(3) Di'e ImtmatrikulatiO'n !hat nur an einer 
HO'chschule zuerfO'Igen; ,die gIeichzeit~ge AbsO'I­
vierung mehrerer O'lldentlicher Studi,en auch an 
ver-sch~edenen HO'chschulen ist nach Maßgabe des 
§ 10 Abs. 1 zulässig. 

(3) Um die Aufnahime als O'rdentlicher Hörer 
kann sich bewertben, wer 

a) ,den Nachweis ,der HO'chschulreife gemäß 
§ 7 A:bs. 1, 2 und 5 <oder die Studienbe­
r,echtigung gemäß § 7 Abs. 3 besitZlt; 

:b) den im § 7 A!bs. 4 vO'rgesehenen Nachweis 
derhesO'ncLeren Eignung erbringt; 

c) ,ein ärztliches Zeugnis (§ 1 Abs. 3 des Ärzte­
'gesetzes, BGBLNr. 92/1949, in, der Fassung 
des BOBl. NI'. 460/1974) vorlegt, das den 
BestJimmungen des § 10 a Albs. 1 entspricht; 

d) -bei übertritt v'On einer anderen HO'chschule 
die Ahgangsbescheinigung (§ 11 .A:bs. 1) O'der 
Abschlußbescheini.gung (§ 11 Abs. 2) vO'r­
legt. 

(4) Di<e ImmatrikulatiO'n ist durch den Rektor (4) Die ImmatrikulatiO'n ist durch den Rektor 
für ungültig zu erklären, wenn sie entgel';en den für ungültig zu ,erklären, wenn sie entgegen den 

. gesetzlichen B.estimmungen erf'Olgte. gesetzlichen B.estimmungenerfO'Igte. 

(5) Die ImmatrikulatiO'n 'erlischt (Exma,triku­
latiO'n), w,enn der ondentlich'e Höhr'er 

a) heim ltektorat die Erklärung ahgibt, daß er 
,die HO'chschule verläßt; 

b) seine Studien länger als zw,ei Semester un­
tJer'bricht, O'hne beurlaubt oder behindert 
(§ 8) Zu ,sein. Wenn keine Wlichtig,en Gründe 
vorliegen, sO' ist ,eine ~O'lche Unterbrechung 
jedenfalls anzun,ehmen, wenn der O'rdent­
liche Hörer die linskription untel'l:lßt und 
,auch ,k.eine Prüfung alblegt 'Oder wenn ,eine 
DiplO'mprüfung oder ein RJigO'rosum, mit 
Ausnahme des ,let'Zlten RigO'rosUjrns, auch 
,nach der dr,eifachen in den Studienvorschrif­
·ten . vO'rgesehenen Zeit unbescha,d,et ,den ;S,e­
stimmung,en des § 30 nicht 'erfO'lgreich ab­
gelegt wurde. Das Recht, die v,ersäumten 
Prüfungen aihzul,egen, bLeibt jedO'ch g,ewahrt. 
N achel'fO'Igreicher Ahlegung hesteht bei 
V O'rlieg,en der anderen Voraussetzungen 
wieder A:nspruch auf ImmatrikulatiO'n. Als 
wichtige Gründe gelten Krankheit und 
Schrwangerschaft, ferner unvorhergesehene 
'Oder ,unabwendbare El'eignisse, die .der Kan­
didat nicht v'erschuldet hat; 

(5) Die ImmatrikJUlatiO'nerlischt (ExmMriku­
lation), wenn ,der O'I'Iden~liche Hörer 

a) beim Rektor ,die Erklärurig abgvbt, daß er 
'die HO'chschule verläßt; 

b)seine Studien länger als 2lw,ei Semester un­
tJer'bricht, ohne beurlaubt oder behindert 
(§ 8) ~u ,s,ein. Wenn keine wichtigen Gründe 
v<Orliegeni, SO' ist eine sO'lche Unterbrechung 
jedenfalls anzunehmen, wenn der O'rdent­
liche HÖl'er die InskriptiO'n oder die Mel­
dung als P.rüfungskandiJdat innerhalb 
,der InskriptiO'nsfrist unterläßt' und auch 
keil1ie Prüfungen mit positivem ErfO'lg ab­
legt, keine DipIO'mar'be!t oder DissertatiO'n 
~ur ApprobatiO'n einreicht, oder wenn eil1ie 
Diplomprüfung 'Oder ,ein RigO'rosum, mi~ 
Au,snrahme des letzt,en RigO'1"Osums, auch 
nach der ,dreifach,en in den StudienvO'rschrif­
~en vO'rgesehenen Zeit unheschadetder Be­
stimmun~en des ,§ 30 nicht erfO'lgreich ab­
gele~t wurde. Da,s Recht ,die versäUjmten 
Prüfungen abzulegen, ,bleibt jedO'ch ~ewahrt. 
Nach erfolgreicher Ahlegung hesteht bei 
VO'rliegen der anderen Vor'aussetzung,en 
wieder Anspruch. auf ImmatrikulatiO'n. Als 
wichtige . Gründe gelten Krankheit und 
SchwangerschaJft, ferner unvO'rhergesehene 
'Oder unahwendbare Ereignisse, die der 0'1'­

dentliche Hörer nicht 'Verschuldet hat; 
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Al t.e Fass u n g : 

c)sein Studium ,durch erfolgl1eiche Ablegung 
,der für seine Studienrichtung vor,geschriebe­
nenPrüfungen abg,eschlossen hat; 

d) ,eine der vorgeschriebenen P,rüfungen auch 
'bei der Ietzten zulä,ssigen Wiederholung 
(§ 30 Abs. 1) nicht bestanden hat; 

e) in ,einem Disziplinarvedahren mit dem 
Ausschluß bestraft wurde. 

Neue Fassung: 

c)sein Studium durch erfolgl1eiche, Ahlegung 
der für seine Studienrichtung vorgeschriebe­
nen Prüfungen abgeschlossen hat; 

d) ,eine der vorgeschriehenen P,rüfungen auch, 
'bei der letzten zulä,ssigen Wiederholung 
(§ 30 Abs.l) nicht bestanden hat. 

(6) Die Lmmatrrkulation ist von Amts wegen '(6) Die 'Lmmatr~kufation is.t von Amts wegen 
für ungültig zu erklä.r,en, wenn ,ein 1m § 4 Abs. 3 für ungültig zu erklären, wenn ein im § 4 Abs. 3 
genannter Umstand ,eintritt oder off,erubar wird. genannter Umst-an1d 'eintritt oder offenbar wird." 

§ 7. (1) Die Berechtigung zum Besuch einer 
Hoch'schute auf Grund der 'erfolgr,eichen Ablegung 
der Reifeprüfung inländrscher allgejffileinbildender 
höherer SchuLen richtet sich nach den Bestimmun­
gen des § 41 Albs. 2 des Schulorganisationsgeset'- ' 
zes, BOBl. Nr. 242/1962. 

(2) Die BerechtJigungzum Besuch ,einer Hoch­
schule aUlf Grund der erfolgreichen Ahlegung der 
lteifeprüfung il1lländischer heruf.sbiJdender höhe­
rer Schulen richtet ,sich nach ,den Bestimmungen 
des § 69 Ahs. 2 des Schul'organrsations,gesetzes, 
BGBl. Nr. 242/1962. 

(3) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
eil1ler ,inländischen höheren lal1ld- und forstwirt­
schaftlich,en' Lehranstalt berechtigt zum Besuch 
einer Hochschule nach' Maßgahe der sinngemäß 
anzuwendenden IBestimmungen des § 69 Albs. 2 
des Sdtu1organisationsg,esetzes, BGBl. Nr. 2421 
1962. 

(4) Die durch die n'erufsreifeprüfung erworbene 
Berechtigung zum Besuch einer Hochschule ist 
durch ,die V.erordnul1lg über die Berufsr,eifeprü­
fung zum Erwerb 'der Studien berechtigung an 
w~s'senschaftlichen Hochschulen, StOBl. Nr. 167/ 
1945, ~regelt. 

5. § 7 hat 'zu huten: 

".(1) :Die BerechtJigung rum Besuch erner Hoch­
schule wird erworben durch erfolgreiche A'blegung 
der R,eifeprüfung 

a) inländüscher ,alLgemeinbrldender höhet1er 
Schulen nach den Bestimmungen des § 41 
kbs. 2 des SchulonganisatJionsgesetlZes, BGBL 
Nr.242/1962; 

Ib} in'ländischer berufsbildender höherer Schu­
,len nach den Bestimmungen des § 69 Albs. 2, 
des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 
242/1962; 

c) inländischer höherer ,land- und fOl1Stwirt-·· 
scha.ftlicher Lehranstalten nach den Bestim­
mungen des § 13 Albs. 2 des land- und, 
forstJwirt,schaftilichen Bundesschulgesetzes, 
BGBl. Nr. 175/1966. 

(2) Inländer, die an einer ausländischen Lehr­
anstalt ,ein Reifeprüfungszeugnis erworben hahen" 
sind unter sinngemäß'er Anwendung der B,estim­
mungen der Abos. 6 und 8 als ordentliche Hörer' 
ru immatrikulieren, wenn oda,s Zeugnis einem in­
ländischen Reif,ezeugnis gejmäß Ahs. 1 gleichwer­
tig ist. 

(3) Die ,durch eine Berufsrei.f.eprüfung erwor­
bene Berechtigung zum Besuch einer Hochschule 
ist durch die V,erotidnung über die B'erufs,r,eife­
prüfung zum Erwerb der Studien berechtigung an 
wIssenschiaftlich.en Hochschulen, StGBl. Nr. 167/ 
1945, in der Fassung des 'BGBl. Nr. 25/1947, ge­
regelt, die .durch 'eine Studi,eruberechtigungsprü­
fung erwor'bene Berechtigung durch da's Bundes­
gesetz über die VorhereitungsIehrgänge für die 
StudienberechtigungsprüfuIl'g, ,BOBl. Nr. 603/ 
1976. 

(4) Erfordert die gewählte Studienrichtung, 
Kenntnisse und Feruigk,eitJen, die durch Reife­
prufungsz,eugnisse und Prüfungen (Abs. 1 bis 3, 
5 und 7) nicht nachgewi,esen wel1den, oder erfor­
dert sie eine kün9tJ1erisch,e Begao.ung, so sind die 
Bewer:ber v·erpflichtet, nach den Bestimmungen_ 
der hesonderen Sotudiengesetze und Studienord-, 
nungen Ergänzungsprüfu1l'gen ,abzulegen. 
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Ah,e Fassung: 

(5) InJänder, ,die an einer ausländi'schen Lehr­
anstalt ·ein Reif.ezeugnis erwüI'lhen hahen, sind als 
ürdentliche Hörer zu immatrikulieren, wenn das 
ReifeZieugnis vo.n der zuständig,en Behörde als 
gleichwertig mit einem für die g,ewäihlte Studien­
l1ichtung zu fürdernlden R:enfezeugnis einer inlän­
dischen hö'hel'en Lehranstalt anerkannt wird. 

(6) Ausländer (Staatenlüse) sind als ür.dentliche 
Hörer zu iIllimatrikul~eren, wenn .sie ,ein Reife­
z'eugnis vürIegen, das die Hochschulrei,fe nach den 
V ürschl1iften des Land,es, in dem es erworben 
wurde, und nach ,den österreichischen Vürschriften 
nachweist, o.der wenn sie ein ,diesem nach Art und 
Grad gleichwertiges Zeugnis erwürhen haben. 
Die Immatrikulatiün .erfolg,t im Rahmen der ver­
fügbar,en Plätze .in der Reiheruf'Olge der Leistungs­
grade, wie ,sie sich aus den Bewerbungsunterlagen 
ergeben. Die Immatrikulatiün ist unter Bedacht­
nahme auf § 4 Abs. 3 zu verweigern, wenn die 
Zulassung zum Studium oder die Fürtsetzung des 
Studiums im Heimatland des B·ewerbers mang,els 
des ,erforderlichen Studienerfülges nicht statthaft 
wäre. 

(7) Ist das vün einem ausländischen (staaten­
lüsen) Bewerber im Ausland erwürbene Reife­
zeugnis dem für die gewählte Studienrichtung 
zu' fürdernden Reifezeugnis einer inländischen 
Lehranstalt nicht gleichwertig, so. hat er vür Be­
ginn des ürdentlichen Studiums die nötigen Er­
gätlJZ11ngsprüfungenaJbzulegen. Er kann Zum ß.e­
such der nütwendigen Lehrveranstaltungen, 
Hochschulkurse und Hüchschullehrgänge (§ 18) 
verhalten werden. Hat er das Studium im Aus­
land begünnen, so. kann er zu dessen Fürtsetzung 
im Inland unter der Bedingung zugelassen wer­
den, daß die erfürderlichen Ergänzungsprüfun­
gen innerhalb einer angemessenen Frist abgelegt 
werden. Besitzt der Bewerber auf Grund des 
ausländischen Reifezeugnisses die zum Studium 
der gleichen Studienrichtung in dem betreffen­
den Land erforderliche Hüchschulreife, so. kann 
die zuständige akademische Behörde genehmigen, 
daß sich die Ergänzungsprüfung,en auf die Fest­
stellung der Vürkenntnisse zu beschränken 
haben, d~e für das Verständnis der Lehrver­
anstaltungen des angestr.ebten ürdentlichen Stu­
diums erforderlich sind. 

Neue Fassung: 

(5) Ausländer (StaatenLose) sind unter Be­
dachtnahme auf die Bestimmung,ender Ahs. 6 bis 
13 .im Rahmen der verfügbar.en Plätze als ordeIlit­
liche Hörer' ·zu immatrikutieren, wenn sie ein 
Zeugnis vürIegen, das hinsichtlich der gewählten 
Studi.enrichtung {des Swdienzweiges) zum direk­
ten Zugang zu 'den Hochschulen des iLandes, in 
dem es 'e11Würben, wur.de, berechtigt, und das ei­
nem inlä.nid~schen Reif,eprüfungszeu~nis (Ahs. 1) 
nach Art und Grad gleichwertig i'st. 

(6) Ist das vün einem 'ausländischen (staaten­
lüsen) ß.ew,er'ber im Auslanderwürhene Reif'e­
prüfungsz,eugnis dejm für ,die gewählte Stud,ien­
richtung z.u fürdernden inländi,schen Reifeprü­
frungszeugnis (Abs. 1) nicht gleichwertig, 50. hat 
der Bew.erber vür der Immatr.ikulatiün die nö­
tigen Erogänzungsprüfungen abzulegen. Er kann 
zum B,esuch der nütwendigen L'ehrver,anstaltun­
gen, Hüchschulkurse und Hochschullehrgänge 
(§ 18) verhalt,en werden. H3Jt er das Studium im 
Ausland begünnen, so. kann er zu dessen Fo.rt­
s·etzung im Inland sofürt unter der ß.edingung 
zugdassen wer/den, daß die erforderlichen Ergän­
zungsprüfung,en innel1haLb zw·eier Semester ab­
gelegt werden; hesitzt der Bewerber auf Grund 
des ausländisch,en R,eifeprüfungszeugnisses zum 
Studium ,der gleichen Studienrichtung im betref­
fenden Land die erforderliche Hochschulreife, so. 
kann die zustäntdige akademische Behör.de gen eh­
m.iJgen, daß sich die Ergänzungsprüfungen auf die 
Feststelilung der Vorkenntnisse zu beschränken 
haben, die für das Verständnis der Lehrveran­
staltungen .des angestrebten ür.dentlichen Stu­
diums erfürderlich sind. 

(7) Ist es zweifelhaft, ob ein ausländischer 
(staatenlüser) Bewerber üder ,ein österreichischer 
Staatsbürger mit ausländischem R.eifeprüfungs­
zeugnis die deutsche Sprache in einem genügen­
den Ausmaß beherrscht, so ist ihm aufzutragen, 
vür der Immatrikulatiün die Hüchschul-Sprach­
prüfung gemäß§ 28 Abs.· 2 lit. a aus der deut­
schen Sprache abzuIegen. D~e Immatrikulatiün 
ist vün der erfülgreichen Ablegung dieser Prü­
fungabhängilg ZiU machen. 
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Alt,e Fassung: 

(8) Ist es zweifelhaft, ob ein ausländischer 
(staatenloser) Bewerber di.e deutsche Sprache in 
einem genügenden Ausmaß beherrscht, so ist ihm 
aufzutragen,' vor Beginn des ordentlichen Stu­
diums die Hochschul-Sprachprüfung (§ 28 Abs. 2 
1it. a) aus der deutschen Sprache abzulegen. Die 
Inskription ist von der positiven Beurteilung die­
ser Prüfung abhängig zu machen. 

(9) Erfordert die gewählte Studienrichtung 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Reife­
zeugnisse und Prüfungen (Abs .. 1 bis 8) nicht 
nachgewiesen werden, oder erfordert sie eine 
künstlerische Begabung, so sind die Bewerber ver­
pflichtet, nach den Bestimmungen der besonderen 
:Studiengesetze und Studienordnungen Ergän­
zungsprüfungen abzulegen. 

(10) Ordentlichen Hörern, welche die vorge­
schriebenen Ergänzungsprüfungen nicht recht­
zeitig ablegen, dürfen inskribierte Semester bis 
zur Ablegung der Ergänzungsprüfungen nicht 
.anger,echnet werden (§ 20). 

(11) Zwischenstaatliche Vereinbarungen über 
die Anerkennung ausländischer Reifez.eugnisse 
werden durch die Bestimmungen . der Abs. 5 
bis 8 nicht berührt. 

N,eue Fassung: 

'(8) Hörern, welche die vorgeschriebenen Er­
gänzungsprüfungen (Abs. 4, 6 und 7) nicht recht­
zeitig ablegen, dürfen bis zur positiven Able­
gung der Ergänzungsprüfungen inskribierte Se­
mester nicht eingerechnet bzw. angerechnet wer­
den(§;§ 20 und 21). 

(9) Der Rektor (§ 4 Abs. 1) hat für das 
folgende Semester rechtzeitig im Einvernehmen 
mit den zuständigen Kollegialorganen im Mit­
teilungsblatt der Universität (§ 7 Abs. 6 UOG) 
bzw. der Hochschule für die einzelnen Studien­
richtungen, getrennt nach Studi'enabschnitten, 
bekanntzugeben, ob eine Aufnahme von Aus­
ländern erfolgen kann und wieviele Plätze für 
Ausländer zur Verfügung stehen. 

(10) Die B,ewerbung,en von Ausländern (Staa­
tenlosen) um Aufnahme an Hochschulen haben 
bis 1. SeptJember und 1. Feber jeden Jahres für 
das folgende Semester zu erfolgen. Die Feststel­
lung der Zulassung zur Immatrikulation erfolgt 
im Rahmen der: durch den Rektor (Abs. 9) mit­
geteilten v,erfügbaren Plätz,e in der Reihenfolge 
der Leistungsgrade, wie sie sich aus den Bewer-' 
bungsunterla~en ergeben. Die Zulassung zur 
Immatrikulation ist unter Bedachtnahme auf § 4' 
Abs. 3 zu verweigern, wenn die Zulassung zum 
Studium oder die Fortsetzung des Studiums im 
Heimatland des Bewerbers oder im Land, in dem 
dieser das Reifeprüfungszeugnis erworben hat, 
mangels des erforderlichen Studien erfolges nicht 
statthaft wäre. Der Rektor hat bis zu' Beginn 
der ordentlichen Lmmatrikulationsfrist (§ 19 
Abs. 3) durch Bescheid darüber zu entscheiden, 
ob die Bewerber zur Immatrikulation zugelas­
sen werden. 

(11) Ausländer (Staatenlose), die an ausländi­
schen Hochschulen wenigstens den ersten Studien­
abschnitt ihres Studiums erfolgreich absolviert 
haben, können für die Dauer von zwei Semestern 
auf Grund· der verfügbaren Plätze zum Stu­
dium an Hochschulen ohne Bedachtnahme auf 
die gemäß Abs. 9 und 10 vorgesehenen Be­
schränkungen aufgenommen werden. Diese Se­
mester sind für ein ordentliches Studium in 
österreich weder einrechenbar noch anrechenbar 
(§§ 20 und 21). 

(12) Inländern gleichgestellt sind, unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs. 6 bis 8, 

a) Mitglieder ausländischer diplomatischer 
Missionen und deren Angehörige; 

b) Mitglieder von ständigen Vertretungen 
oder ständigen Beobachtermissionen bei 
intJernationalen Organisationen, die ihren 
Sitz in österreich haben, Bedienstete dieser 
internationalen Organisationen mit Sitz in 
Österreich sowie deren Familienangehörige; 
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N ,e u e F ass u In g : 

c) Mitglieder des Personals eines ausländischen 
Konsulats und deren Angehörige, soweit 
sie dem Entsendestaat angehören; 

d) in österreich akkreditierte Auslandsjour­
nalisten sowie deren. Ehegatten und Kin­
der; 

e) Ausländer (Staatenlose), die entweder selbst 
in österreich wenigstens durch fünf Jahre 
vor Bewerbung um Aufnahme an einer in­
ländischen Hochschule unbeschränkt ein­
kommensteuerpflichtig waren oder auf de­
ren Unterhaltspflichtige dies zutrifft; 

f) Ausländer (Staatenlose), die im Rahmen 
von zwischenstaatlichen Abkommen ,ein 
Stipendium zum Studium an einer Hoch­
schule erhalten; 

g) Ausländer (Staatenlose), die ausMitteln 
einer österreichischen Gebietskörperschaft 
oder einer anderen ösnerreichischen Kör­
perschaft öffentlichen Rechts ein Stipen­
dium für das Studium .an einer Hoch­
schule erhalten, das nicht geringer ist als 
das Mindeststipendium gemäß den Be­
stimmungen des Studienförderungsges,et­
zes; 

h) Ausländer (Staatenlose), die I Inhaber von 
Reifeprüfungszeugnissen einer mit öster­
reichischen Mitteln im Ausland geförderten 
'Schule sind; 

i) Ausländer (Staatenlose), die Inhaber von 
Reifeprüfungszeugnissen österreichischer 
höherer Schulen sind (Abs. 1) und in den 
letzten vier Schuljahren 'Vor der ,Reife­
prüfung ohne Unterbrechung eine öster­
reichische höhere Schule besucht haben; 

j) Ausländer, bei denen mindesnens ein El­
ternteil die österreichische Staatsbürger­
schaft besitzt oder zum Zeitpunkt der Ge­
burt des Studienwerbers besessen hat; 

k) Südtiroler im Sinn des I§ 1 des Bundes­
gesetzes vom 25. Jänner 1979, BGBl. 
Nr.57/1979; 

1) Flüchtlinge im Sinn des Art. 1 der Kon­
v,ention über die Rechtsstellung der 
Flüchtling,e vom 28. Juli 1951, BGBl. 
Nr. 55/1955 idF des Art. 1 des Proto­
kolls über die Rechtsstellung der Flücht­
ling~, BGBL Nr. 78/1974. 

(13) Unterliegen aber österroeichische Staats­
bürger im Ausland Beschränkungen bei der Zu­
lassung zu den Hochschulen, so sind für die 

, Staatsbürger dieses Staates bei der Aufnahme in 
österreich ische HochschuLen diese Beschränkun­
gen anzuwenden. 
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N ,e u e Fa 's s u n g: 

(14) Zwischenstaatliche Vereinbarungen wer­
den ,durch die B,estlimmungen ,der Abs. 2, 4 bis 7 
und 10 bis 13 nicht berührt." 

6. Nach § 7 ist folgender §.7 a einzufügen: 
,,( 1) Iim BundesmiIllistemum für Wissenschaft 

und Forschung ist eine "österreichische Zentral­
stelLe für ausländische Bildungsnachweise" em­
zurichten. 

(2) Die Aufgaben der Zentrillstlelle sind: 

a) die Sammlung und Evidenthaltung aus­
ländischer Zeugnisse, die zum Zugang zu 
den Hochschulen im Lande der Ausstellung 
berechtigen; 

b) die Bewertung dieser Zeugnisse im Ver­
hältnis zu den österr,eichischen R,eifeprü­
fungszeugnissen (§ 7 Abs. tbis 4) und 
Berechtigungen (§ 7 Abs. 3), die Feststel­
lung hinsichtlich der Gleichwertigkeit mit 
ausländischen Reifeprüfungszeugnissen und 
Berechtigungen sowie die Ausarbeitung von 
diesbezüglichen Richtlinien; 

c) die SammLung und Evidenthalwng von 
Informationen über die Zulassungsverfah­
ren, an den ausländischen Hochschulen; 

,d) die Sammlung und 'Evidenthaltung von 
Informationen über Studien, Prüfungen 
und Studienabschlüsse ausländischer Hoch­
schulen; 

e) die Sammlung und Evidenthaltung von 
Informationen über die Anerkennung 
österreichischer Reifeprüfungszeugnisse, 
Stud~en, Prüfungen und Studienabschlüsse 
im Ausland; 

f) Ertleilung von Auskünften und Gutachten 
in den An~elegenheiten der lit. abis e. 

(3) Die Richtlinien gemäß Abs. 2 lit. b sind 
für die Hochschule bei der Bewertung auslän­
discher Zeugnisse (§ 7 Abs. 5 und 6) verbind­
lich. 

(4) Bei der Zentralstelle wird ein' Beirat ein­
g,erichtet, der aus sechs Mitgliedern besteht. Sie 
werden vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung bestellt, je ein Mitglied auf Vor­
schLag der österreichischen Hoch-schülerschaft, 
der Rektorerikonferenz und der Bundeskonfe­
renz des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Bersonals sowie des Bundesministleriums für Un­
terricht und Kunst. Bei Bedarf kann der Beirat 
Sachverständige ,zuziehen. Den Vorsitzenden des 
Beirates bestellt der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung. Der Beirat hat die Auf­
gabe, den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung in den Angelegenheiten des Abs. 2 
lit. h zu beraten." 
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AlteFassung: 

(3) Sind zum Verständnis einer Lehrveranstal­
tung besondere Vorkenntnisse erforderlich, so 
hat die zuständige akademische Behörde im Stu­
dienplan die Inskription von der AbIegung eines 
Kolloquiums (§ 23 Abs. 4) oder von der Vor­
lage eines Zeugnisses über den Besuch oder den 
lerfolgreichen Abschluß 'einer die notwendigen 
Vorkenntnisse vermittelnden Lehrveranstaltung 
abhängig zu machen. 

(6) Dem Studierenden ist ein mit seinem Licht­
bild versehener Ausweis auszustellen, dessen Gül­
tigkeitsdauer semesterweise verlängert wird. Der 
Ausweis gilt als amtliche Bestätigung der Zuge­
hörigkeit zur Hochschule und der Inskription. 

N,eue F'assung: 

7. Dem § 10 Abs. 3 ist als zweiter Satz anzu­
fügen: 

"Werden für eine Lehrveranstaltung besondere 
Vorkenntnisse verlangt, so kann die Inskription 
dieser Lehrveranstaltung als Freifach oder im 
Rahmen des § 5 Abs. 2 lit. a und c nur er­
folgen, 'wenn der Leiter der Lehrverarustaltung 
den Hörer dazu persönlich zuläßt." 

8. § 10 Abs. 6 entfällt. 

9. Nach § 10 ist folgender § 10 a einzufügen: 

,,(1) Das ,anläßlich der Immatrikulation ,aLs or­
dentIicher Hörer, ,der Aufnahme als GastJhörer 
oder der Aufnahme als außerordentlicher Hörer 
vorzuh~lgende ärztliche Zeugnis dad zum Zeit­
punkt der Vorlag,e nicht älter als vier Monate 
sein. Es hat darzutun, daß auf Grund 

a) einer Reihenuntersuchung zur Vorbeugung 
gegen Tuberkulose gemäß § 23 des Tuber­
kulosegesetzes, BGBL Nr. 127/1968, oder 
eines sonstigen Röntgenbefundes der Lunge, 

b) einer physikalischen (grob-klinischen) Un-
tersuchung, ' 

c) von w,eiter,en im Einverständnis mit dem 
Studierenden durchgeführten Untersuchun­
gen, die sich auf Grund der in lit. a und b 
angeordneten Untersuchungen als zweck­
mäßig erweisen, keiner der im § 4 Abs. 3 
lit. a festgelegten Gründe für die Ver­
weigerung der Aufnahme vorliegt. 

(2) Mit der Durchführung der Untersuchung 
gemäß Abs. 1 sind vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung nach Anhörung des 
Zentralausschusses der österreichischen Hochschü­
lerschaft geeignete inländische Einrichtungen wie 
öffentliche Krankenanstalten oder Unterwchungs­
stellen öff,entlich-rechtlicher Körperschaften zu 
betrauen. 

(3) Ein von einem Militärarzt (§ 42 Abs. 3 
des Arztegesetzes) vor Beendigung des Präsenz­
dienstes, von einem Amtsarzt oder Schularzt 
ausgestelltes ärztliches Zeugnis ist einem ärzt­
lichen Zeugnis gemäß Abs. 1 und 2 gleichzu­
achten. Bei ß.edarf ist es durch eine Untersuchung 
gemäß Abs. 1 lit. a zu ergänzen." 
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Al t,e Fa s s u 111 g : 

§ 11. (3) Diese Bescheinigungen haben die 
Anzahl der besuchten Semester, alle für die Stu­
dienrichtung vorgeschriebenen Prüfungen, zu 
denen der ordentliche Hörer ang,etreten ist, und 
deren Noten sowie den Vermerk zu enthalten, 
ob sein Verhalten an der Hochschule den aka­
demischen Vorschriften gemäß war .. 

§ 12. (3) Anläßlich der Inskription, des Ab­
ganges von der Hochschule und der Verleihung 
eines akademischen Grades sind, unbeschadet der 
Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 1965, 
BGBl. Nr. 91/1965, statistische Erhebungen zu­
lässig über: 

§ 13. (1) Ofe ordentIich.en Studien ~nd: 

a) Diplomstudien, die der wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung dienen und die Voraus­
setzung für den Erwerb eines Diplom­
grades (§ 35) bilden, und 

b) Doktoratsstudien, die darüber hinaus der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selb­
ständiger wissenschaftlicher Arbeit dienen 
und die Voraussetzung für die Erlangung 
des Doktorgrade~ (§ 36) bilden. 

N·eue Fassung: 

10. § 11 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Diese Bescheinigungen haben die Anzahl 

der besuchten Semes~er, aUe für dJi.e .Studien­
richtung (den Studienzweig) vorgeschriebenen 
Prüfungen, zu denen der ordentliche Hörer an­
getreuen ist, und deren Noten zu enthalten." 

11. Der erste Satz des § 12 Abs. 3 hat zu 
lauten: 

,,(3) Anläßlich der Immatrikulation, der In­
skription, des Abganges von der Hochschule und 
der Verleihung eines akademischen Grades sind,. 
unbesmadet der B,estimmungen des Bundes­
statistikgesetZies 1965, BGBl. Nr. 91/1965, sta­
tistische Erhebungen zulässig über:" 

12. Nach § 12 Abs. 3 ist folgender Abs. 4 an­
zufügen: 

,,(4) Die im Zuge der Verwaltung an den 
Hochschulen erfaßten Personaldaten der Studie­
renden, Immatrikulations- und Inskriptions­
daten, Prüfungsdaten und Daten über Studien­
abschlüsse sind dem Bundesminisuerium für Wis­
senschaft und Forschung zur Führung einer 
Zentralen Hörerevidenz und zur Verfassung des 
Hochschulberichtes (§ 44) zur Verfügung zu stel­
len." 

13. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die ordentlichen Studien sind: 

a) Diplomstudien, die der wissenschaftlichen 
(wissenschaftlich-künstlerischen) Berufsvor­
bildung d~enen und die Voraussetzung für 
den Erwerb eines Diplomgrades (§ 35) bil­
den; 

b) Kurzstudien, die eine selbständige Berufs­
vorbildung vermitteln, und ihrer Dauer 
sowie den Anforderung,en nach wenigstens 
dem ersten Studien abschnitt eines Diplom­
studiums entsprechen. Die Verleihung von 
Berufsbezeichnungen an Absolventen von 
Kurzstudien ist in den besonderen Studien­
gesetzen zu regeln; 

c) Erweiterungsstudien, welche die Ergänzung 
eines abgeschlossenen Diplomstudiums auf 
das Studium eines anderen Studienzweiges 
derselben Studienrichtung oder auf das Stu­
dium einer verwandten Studienrichtung 
oder die Ergänzung eines abgeschlossenen 
Kurzstudiums auf ein verwandtes Diplom­
studium zum Ziel haben. Wurde schon auf 
Grund des ursprünglichen Studiums ein 
Diplomgrad erworben, so berechtigt die 
Absolvierung ·eines Erweiterungsstudiums 
einer v.erwandten Studienrichtung nicht zur 
Erwerbung ·eines weiteren Diplomgrades; 
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Alt,eFassu!lig: 

I 
§ 14. (6) I!liWieweit StlLd.~enruchtJwngen, hei 

denen frühere StllLdlirenahsch!li~ttJe zUJg<leich oe~ne 
selbstäflldti'ge Berufworbildung ver~:itteLn, aJs 
Abschluß dieser Studi'enabschniitlte eine beson­
dere Berufsbez,eichncu:ng vorgesehen J-ird, bleibt 
den hesofllderen StUidiengesetzen überlaSsen. 

I 
(7) Die Doktoratsstudtien bestehen i aus einem 

StUJdienabschnitt; seine Dauer i~t in .den Stu'd!ien­
ol1di!liungen unter sinngemäßer Anw~dung des 
A:bs. 5 nich,t kürzer als zwei Semester und nicht 
länger ,aLs vier SemestJer zu bemessen. I 

§ 15. (3) Die SrudienordnUlI1gen :halben unter 
B.edachtnahme ,aufd~e BeSitlimmungen des § 2 
Abs. 1 zlWeiter Satz die StUJndenz,ahl der Pfl>icht­
und Wahlfächier (Abs. 4) sowie die in jedem 
Semester zu inskl'ibierende MintleSltzahl von 
W ochem~tunden gemäß den Bestinimungen der 
§§ 3 UJUd 14 fe~~usetze~. Für d~as IStudiiu~ der 
Wahl- uflid Frenacher ast QIUIs'l1eJ.cheoo Zelt zu 
gJewähnen. 

Neu,e Fa·ssun,g: 

d) Doktoratsstudien, die über das Diplom­
studium hinaus der Weiterentwicklung der 
Befähigung zu selbständiger wissensmaft­
limer Arbeit dienen und die Vorausset­
zung für die Erwerbung des Doktor­
gl1ades (§ 36) bilden; 

e) DoktoratgstJudien, 'diie sowohl <der wi.ssen­
schia.fdichen Berurfsvol1biloong ,dienen, als 
a.umdie V ora.ussetz'Ungfür den EI"Wel"b 
des iDoktotigraides hiLden." 

14. § 14 Abs. 6 ennfällt. 

15. § 14 Ahs. 7erhä:lt die Bezeichnung ,,6". 

,16. § 14 Abos. 7 (flIeu) hat z,u la.uten: 
,,(7) Nach Maßga'be der einzelnen !hesonder,en 

Snudieng,eset:ue und der zwLschensta.atLimen über­
einkommen hatdtie zu;stäIl!d~ge G:kademilsm'e B,e­
hÖl1de bei; DiplomstUidien a,uf All!tmg Ides ordent­
lichen Hörers die Insknipcion .um höchstens zwei 
Semestler zu erlassen, weflln der o!'dentliche 
Hörer die vOl'gesehenen Lehrv,er,anstaltUlllgen 
innerhaJb ,der verkürzten Studiendauer ,i:nS1kni­
biert und ,die VOl1:liussetzungen für die ZuIassung 
ZIUIIl zweiten Teil ,der zweiten iDiplomprüfung 
erfüllt. Wiar der Ka:nd!~dat im Hinhlück 'auf die 
~erkürzUlllg der Studien.da.Uler nicht !in der Lage, 
einzelne Lehrvemnstarltungen 'Ordl1Jll1l~~g,emäß zu 
inskribi.el1en, so ]~t d~e Inskription der&elben nach­
Z1U~ehen. iDas Au:~maß dieser Lehrv,er,anstaLtungen 
darf die H;iHte ,der Stundenzah1en ,der ~n den 
bei.den Jetz1ten Semestern zu ~ll!sknihierenden 
L'ehrv,e11aIl'stakUJll!g,en nimt übetS'teigen. Die vor­
geschr~ebenen PriiJungen uher den St:off di.eser 
Leh!'Verall!stalwll!gen sill!d jedom ahZlUlegen." 

17. § 15 Albs. 3 !bis 5 hat z,u l:liUlten: 
".(3) Ote ,Stuldienol"dnungen haben runter B,e­

dachmahmeauf ,die ill,estJimmull!g,en des § 2 
Abs. 1 z:weiner Satz dJie Stullidenzahl Ider PfLicht­
und W':ahlfächer (Ahs. 4), Idie ,in jedem Semester 
ZIU insknibilerell!de MindestlZahl von Wochen­
stunden sowie gegebenenfa1Ls ,die ArtJen der 
LehI'Venarrst:a:ltull!gen (§ 16 Abs. 1) in den ,einzel­
nen StUJdienabsmtnJi.tten ,gemäß den Bestimmungen 
der §§ 3 ull!d 14 sowie die Studienziele festzu­
setz,en. Für das Studium oder F!'eifäch,er lSt aus­
reichend Zeit zu gewähren. 
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Alt e- Fa S5 u n g : Neu ,e F a 'S s u n:g : 

( 4) Die ZusammensteLLung der F ach~ebi'ete ( 4) iÖi'e ZusammensteUung ider Rachgebilete 
(Fächer), deren Stuooum in deneinzdnen Stu-(Fächer), lderen IStruldium ä,n den einzelnen Stu­
drr,enahsclmittenPilicht ist und ~n ,denen Kennt- dienabschnittlen pflicht ~st und in ,denen Kennt­
nisse oorch Prüfungen nachgewie&en werden nisse durch PrüfuI1igen nachg,ewies~n we11den 
müss,en (Pflichtfächer), ist .in die Studi'enordnun- müssen {Pflichtfächer), ist in ,die Stwdienordnung 
!;'en aufzunehmen. Nur jene Fadl,!;,ebieoe (Fächer) arufzJUnehmen. Nur jene Bach,gebiete (Fächer) !Sind 
si'nd zu pflichtfächern zu erklären, de11en Pflege zu PfLichofämern zu erklären, deren Pf1~,e für 
Eür ,die Erreichung des Lehrzieles einer Studien- rue Erreichlmg des Lehrzieles einer StOOien­
richtuI1ig unlerläßillich LSt. Neben solch'en sind 1'!ichoung (einJes iStudienzweig,es) uneruäßlich ffi!>t. 
Fächer vorzusehen, w,elche d~e Fachgebiete der' Neben solch,en ,sind Fäch'er vorzusehen, w.elch,e, 
StiudienrlichtUIl!gergäIl!Zen und aus denen ,der die Each~ebi,ete der Studien!1ichtung ergänzen 
Stu.dlierende ,eines ZiU wähLen hat (Wlahlfächer). UIl!d 'aus denen der Studier,ende ent:sprechend den 
Bine solche Wahlmög,liichkeit ,ist für jede Stu- BestimmUIl!~en ,der jewru.li,gen Studienordnung 
dienrich<tJuJng wenigstens eiIl!ffia1 vorzusehen. Für ('des SOUldienplanes) zu wählen hat (Wa:h1fäch,er). 

- die gewählten Fächer getreu sodann dLe Besoim- Bine solch,e W,ahlmöglichkeitist für jede Stru<dien-
mungen der ,Pflidttfächer. rich,tung fWeIlli<gstemseiinmal vorzUsehen. Für di~ 

~ewähLten Fächer gelten di,e B,estimmun'~en der 
Pflichtfächer. Wenden innerha~b einer StUldi,en­
richtung Gruppen von Fächern zur Wahl ge­
steLlt, die nur gemeinsam ,gewählt werden dürfen" 
so Md ,i>ie ,als Studienzwelge zu bezeichnen. 

(5) Die StlUfdienordnun~eu haben neben ltehr­
Vler.aJIl!soa:ltUIligen für di'e F achgebiere ,und deren 
Hi,Jifswbsren,schaftenauch L'ehrvenan:staLtungen 
einzrurichtJen, welch,e ,eme Fachgebiete WJis&ens­
theorermch. rund philosophisch V'ertie~en sowie j,e 

. nach Eigenart ,der StUidienrnchwng in historrisd1er 
oder WiLssenschaf,ti>geschichdicher 'Oder soZlialog;i­
scher Welse ,erfassen (§ 1 Abs. 1 ~it. bund 
A!bs. 2liit. c). 

§ 16. (I) Von ,der zuständigenak;1ldemischen 
B,ehörde sind Ill>am Maßg.abe der iBesnimmungen 
dies § 17 L'ehrvemn:sta.1oung.en 'einzwrlichrien, Lehr-
veJ:an:staltUIl!g.ensind ~nsbesondene: . 

a) SemJimJare und P,rivatJis~ima (Abs. 2), 

b) VonLewn~en (Albs. 3), 

c) Prasemllinare rund übWligen (Albs. 4), 

cl) Arbeiti>gmeinsch:aftenutlld ,!tepetiuorien 
(Abs.5), 

e) KOThv,e11Satorien (1A'bs. 6), 

f) ~naktJika (Ap.s. 7), 

g) E~kuJ:gjonen (Abs. 8). 

(5) Dei,e Snudienol1dnungen haben neben Lehr­
veranS'taltlUfng,en für &e Fachgebiete ,und deren 
HilEswbs!ilen:schaften auch Leh!1veranstalrtunßen 
einzur,ichten, welch,e die F:achgebiete m!ilsen­
sch':vftstheo!1etisch 'Und phftosophisch v,ertiefen 
sowi'e je nach Eigenart ,der Studi'enrich<tUI1ig in 
hli'StlOrisch:er oder w;islSenscha,f~eschichtrLicher 
oder soz,iologischer Weis,e errossen (§ 1 Albs. 1 
Lrt. h 'UIl!d Abs. 2 l]t. c). Wei-oers ,sind nach Mög­
lichkeit Lehrveranstakungen ei11JZiUrkhten, in 
denen di'e Grundkenntnisse des ,wiJssenschaft­
lichen Arbeitens WlId der wissen:schaftl1chen 
DokumentJaoion und Information ~n Umfang 
vermittelt wenden (§ 1 AbS. 21it. a und h)." 

18. § 16 Albs. 1 hat 'LU 'launen: 

,,(1) Von der zuständ~gen ,aroaidemisch:en Be­
hönde sind nach Maßgabe der Bestimmun:gen 
des § 17 Lehrveranstaloungen einzurichten. Lehr­
veranstaltun'g.en ,sind: ,insbesondere: 

'a) Seminare rund Privatlissima (Abs. 2), 

b) V0r11esung.en (Abs. 3), 

c) Proseminane rund übung.en (Albs. 4), 

'd) Anbeitsgemeinschaften UJlid Repetitornen 
(Albs. 5), 

e) KonV'ersatornen (Abs. 6), 

f) Pa-akolm (A:bs. 7), 

g) Ex,krunsäonen (Abs. 8), 

h) Proj'ektlStlUfd]en (Abs. 9), 

i) VOI'ilesun~en veIibunlden mit ühungen 
(Abs. '10), 

j) E~krul"'SioIl!en v,erbunden mit übungen oder­
Prakoika (tAbs. 11). 
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Alte Fassung: 

(9) Zur AlbhaJtU'llig von übun~en (Abs. 4) ,und 
Praktika I(Abs. 7) sind ,insbesondere ""uch die 
gemäß § 26 Abs. 4 ZlU Plrufungskomrni:s5ären 
bestellten Personen durch ErteiLung lbeSOIlJderer 
Lehrauftr~~e he~anzU'Ziiehen. 

N,eue Fassung: 

19. § J6 Albs. 9 his 14 :haJtzu LaUben: 

,,(9) Projektsoudien d~enen der w,is\Senschaft­
Lichen Zu~ammenaI'beit hinsichtLich zweier oder 
mehrer:er Fachgeb~etea:nha.nd konkreter, fach­
übertgr,eitfender Fragesbel1ung1en fUnd Ider Anwen­
dung versch~edener Methoden fUnd Techruiken • 

.(10) Bei der Vel1bindung von Vorlesungen mit 
Oibungensind ,im ,1l!Il1Thitte1ba~en Zusammenhang 
mit einer Lehrtäcigkeit ~m Sinne des ,Abs. 3 den 
p~aktisch-beruHi<hen Zielen der Diplomsrudilen 
entsprechend konJkr,ete Auf.gaben !Und .ihre iLösung: 
zu Ihehandeln. 

(11) Bei Exkursionen verbunden mit übun­
gen oder Praktika sind außerhalb der Universi­
täten und ihrer Einrichtungen konkrete Auf­
gaben und praktische Probleme des Fachgebie­
tes in geeigneter Weise während einer Exkur­
sion zu behandeln. 

(12) Außer den in den Abs. 1 bis 11 behan­
delten Typen von Lehrv,eranstaltungen können 
erforderlichenfalls Lehrveranstaltungen auch in, 
anderen Formen abgehalten werden. Auf solche 
Lehrveranstaltungen sind die Vorschriften für 
diejenig,e der in den Abs. 1 bis 11 erwähnten 
Typen anz.uwenden, der sie am nächsben stehen. 

(13) Blockveran,staltungen sind Lehrveranstal­
bungen, die nur währ,end eines Teiles eines Se­
mesters, aber mit entsprechend 'erhöhter wö­
chentlicher Stundenzahl durchgeführt w,erden. 
Kollisionen' mit LehrVieranstaltungen über 
Pflichtfächer sind bei Abhaltung von Blockver­
anstaltungen zu vermeiden (§ 10 Abs. 1). 

(14) Zur Abhaltung von übungen (Abs. 4) 
und Praktika (Abs. 7) sind insbesondere auch die 
gemäß § 26 Abs. 4 zu Prüfungskommissären be­
stellten Personen durch Erteilung von Lehrauf­
tr,ä.gen heralWUZi'ehen. ce 

(10) Bei ,der GestaltUIlJg der Soud~enplä.ne i,st 20. Der Abs. 10 des § 16 erhält die Bezeich-
darauf zu ·achten, daß jedenfalls für ,die Pflicht- nung ,,(15)". 
und Wahlfädler e1ner Stud~en:rich\JUilig übwgen 
oder Proseminare und Semm:llr:e veransualtet 
wel1den. Für B,ewerber um einen Doktorgrad 
sind besonder:e Lehrver,ansta:ltungen, wie Pl1ivatJis-
~ma, Seminare (Ahs. 1) und Spezi:alvorleslUngen 
(Ahs. 3) 'eiII2IUrkhllen. 

21. Nach § 16 ist folg,ender ,§ 16 a ' einzu­
fügen: 

,,(1) Zum Zweck 'der VerbesSierung und einer 
praxisnahen Gestaltung der Berufsvorbildung 
können die besonderen Studiengesetze . die Ver­
pflidltung vorsehen, in den Studienordnungen 
und Studienplänen Unterrichtsversudle im Be­
reich ,einer Studienrichtung oder eines Studien­
zweiges einzuridlten (§ 1 Abs. 2 Et. b) und für 
die Durchführung in angemessenem Umfang 
vorzusorgen. 
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Alte Fassung: N,eue F.assul!lg: 

(2) Als neue Formen des Unterrichts können 
insbesondere vorgesehen werden: 

a) Lehrv.eranstal~ungen, die sich besonderer 
didaktischer Methoden bedienen; 

b) Lehrveranstaltungen, dle im besonderen 
Maß der praktischen Ausbildung der Stu­
dierenden dienen bzw. konkrete Einblicke 
in die praktische Ausübung des angestreb­
ten Berufes ermöglichen; 

c) Lehrveranstaltung,en, zu denen für die 
praktische Ausbildung besonders geeignete 
Vortragende beigezogen werden. 

(3) Die zuständige akademische Behörde hat 
die vorgesehenen Unterrichtsversuche in ange­
messenem Umfang durchzuführ,en und zum 
Zweck der Verbesserung laufend zu überprüfen." 

22. § 17 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

§ 17. (1) Die 1L1lstäJnd~ge abderruische Behörde ,,(1) Die Erlassung und Abänderung des Stu-
hat a1uf Grund der besonderen Studiengesetze dienplanes fallen in den selbständigen Wirkungs­
m Verbvndung mit den BesciJmmungendieses bereich der Hoch'schuLen (§ 3 Abs. 4 iliit. c, § 58 
Bundes~esetz-es und .unter Berücksichtigung oder lit. a UOG). Beschlossene Studienpläne sind bin­
StUldJienondnungenfür jede Studiienllichtung einen' nen einem Monat dem Bundesminister für Wis­
-Stu.dienplim zu erlassen. Di,e ErLrssung ,des Stu- senschaft und Forschung vorzulegen. Sie werden 
dienpla:nes fäJlt in den autonomen W,irkungs- rechtswirksam, wenn ihre Durchführung nicht 
bereich (§ 26 Ahs. 2 ·I.it. m, § 38 Ahs. 1 tit. g, vom Bundesminister für Wissenschaft und For­
§ 52 Abs. 2 !~it. m Hochschul-011gan~sations- schung binnen zwei Monaten ab Einlangen unter­
gesetz). Die RJegdung über Pflicht- ,und Wahl- sagt wird. Das Aufsichtsrecht des Bundesmini­
fäch'er bedarf ,der Genehm~gnlng ,des Bundes- sters für Wissenschaft und Forschung (§ 5 UOG) 
ministel"LUmS .für Unterriirut. D~e Genehmi.gung wird dadurch nicht berührt. 
iist zu ·erteilen, wenn der StudiJenpLa;,n den Be-
stimmUnlgM -der Ahs. 2 :bis 5 .entspricht, weder 
den B.estiIl1iIl1lll'Thgen dieses Bundesgesetzes noch 
·den Bestimmungen Ides in Betlracht kommenden 
besonderen StUidiengesetzes widerspricht und die 
in !Betracht kommende Studienot1dnung berück-
sichtigt. 

(2) Die StUidienp1äne haben diür die Vollstän­
mgkeit der L'ehrlg,ehiete eine SwdiJMnichtung 
(§ 26 Abs. 2 Et. 1, § 30 Ahs. 2 Lit. la, § 38 Ahs. 1 
Lit. f,§ 44 Abs. 2 1~t. a, § 52 A'hs. 2 Jit. 1 Hoch­
sch.ul-Ongiani:satlions,gesetz) vorzusongen. Sie 
habeni.nslbresondere V'orzusehen: 

a) die L·ehrv.el"anstaltungen,die a:Is Pflicht­
fäch'erldJie vorgeschniebenen Fach,geb~te 
oder Fächer erfassen; 

b) die Lehrv,eranstallJUln'gen, welche ,rue vor­
rgesehenen W·ahlfächer 'erfassen; 

c) die Lehrvennstaltungen, denen Pfleg.e zur 
FÖJ.1deruI1lg ,der !Lehrzide ,einer Studien­
l1ichtlU11ig als Freifächer empfohlen ~cird; 

d) die Ptl1akcika, die als Pflichtv,e.na:nstaltungen 
in jenen Frachgeblietlen zu besuchen' sind, in 
del!len für .die Erreichung Ides Lehrzieles 
pl1ak~irsch:es oder handwerkliclres Können 
edondel'Ech ~st; ;die Dauer der Praktika 

(2) Die Studienpläne haben für die Vollstän­
digkeit der Lehrgebiete und Lehrveranstaltungen 
einer Stud~enrichtung vorzusorgen (§ 58 lit. b 
UOG). 

Sie haben insbesonder,e vorzusehen: 

a) die Lehrveranstaltungen, die als Pflicht­
fächer die vorgeschriebenen Fachgebiete 
oder Fächer erfassen; 

b) die Lehrveranstaltungen, welche die vor-· 
gesehenen Wahlfächer erfassen; 

c) die Lehrveranstaltungen, deren Pflege zur 
Förderung der Lehrziele einer Studienrich­
tung als Freifächer empfohlen wird; 

d) die Praktika, die als Pflichtveranstaltun­
gen in jenen Fachgebieten zu besuchen sind, 
in denen für die Erreichung des Lehr­
zieles praktisches oder handwerkliches Kön­
nen erforderlich ist; die Dauer der Prak-
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Arte Fassung: 

unter Berücksichtigung der §§ 2 Abs. 1 
und 16 Abs. 7; ihre Abs'Olvierung als Vor­
pr ans, Praxissemester oder F1erialpraxi,s; 

e) ·die Koordi,niemmg der LehrverallJStaIuung.en 
'Unld erfo1"dterLicherufialls die zweckmäßige 
Komb.inatlion ihrer Typen für Iden Unter­
richt Idereinzelnen Pflicht-, Wahl.. und 
Freifächer. 

(5) Der Entwurf des Studienplanes ist dem 
zuständigen Hauptausschuß (Fachschaftsaus­
schuß) der Osterreichischen Hochschülerschaft 
zur Stellungnahme innerhalb einer angemesse­
nen Frist zu übermitteln. 

(6) Die Studienpläne sind außer an der Amts­
tafel der akademischen Behörde, die sie erlas­
sen hat (§ 25 Abs. 10,§ 30 Abs. 4, § 37, § 42 
Abs. 4, § 44 Abs. 7,§ 51 Hochschul-Orga~isa­
tionsgesetz), auch in besonderen Studienführern 
und im Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
kundzumachen. Dieses Verzeichnis ist jedenfalls 
einmal im Studienjahr herauszugeben und hat 
Ort und Zeit der Abhaltung der Lehrveranstal­
tungen zu enthalten. 

§ 18. (1) Zur Erfüllung besonderer Unter­
richtszwecke sind Hochschulkurse (§ 62 Hoch­
schul-Organisationsgesetz) und Hochschullehr-. 
gänge zusätzlich zu den für die ordentlichen 
Studien bestimmten Lehrveranstaltungen abzu­
halten. Hochschulkurse sind Veranstaltungen, 
die nach ·einem wechselnden Unterrichtsplan re­
gelmäßig oder unregelmäßig durchgeführt wer­
den. Hochschullehrgänge sind Veranstaltungen, 
die nach einem festen Unterrichtsplan und nach 
einem festen Stundenplan durchgeführt werden. 
Die Studiendauer richtet sich nach der Art und 
dem Umfang des. im Unterrichtsplan festges,etz­
ten Stoffes. 

N ,e u e F a s .su iIl g : 

tika unter Berücksichtigung der §§ 2 
Abs. 1 und 16 Abs. 7; ihre Absolvierung 
als Vorpraxis, Praxissemester oder Ferial­
praxis; 

,e) die Koordinierung der' Lehrveranstaltun­
gen und erforderlichenfalls die zweck­
mäßige Kombination ihrer Typen für den 
Unterricht in den einzelnen Pflicht-, 
Wahl- und Freifächern." 

23. § 17 Abs. 5 und 6 hat zu lauten: 

,,(5) Die Studienpläne sind im Mitteilungs­
blatt (§ 15 Abs. 13 lit. a UOG) sowie in den 
besonderen Studienführern (§ 79 Abs. 2 lit. e 
UOG) kundzumachen. Die Studienpläne sind in 
der Evidenzstelle zur Einsicht aufzulegen. 

(6) Das Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
ist jedenfalls einmal im Studienjahr herauszu­
geben und hat Z,eit und Ort der Abhaltung zu 
enthalten. " 

24. Dem Abs. 1 des § 18 ist anzufügen: 

"Für Absolventen von Hochschullehrgängen 
kann durch Verordnung des Bundesministers 
für Wissenschaft und Forschung die Führung von 
Berufsbezeichnungen vorgesehen werden, sofern' 
der Hochschullehrgang zumindest vier Semester 
umfaßt und ,einer selbständigen Berufsausbildung 
entspricht. Die jeweilige Berufsbezeichnung ist 
auf Antrag der für die Durchführung des Hoch­
schullehrganges zuständigen akademischen Be­
hörde (Abs. 2) festzusetzen. Die Berufsbezeich-

. nung hat aus den Worten "Akademisch geprüf­
ter ... " mit einem für die Absolventen des je­
weiligen Lehrganges typischen Zusatz zu lau­
ten." 
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§ 19. (1) Das Studienjahr beginnt am 1. OK­
tober und endet am 30. September. Es besteht 
~us dem Wintersemester, dem Sommersemester 
und den Ferien. Das Wintersemest~r beginnt am 
1. Oktober. Die Weihnachtsterien beginnen am 
19. Dezember und enden am 7. Jänner. Die Se­
mesterferien und die Osterferien sind von der 
obersten akademischen Behörde jeder Hochschule 
nach den örtlichen Verhältnissen so anzusetzen, 
daß auf beide Semester zusammen 30 Unter­
richtswochen und auf jedes Semester wenigstens 
14 Unterrichtswochen entfallen. Semester- und 
Osterferien zusammen dürfen sechs Wochen nicht 
übersteigen. Das Sommersemester endet frühe­
stens am 28. Juni und spätestens am 15 . .Juli. Die 
Hauptferien dauern bis 30. September. 

(2) Die Ferien, die Sonntage, die gesetzlichen 
Feiertage, der Samstag vor und der Dienstag 
nach Pfingsten, der Allerseelentag, der Tag des 
Landespatrons sowie ein vom Rektor zu be­
stimmender Tag im Studienjahr (Rektorstag) sind 
vorlesungsfrei und prüfungsfrei. Der Rektor ist 
ferner berechtigt, anläßlich akademischer oder 
staatlicher Feiern Lehrveranstaltungen und Prü­
fungen ausfallen zu lassen. Prüfungen, Promo­
tionen und Sponsionen können im Bedarfsfalle 
im Einvernehmen mit aUen betroffenen Angie­
hörigen des Lehrkörpers auch am Beginn und 
am Ende von Ferien abgehalten werden, doch 
sind jedenfalls zehn zusammenhängende Wochen 
während der Hauptferien prüfungsfrei zu be­
lassen. Exkursionen können auch während der 
Ferien abgehalten werden. 

§ 20. (3) Ein Semester ist in den nächstfolgen­
den Studienabschnitt einzurechnen, wenn die den 
vorhergehenden Studienabschnitt abschließende 
Prüfung bis zu dem durch die Studienordnung 
festgesetzten Zeitpunkt abgelegt wurde. 

Neu.e Fassung: 

25. § 19 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober 
und endet am 30.' September. Es besteht aus 
dem Wintersemester, dem Sommers em ester ~nd 
den gerien. DasWintersemester beginnt am 
1. Oktober, das Sommersemester am 1. März. 
Die Weihnachtsferien beginnen am 19. Dezember 
und enden am 7. Jänner. Die Semesterferien und 
die Osterf,erien sind von der qbersten akade­
mischen Behörde jeder Hochschule nach den ört­
lichen Verhältnissen so anzusetzen, daß auf beide 
Semester zusammen 30 Unterrichtswochen und 
auf jedes Semester wenigstens 14 Unterrichts­
wochen entfallen. Semester- und Osterferien zu­
sammen dürten sechs Wochen nicht übersteigen. 
Das Sommersemester endet frühestens am 
28. Juni und spätestens am 15. Juli. Die Haupt­
ferien dauern bis 30. September. 

(2) Ab Semesterbeginn sind die angekündig­
ten Lehrveranstaltungen abzuhalten. Innerhalb 
des Studienjahres sind die Ferien, die Sonntage, 
die g,esetzlichen Feiertage, der Samstag vor und 
der Dienstag nach Pfingsten, der Allerseelen tag, 
der Tag des Landespatrons sowie ein vom Rektor 
zu bestimmender Tag (Rektorstag) lehrveran­
staltungsfrei und prüfungsfrei. Der Rektor ist 
ferner berechtigt, anläßlich akademischer oder 
staatlicher Feiern Lehrveranstaltungen und Prü­
fungen ausfallen zu lassen. Promotionen und 
Sponsionen können im Bedarfsfall im Einver­
nehmen mit den m~twirkenden Univers,itäus­
lehrern auch am Beginn und am Ende der Fe­
rten abgehalten werden. Die Abhaltung von 
Hochschullehrgängen und Hochschulkursen wäh­
rend der Ferien ,ist zulässig. Prütung;en können 
mit Zustimmung der betroffenen Mitglieder der 
Prüfungskommissionen auch am Beginn und' am 
Ende von Ferien, ausnahmsweise auf Antrag des 
Kandidaten auch während der Ferien abgehalten 
werden, doch sind jedenfalls zehn zusammen­
hängende Wochen während der Hauptferien prü­
fungsfrei zu belassen. Exkursionen können auch 
während der Ferien abgehalten werden. Bei Be­
darf können auch andere Lehrveranstaltungen 
wie insbesondere Übungen und Praktika wäh­
r·end der Ferien abgehalten werden." 

26. § 20 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Aus pädagogischen Gründen kann in den 
Studienordnungen ,ein Zeitpunkt festgesetzt wer­
den, bis zu dem die den vorhergehenden Stu­
dienabschnitt abschließende Prüfung abzulegen 
.ist; nach Ablauf dieser Frist sind weitere Semester 
für den nächstfolgenden Studienabschnitt nicht 
einrechenbar, solange die versäumte Prüfung 
nicht mit Erfolg abgelegt wurde." 
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Alt,e Fassung: 

§ 23. (4) Kolloquien sind freiwillige Prüfun­
:gen über den Stoff einer Lehrveranstaltung. 

(7) Diplomprüfungen sind Prüfungen, die die 
'Voraussetzung für den Erwerb eines Diplom­
grades bilden. Sie haben der Feststellung des für 
,die wissenschaftliche Berufsvorbildung geforder­
ten Wissens und Könnens zu dien~n. 

§ 24. (3) Gesamtprüfungen sind grundsätzlich 
als kommissionelle Prüfungen von Einzelprü­
fern oder von Einzelprüfern und dem Vorsit­
'zenden des Prüfungssenats oder vom gesamten 
Prüfungssenat abzuhalten. Die besonderen Stu­
dioengesetze haben die Art der kommissionellen 
'PrüfuI1i~en f,estzulegen. Sie ha:ben weiters zu be­
stimmen, in welchen Fällen je nach dem Zusam­
menhang der Prüfungsfächer oder aus pädago­
gischen Gründen Gesamtprüfungen als Teilprü­
fungen von Einzelprüfern anstelle von kommis~ 
sionellen Prüfungen abzuhalten sind. 

(4) Die Studienordnungen haben unter Be­
,dachtnahmeauf § 3 Abs. 2 lit. g je nach Eigen­
'art des Flaches ,und der Prüf.ungszwecke f.estzu­
legen, ob die Prüfungen nur mündlich (§ 23 
Abs. 1 lit. a) oder nur schriftlich (§ 23 Abs. 1 
lit. b) oder in mündlichen und schriftlichen Tei­
len oder auch in der Form von Prüfungsarbeiten 
(§ 23 Abs. 1 lit. c) abgelegt werden müssen. Die 
'Zulassung zu anderen Prüfungstei1en ist auch von 
der positiv,en Beurteilung dieser Arbeiten ab­
hängig zu machen. Die Arbeiten sind je nach 
der Art der zu lösenden Aufgabe als Klausur-, 
Instituts- oder Hausarbeiten anzufertigen. Die 
das ordentliche Studium abschließende Prüfung 
hat jedenfalls auch einen mündlichen Prüfungs­
teil aus jedem Prüfungsgegenstand zu enthal­
·ten. 

(5) Die Studienordnungen haben nach Art 
'und Umfang der Prüfungsfächer zu bestimmen, 
in welchen zeitlichen Abständen Gesamtprüfun­
gen zu absolvieren sind, die nicht als kommis­
sionelle Prüfungen abgelegt werden. Kommissio­
nelle Prüfungen sind jedenfalls innerhalb einer 
Woche abzuschließen. Der Zeitraum zwischen 
dem schriftlichen und mündlichen Teil einer Prü­
fung hat mindestens zwei Wochen und höch-

I ostens drei Monate zu betragen. 

Neu ,e Fass u J)Jlg : 

27. § 23 Abs. 4 und 7 hat zu lauten: 

,,(4) Kolloquien sind Prüfungen über den Stoff 
einer Lehrveranstaltung. Sie können freiwillig 
abgelegt werden, aber auch in besonderen Stu­
diengesetzen bzw. Studioenordnungen v,erpflich­
tend vorgesehen werden (Pflichtkolloquien). 

(7) Diplomprüfungen sind Prüfungen, die die 
Voraussetzung für den Erwerb eines Diplomgra­
des bilden. Sie haben der Feststellung des für die 
wissenschaftliche ( wissenschaftlich-künstlerische) 
Berufsvorbildung g,eforderten Wissens und Kön­
nens zu dienen. Kurzstudien und Erweiterungs­
studien sind durch Abschlußprüfungen zu be­
enden." 

28. § 24 Abs. 3 bis 6 hat zu lauten: 

,,(3) Gesamtprüfungen können 

a) als kommissionelle Prüfungen vor dem ge­
samten Prüfungssenat oder 

b) als Teilprüfungen vor Einzelprüfern ab-
gehalten werden. 

Sie sind mit einer Gesamtnote zu beurteilen 
(§ 29 Abs. 2). Die besonderen Studiengesetze 
haben die Art der Gesamtprüfungen festzulegen. 
Bei der letzten für ein bestimmtes ordentlich,es 
Studium vorgesehenen Diplomprüfung ist nach 
Maßgabe der besonderen Studiengesetze jeden­
falls eine kommissionelle Prüfung abzuhalten. 

(4) Die Studienordnungen haben unter Be­
dachtnahme auf § 3 Abs. 1 lit. g je nach Eigen­
art des Faches und der Prüfungszwecke festzu­
legen, ob die Prüfungen nur mündlich (§ 23 
Abs. 1 lit. a) oder nur schriftlich (§ 23 Abs. 1 
lit. b) oder in mündlichen und schriftlichen Tei­
len oder auch in der Form von Prüfungsarbeiten 
(§ 23 Abs. 1 lit. c) abgelegt werden müssen oder 
unter welchen besonderen Umständen mündliche 
Prüfungen oder Prüfungst,eile ausnahmsweise 
schriftlich abgehalten werden können. Die Zu­
lassung zu anderen Prüfungsteilen ist auch von 
der positiven Beurteilung dieser Arbeiten ab­
hängig zu machen. Die Arbeiten sind je nach 
der Art der zu lösenden Aufgaben als Klausur-, 
Instituts- oder Hausarbeiten anzufertigen. Die 
das ordentliche Studium abschließende Prüfung 
hat jedenfalls auch einen mündlichen Prüfungs­
teil aus jedem Prüfungsgegenstand zu enthalten. 

(5) Die Studienordnungen haben nach Art und 
Umfang der Prüfungsfächer zu bestimmen, in 
welchen zeitlichen Abständen Gesamtprüfungen 
zu absolvieren sind, die nicht als kommissionelle 
Prüfungen abgelegt werden. Kommissionelle 
Prüfung,en sind jedenfalls inner halb einer Woche 

: abzuschließen. Der Zeitraum zwischen dem 
schriftlichen und mündlichen Teil ,einer Prüfung 
hat höchstens drei Monate zu betragen. 
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Alt,e Fassung: 

(6) Mündliche Priifungen sind öffentlich. Der 
Zutritt kann erfo1"derlichenfalls auf' Mitglieder 
des Lehrkörpers und auf Studierende der glei­
chen Studienrichtung und ,eine den räumlichen 
Verhältnissen entsprechende Anzahl beschränkt 
werden. 

§ 25. (3) Die Zulassung zu der das Studium 
abschließ·enden Diplomprüfung ist von der 
Approbation der Diplomarbeit, die Zulassung zu 
dem das Studium abschließenden Rigorosum ist 
von der Approbation ,der Dissertation abhängig 
zu machen. Bei den das Studium abschließenden 
Prüfungen hat das Fach, dem das Thema der 
Diplomarbeit oder Dissertation zuzuordnen ist, 
eines der Prüfungsfächer zu sein. Die Disserta­
tion ist darüber hinaus im Rahmen des Rigoro­
sums öffentlich zu verteidigen (defensio disserta­
tionis); 

§ 26. (3) Zur Abhaltung von Diplomprüfun­
gen sind Prüfungskommissionen zu bilden. Der 
Präses und die erforderliche Zahl seiner Stell­
vertreter sind vom Bundesministerium für 
Unterricht auf Antrag der zuständigen akademi­
schen BehöJ:1de aus den Mitgliedern des Profes­
sorenkollegiums ~u bestellen. Die ol1dentlichen 
und außeroJ:1dentlichen Hoch'Schulprofessoren, die 
Honorarprofessoren und Hochschuldozenten 
sind für die Fächer ihrer Lehrbefungnis Mitglie­
der der Prüfungskommission. 

(5) Der Präses, seine Stellv·ertreter sowie die 
gemäß Abs. 4 bestellten prüf.ungskommissäre 
üben ihr Amt während einer. sechsjährigen 
Funktionsperiode aus. Eine unmittelbare Wie­
derbesteIlung des Präses und seiner Stellvertreter 
ist unzulässig. Die Bestellung erlischt bei Hoch­
schulprofessoren mit der Emeritierung, bei 
anderen Prüfungskommissären mit Ende des 
Studienjahres, in dem der Betreffende das 
70. Lebensjahr vollendet hat. Die Bestimmun­
gen des Bundesgesetzes betreffend die Hand­
habung der Disziplinargewalt über die Bundes­
lehrer an den Hochschul,en, BGBI. II Nr. 334/ 
1934, sowie §' 2 des Bundesgesetzes, womit Be­
stimmungen über diePensionsbehandlung von 
Hochschulprofessoren und über deren Emeritie-

Neue Fa'ssun,g: 

(6) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Der" 
Zutritt kann erforderlichenfalls auf eine d~n 
räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von UniV'ersitätslehrern und Studierenden be­
schränkt werden. " 

29. Nach Abs. 3 des § 25 ist folgender Abs. 4 
einzufügen: 

,,( 4) Der Kandidat hat jeweils ein vollständiges: 
Exemplar seiner approbierten Diplomarbeit bzw. 
Dissertation an die Bibliothek der Hochschule, 
;tn der ihm der ,akademisch.e Grad veJ:11iehen 
wird und an die Österreichoische Nationalbiblio­
thek abzuliefern." 

30. Dem Abs. 3 des § 26 ist anzufügen: 

"Im Bedarfsfall ~ind 'auch Ordentliche und 
Außerordentliche Universitätsprofessoren, 
Honorarprofessoren und Universitätsdo~enten 
anderer inländischer Universitäten (Fakultäten) 
für die Fächer ihrer Lehrbefugnis gemäß § 23 
Abs. 1 lit. a UOG sowie HochschulprofeSISoren 
der inländischen Kunsthochschulen als Mitglieder 
der Prüfungskommission zu bestellen." 

31. § 26 Ahs. 5,7,9 und 10 hat zu lauten: 
,,(5) Der Präses, seine Stellvertreter sowie die 

gemäß Abs. 4 bestellten Prüfungskommissäre 
üben ihr Amt während einer vierjährigen 
Funktion$periode aus. Eine unmittelbare Wie­
derbesteIlung des Präses und seiner Stellver­
treter ist im Bedarfsfall zulässig. Die Bestellung 
erlischt mit Ende des Studienjahres, in dem das 
Mitglied der Prüfungskommission das 70. Le­
bensj:ahr vollendet hat, bei der zu einern. späteren 
Zeitpunkt erfolgenden Emeritierung eines 
Hochschulprofessors mit dieser. Die Bestim­
mungen des Beamten-Dienstl"echtsgesetzes, BGBI. 
Nr. 333/1979, hinsichtlich des Disziplinarrechts 
sowie § 2 des Bundesgesetzes, womit Bestimmun­
gen über die Pensionsbehandlung von Hoch­
schulprofessoren und über deren Emeritierung 
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Alt,e Fas,sun.g: 

rung getroffen werden, BGBl. Nr. 236/1955, gel­
ten sinngemäß. Schei.det ein Mitglied der' Prü­
fungskommission vorzeitig aus, so ist erforder­
lichenfalls für den Rest der Funktionsperiode 
ein neues Mitglied zu bestellen. 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen 
besteht aus dem Rektor (Dekan) als Vorsitzen­
dem und ,den ordentlichen und ,außeror,dentlichen 
Hochschulprofessoren der Hochschule (Fakultät) 
als Prüfungskommissären. Im Bedarfsfalle sind 
auch Honorarprofessoren und Hoclischuldozen­
ten der Hochschule (Fakultät), falls auch diese, 
nicht ausreichen, ordentliche und außerordent­
liche Hochschulprofessoren anderer Hochschulen 
(Fakultäten) als Mitglieder der Prüfungskom­
mission zu bestellen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die 
Dissertationen von zwei Begutachtern innerhalb 
eines angemessenen Zeitraumes zu beurteilen. 
Die Begutachter sind vom Präses der zuständigen 
Prüfungskommission aus deren Mitgliedern aus­
zuwählen. Das Mitglied des Lehrkörpers, das 
den Verfasser einer Dissertation oder Diplom­
arbeit betl'eut hat (§ 5 Abs. 2 Et. g), ist j!edenfalHs 
zum Begutachter zu bestellen. Gehört der Be­
gutachter der Prüfungskommission nicht schon 
gemäß Abs. 3 oder 7 an, so tritt er in sie für 
,die Priifung des von ihm betr,euten Kandidaten 
ein. Die Begutachter haben dem Prüfungssenat 
(Abs. 10) anzugehören, doch ist im Verhinde­
rungsfall eine Vertretung zulässig. Können sich 
die 'Begutachter einer Dissertation über die 
Approbatlion n:icht einngen, so hat der Präses 

'neue Begutachtler zu besteJ.1en. 

(10) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen 
und Rigorosen hat der Präses der Prüfungskom­
mission aus deren Mitgliedern die einzelnen 
Prüfungl>senate zusammenzusetzen. Er hat ein 
Mitglied zum Vorsitzenden des Prüfungssenates 
zu bestellen. Für jedes Prüfungsfach ist ein Prü­
fer namhaft zu machen. Auch der Präses kann als 
Prüfer mitwirken, wenn das Fach in den Rah­
men seiner Lehrbefugnis fällt. 

Neu,e Fassung: 

getroffen werden, BGBl. Nr. 236/1955, gelten 
sinngemäß. Scheidet ein Mitglied der Prüfungs­
kommission vorzeitig aus, so ist erfol'derlichen­
falLs für den Rest der Funktionsperiode ein neues 
Mitglied ~u bestellen. 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen be­
steht aus dem Rektor (Dekan) als Präses und den 
Universitätslehrern mit LehrbefugnLs gemäß § 23 
Abs. 1 lit. a UOG der Uni';'ersität (Fakultät) als 
Prüfungskommissären. Im Bedarfsfall sind auch 
Universitätslehrer anderer inländischer Univer­
sitäten' (Fakultäten) mit Lehrbefugnis für das 
betreffende Fach gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG 
sowie Hochschulprofessoren der Kunsthochschu­
len als Mitglied der Prüfungskommission zu be­
stellen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die 
Dissertationen von zwei Begutachtern inner­
hatb von höchstens ,einem Semester zu heur­
teilen. Die Begutachter sind vom Präses der zu­
ständigen Prüfungskommission aus deren Mit­
gliedern auszuwählen. Der zweite Begutachter 
k'ann einem nahe verwandten Fach entnommen 
werden. Der Universitätslehrer, der den Verfas­
ser einer Dissertation oder Diplomarbeit be~ 
treut hat (§ 5 Abs. 2 lit. g), ist jedenfalls zum 
Begutachter zu bestellen. Gehört der Begutachter 
der Prüfungskommission nicht schon gemäß 
Abs. 3 oder 7 an, so trirt er in sie für die Prü­
fung des von ihm betreuten Kandidaten ein. 
Begutachter haben dem Prüfungssenat (Abs. 10) 
anzugehören, doch ist im Verhinderung,sfall eine 
Ver,tretung zulässig. Können sich die Begutlachter 
einer Dissertation über die Approbation nicht 
einigen, so hat der Präses der Prüfungskommis­
sion einen dritten Begutachter zu bestellen. Für 
die Appr~bation ist die Mehrheit der Gutachter 
maßgebend. 

(10) Prüfungssenate sind zur kommissionellen 
Abhaltung von Diplomprüfungen und Rigoro­
sen sowie zur letzten zulässigen Wiederholung 
von Einzelprüfungen (§ 30 Abs. 5) vom Präses 
der Prüfungskommission aus deren Mitgliedern 
ZiusammenzusetZien. Einem Senat h~ben 'ein­
schließlich des Vors,itzenden wenig,stens ,drei Per­
sonen anzugehören. Der Präses hat ein Mitglied 
'zum' Vorsitzenden des Prüfungssenates zu be­
. stellen. Für jedes Prüfungsf.ach ist ein Prüfer 
namhaft zu machen. Auch der Präses kann als 
Prüfer mitwirken, wenn das Fach in den Rahmen 
seiner, Lehrbef.ugnis fällt. Die Prüfer sind den 
Kandidaten zu einem angemessenen Zeitpunkt 
vor der Prüfung bekanntzugeben. Der Kandidat 
hat das Recht, Wünsche hinsichtlich ,der Per,son 
seiner Prüfer zu äußern, die der Präses der 
Prüfungskommission nach Maßgabe der per­
sonellen und zeitlichen Möglichkeiten zu be­
riicksichtigen hat." 
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Alte Fassun.g: 

§ 27. (8) Der Beschluß des Senates ist dem 
Kand'idaten mündlich zu <verkünden. FaUs di,e 
Prüfung IIlIicht besuanden wurde, sind überdies 
dlie Gründe kurz 'al1ZiUführen. 

§ 28. (2) Die Prüfung aus lebenden Sprachen 
hat in zwei Leistungsstufen zu erfolgen: 

a) 

b) ... 

§ 29. 'Cl) Der Erfolg der TeiJrrahme an Lehr­
veranstaltungen, der Erfolg der wissenschaft­
lichen, der schriftlich'en, graphischen und prak­
tischen Arbeiten und aller Prüfungen ist mit 
den Noten "sehr gut", "gut", "befriedigend" 
und "genügend", kein Erfolg mit der Note 
"nicht genügend" zu beurteilen. Zwischennoten 
sind unzulässig; Zeichen und Worte, die Zwi­
schennoten zum Ausdruck bringen, gelten - als 
nicht beigesetzt. 

(3) Wenn der Kandidat entgegen der Verein­
barung mit dem Prüfer nicht erscheint oder 
trotz oronungsgemäß bekanntgegebenen Termins 
ohne wichtigen Grund (§ 6 Abs. 5 lit. b letzter 
Satz) z,ur Prüf,ung oder einem PI'Üfungsteil (§ 24 
Abs. 4) nicht antritt, kann er frühestens zum 
nächsten alIgemeinen Prüfungstermin, aber nicht 
vor Ablauf von drei Monaten zur Prüfung wie­
der antreten. Ein,e Prüfung gilt als nicht bestan­
den, wenn ,der Kandidat die Prüfung ohne wich­
tigen Grund (§ 6 Abs. 5 lit. b letzter Satz) vor­
zeitig abbricht. Die Entscheidung, ob ein wichti­
ger Grund vorliegt, kommt dem zuständigen 
Prüfungssenat und bei Einzelprüfungen dem 
Dekan zu. 

§ 30. (4) Ist in einem Prüfungsfach nur eine 
schriftliche Prüfung (§ 23 Abs. 1 lit. b) vorge­
sehen, so hat der Kandidat bei der letzten zu­
lässigen Wiederholung (Abs. 1), falls die schrift­
liche Prüfung überhaupt durch eine mündliche 
ersetzbar ist, Anspruch auf eine mündliche Prü­
fung über denselben Prüfungsgegenstand. 

Neu,e Fa's,sun'g: 

32. § 27 Abs. 8 hat zu lauten: 
,,(8) Das Ergebnis jeder mündlichen Prüfung: 

ist dem Kandidaten nach Ende der Prüfung zu. 
verkünden. Falls die Prüfung nicht bestanden 
wUI'de, sind die wesentlichen Gründe anzu­
führen." 

33. Dem § 28 ist folgender Abs. 3 anzufügen:­
,,(3) Die PTüfung in den zwei Leistungsstufen 

ist in einem schriftlichen und einem mündlichen 
Teil abzulegen." 

34. § 29 Ahs. 1 und 3 hat zu lauten: 
,,(1) Der Erfolg der Teilnahme an Lehrveran­

staltungen und der damit verbundenen wissen­
schaftlichen, künstlerischen, schriftlichen, gra­
phischen und praktischen Arbeiten ist mit der 
Note "ausgezeichnet bestanden" oder "bestan­
den", der mangelnde Erfolg mit der Note "nicht 
bestanden" zu beurteilen. Der Erfolg aller Prü­
fungen sowie das Ergebnis von Dissertationen 
und Diplomarbeiten sind mit den Noten "sehr­
gut", "gut", "befriedigend" und "genügend", 
kein Erfolg mit der Note "nicht genügend" zu 
beurteilen. Zwischen noten sind unzulässig; Zei-­
ehen und Worne, die Zwischennoten zum Aus­
druck bringen, 'gelten als nicht beigesetzt. Bei 
einer negativen Beurteilung sind die wesent­
lichen Entscheidungsgründe schriftlich anzufüh­
ren. 

(3) Wenn der Kandidat entgegen der Verein­
barung mit dem Prüfer nicht erscheint oder trotz 
or,dnurugsgemäß bekanrrtgegebenem Termin ohne 
wichtigen Grund (§ 6 Abs. 5 lit. b letzter Satz) 
zur Prüfung oder einem Prüfungsteil (§ 24 
Abs.4) nicht antritt, kann er frühestens zum 
nächsten allgemeinen Prüfungstermin, aber nicht 
vor Ablauf von einem Monat zur Prüfung wie­
der antreten. Eine Prüfung .gilt als nicht be­
standen, wenn der Kandidat die Prüfung ohne 
wichtigen Grund (§ 6 Abs. 5 lit. b letzter Satz) 
vorzeitig abbricht. Die Entsche~dung, ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, kommt bei kommis­
sionellen Prüfungen dem Prüfungssenat, bei Ein­
zelprüfungen dem Rektor, an den Universitäten 
mit Fakultätsgliederung dem Dekan zu." 

35. § 30 Abs. 4 hat zu lauten: 

(4) Ist in einem Prüfungsfach nur eine schrift­
liche Prüfung (§ 23 Abs. 1 lit. b) oder eine 
Priifungsarbeit (§ 23 Abs. 1 lit. c) vorgesehen, 
so ist der Kandidat berechtigt, bei der Anmel­
dung zur letzten zulässigen Wiederholung (Abs. IJ 
über denselben Gegenstand eine mündliche Prü­
fung zu verlangen, sofern die schriftliche Prü­
fung oder Prüfungsarbeit überhaupt durch eme 
mündliche Prüfung ersetzt werden kann." 
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Alt,e Fassung: 

§ 33. (1) Das Ergebnis jeder Prüfung sowie der 
Erfolg der Teilnahme an Seminaren, Privatissima, 
Prose~inaren, übungen, Arbeitsgemeinschaften, 
Praktika und Konversatorien ist durch Zeugnisse 
zu beurkunden. Bei Prüfungen, die aUs mehreren 
Teilen bestehen (§ 24 Abs. 4) oder die sich aus 
Tei1prüfungen (§ 23 Abs. 3 lit. b) zusammen­
setzen, sind die Noten für die' einzelnen Prü­
fungsfächer anzugeben; Sammelzeugnisse sind 
zulässig, die Gesamtnote (§ 29 Abs. 2 letzter 
Satz) ist zu vermerken. 

(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die 
Beurteilung der Teilnahme an Lehrveranstaltun­
gen sind vom Prüfer oder vom Leiter der Lehr­
veranstaltung, Zeugnisse über Ergänzungsprü­
fungen, Vorprüfungen, Abschluß- und Diplom­
prüfungen sowie Rigorosen vom Präses namens 
der zuständigen Prüfungskommission (§ 26 Abs. 3 
bis 7), Zeugnisse über Prüfungen' aus lebenden 
Sprachen (§ 28) vom Rektor (Dekan) auszu­
stellen. 

(3) Die zuständjge akademische Behörde hat 
unter Bedachtnahme auf die zweckmäßige Ver­
wendung technischer Hilfsmittel die Dienst­
stelle der Hochschule (Fakultät) zu bestimmen, 
welche die Zeugnisse zu verzeichnen hat. 

§ 34. (2) Die Kand~daten haben vor der Ver­
leihung feierlich z~ versprechen, sich des ver­
liehenen akademischen Grades in Leben und 
Beruf würdig zu erweisen, ihrer Hochschule in 
Treue verbunden zu bleiben, der Wissenschaft 
zu dienen und ihre Ziele zu fördern. 

(3) Die Verleihung ist unzulässig, wenn der 
Kand~dat die festgesetzlien Voraussetzungen 
nicht erfüllt. Die Verleihung ist ferner unzulässig, 
wenn der Kandidat nach den Bestimmungen des 
Strafgesetzes unfähig ist, einen akademisch,en 
Grad zu erlangen, oder wenn über ihn die 
Disziplinarstrafe des Ausschlusses von der Zu­
lassung zu Prüfungen oder des Aussch1usses von 
allen österreich ischen Hochschulen verhängt 
wurde. , 

Neue Fa'ssung: 

36. § 33 hat zu lauten: 

,,(1) Das Ergebnis jeder Prüfung sowie der Er­
foLg der Teilnahme lall. Lehrveranstaltung'en, aus­
genommen Vorlesungen, ~stauf Antrag des; 
Kandidaten durch ein Zeugnis zu beurkunden. 
Bei Prüfungen, die sich aus Teilprüfungen zu­
sammensetzen, sind die Noten für die einzel­
nen Prüfungsfächer anzugeben; Sammelzeugnisse 
s~nd zulässig, die Gesamtnote (§ 29 Abs. 2' 
letzter Satz) ist zu vermerken. 

(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die 
erfolgreiche Te~llnahme 'an Lehrvemnstaltungen. 
ausgenommen Vorlesungen, s~nd vom Leiter der 
Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzelprüfun­
gen sowie über Prüfungen gemäß § 28 sind vom 
Prüfer, Zeugnisse über kommissionelle Prüfun­
gen vom Voritzenden des zuständigen Prüfungs­
senates zu unterfertigen. 

(3) Ausfertigimgen von Zeugnissen, die unter 
Verwendung elektronischer Datenverarbeitungs­
anlagen hergestellt werden, müssen den Namen 
des Prüfers bzw. des Beurteilenden enthalten, 
sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Beglaubi­
gung durch den Universitätsdirektor, durch den 
Rektoratsdirektor oder den zuständigen Dekan. 
Zeugnisse über Diplomprüfungen haben die 
Studienrichtung (den Studienzweig) zu enthal~ 
ten." 

37. Der Abs. 2 des § 34 entfällt. 

38. § 34 Abs. 3 hat zu 13lUten: 

,,(3) Die Verleihung ist unzulä~sig, wenn der 
Kandidat die festgesetzten Voraussetzungen nicht: 
erfüllt." 
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Alt,e Fassung: Neu,e Fa1s,sung: 

39: Der letzne Satz des § 34 Abs. 4 hat zu 
lauten: 

(4) Die Ve111eihung der akademischen Gra,de "Wird derselbe akademische Grad an die Ab­
(§§ 35 und 36) ist zu beurkunden. Die Urkun- solventen verschiedener Studienrichtungen (Stu­
den können auf Beschluß ,der obersten akademi- dienzweige) verliehen, so ist die Studi,enrichtung 
schen Behörde auch in lateinischer Sprache ver- (der Studienzweig) in der Urkunde ersichtlich zu 
faßt we1'lden. Wird der gleiche akademische Gra,d machen." 
an die Absolventen verschiedener Studienrichtun-
gen verliehen, so ist die Studienrichtung in der 
Urkunde ersichtlich zu mach1en. 

§ 35. (3) Die Verleihung erfolgt durch Spon­
sion in feierlicher Form in Anwesenheit des 
Rektors, an Hochschulen mit Fakultätsgliederung 
auch des zuständigen Dekans, durch einen ordent­
lichen Hochschulprofessor als Promotor. Die 
nähere Regelung hat die zuständige akade­
mische Behör,de durch Ver01'ldnung zu treffen. 

§ 36. (3) Die Verleihung erfolgt durch Pro­
motion in feierlicher Form in Anwesenheit des 
Rektors, an Hochschulen mit Fakultätsgliede­
rung auch des zuständigen Dekans, durch einen 
ordentlichen Hochschulprofessor als Promotor. 

, Die nähere Regelung hat die zuständige akade­
mische Behörde durch Ver01'ldnung zu treffen. 

§ 37. (1) Der akademische Grad geht verloren: 

a) mit Rechtskraft des Urteils in den vom 
Strafgesetz vorgesehenen Fällen, 

b) durch W~derruf (Abs. 2), 

c) durch Verzicht. 

(6) Die Wiederverleihung des nach den Be­
stimmungen des Strafgesetzes verlorenen aka­
demischen Grades kann durch die zuständige 
akademische Behörde erfolgen, die den akade­
mischen Grad verliehen hat, wenn 

a) der Wiederverleihung ,die Bestimmungen 
des Strafgesetzes nicht mehr entgegenstehen 
und 

b) durch die Wiederverleihung eine Schädi­
gung des akademischen Ansehens mit 
Rücksicht auf die Art und Schwere der für 
den Verlust maßgebenden Verfehlung, die 
seither verstrichene Zeit und die seitherige 
Lebensführung des Bewerbers nicht zu be­
fürchten ist. ' 

4p. § 35 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Verleihung erfolgt durch Sponsion in 
Anwesenheit des Rektors, an Universitäten 
(Hochschulen) mit Fakultätsgliederung (Abtei­
lungsgliederung) auch des zuständigen Dekans 
(Abteilungsleiters), durch einen Ordentlichen 
Un~versitäts-«Hochschul-)Prof,essor ,als Promotor. 
Die nähere Regelung der Form der Verleihung 
hat die zuständige akademische Behörde durch 
Verordnung zu treffen." 

4!1. § 36 Abs. 3 hat zu launen: 

,,(3) Die Verleihung erfolgt durch Promotion 
in Anwesenheit des Rektors, an Universitäten 
mit FakUlltäts,gliederung auch des zuständ~gen 
Dekans, durch einen Ordentlichen Universitäts­
professor als Promotor. Die nähere Regelung 
der Form der Verleihung hat die zuständige 
akademische Behörde durch Verordnung zu tref­
fen." 

42.§ 37 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Der akademische Grad geht verloren: 

a) durch Widerruf (Abs. 2), 

b) durch Verzicht." 

43. § 37 Abs. 6 entfällt. 
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Alte Fassun.g: 

§ 39. Jedem Träger eitles ausländischen aka­
demischen Grades ist es in Osterreim gestattet, 
seinem Namen den erworbenen akademischen 
Grad, und Zwar mit dem im Verleihungsdekret 
enthaltenen Wortlaut und unter Beisetzung der 
ausländischen Hochsmule, die den abdemischen 
Grad verliehen hat, im Verkehr mit Behör­
den und im privaten Verkehr beizufügen. 
Ehrenhalber verliehene_ ausländische akademische 
Grade dürfen nur mit Bewilligung des Bundes­
ministeriums für Unterricht geführt wer,den. Die 
Bewilligung ist zu erteilen" wenn die Verleihung 
unter ähnlimen Voraussetzungen wie in öster~ 
reich (§ 63 Hochschul-Organisationsgesetz) er­
folgt ist. 

§ 40. (2) Das Ansuchen hat den inländischen 
akademischen Grad anzugeben, mit dem die 
Gleichstellung begehrt wird. Folgende Belege sind 
anzuschließen: 

Neu.e Fä,s,sung: 

44. § 39 hat zu lauten: 

"Jedem Träger eines von einer anerkannten aus­
ländischen Hochschule verliehenen akademischen 
Grades ist ,es in österreich gestattet, seinem Na­
men den erworbenen akademischen Grad, und 
zwar mit dem im Verleihungsdekret enthaltenen 
Wortlaut und unter Beisetzung der ausländischen 
Hochschule, die den akademischen Grad verlie­
hen hat, im Verkehr mit Behörden und im pri­
vaten - Verkehr beizufügen. Ehrenhalber verlie­
hene ausländische akademische Grade dürfen nur 
mit Bewilligung des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung geführt werden. Die 
Bewilligung ist nur zu erteilen, wenn die Ver­
leihung unter ähnlichen Voraussetzungen wie in 
österreich (§ 97 UOG) erfolgt ist." 

45. Die lit. c des § 40 Abs. 2 entfällt. 

c) ein höchstens Sem!: Monate altes Leu- 46. Im § 40 Abs. 2 erhalten die bisherigen 
'\ mundszeugnis der ztlständigen Behörde des lit. d bis g die Bezeichnung "c bis f". 

Heimat~ und des Aufenthaltsstaates, 

§ 43. (2) Gegen Bescheide von Einzelprüfern 
oder Prüfungskommissiön'~rt, mit denen die Zu­
lassung zu einer Prüfung verweigert (§ 27), 
eine Prüfung für ungültig erklärt (§ 32) oder 
eine Verfügung gemäß § 30 Abs. 3 getroffen 
wird, ist die Berufung an die oberste akademische 
Behörde zulässig. über Berufungen gegen solche 
Bescheide einer Prüfungskommission zur Abhal­
tung von Diplomprüfungen (§ 26 Abs. 3) ent­
scheidet das Bundesministe,rium für Unterricht. 

, 

(4) Zeugnisse (§ 33) sind nicht zu begründen. 
Eine Berufung ist unzul:issig. Dem Kandidaten 
ist auf Begehren E.insicht in die Beurteilungs­
unterlagen (Gutachten, Korrekturen) der nicht­
approbierten Prüfungsarbeit, Diplomarbeit oder 
Dissertation zu gewähren, wenn er -dies innerhalb 
von sechs Monaten seit Bekanntgabe der Note 
verlangt. 

§ 45. (7) Die im Abs., 6 erw~hnten ordent­
lichen Hörer haben das Recht, sich durch schrift­
liche Erklärung, zu Beginn des auf das Inkraft­
treten der zu erlassenden neuen Studienvor­
schriften folgenden Semesters diesen neuen 
Studienvorschriften zu unterwerfen. In diesem 
Falle werden zurückgelegte Studien derselben 
Studienrichtung zur Gänze in die vorgeschrie­
bene Studiendauer eingen!chnet und alle abgeleg­
ten Prüfungen anerkannt. 

47: § 43 Ab's. 2 und 4 hat zu lauten: 
,,(2) Gegen Bescheide von Einzelprüfern oder 

Prüfungskommissionen, mit denen die Zulassung 
zu einer Prüfung v,erweigert (§ 27), eine Prüfung· 
für ungültig erklärt (§ 32), eine Entscheidung 
gemäß § 29 Abs. 3 oder eine Verfügung gemäß 
§ 30 Albs. 3 getroffen wci.rd, äst ,die B,eruf.urlg an 
das obernte KoHegialorg,an zuläss,i,g. über Beru­
fUl1Jgen gegen Bescheide, die eine. iDiplomprüfung 
oder ~eile einer solchen betreffen, entscheidet 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung. 

(4) Zeugnisse (§ 33) sind bei ,einer negativert 
Beurteilung zu begrürtdefi (§ 29 Ab!!. 1 letzter 
Satz). Eine Berufung ist unzulässig. Dem Kandi­
däten ist E.insicht irt die Beurteilungsunterlagen 
(Gutachten, Korrekturen) der Prüfuhgsarbeit, 
Diplomarbeit oder Dissertation zU gewähren, 
wenn er dies innerhalb vön sechs Monaten seit 
Bekanntgabe der Beurteilung verlangt." 

. 48. § 45 Abs. 7 bis 9 hat zu lauten: 
,,(7) bie im Abs. 6 erwähnten ordentlichen 

Hörer haben das Recht, sich durch schriftliche 
Erklärung zu Beginn des auf - das Inkrafttreten 
der zu erlassenden Studiert ordnungen (§ 15) fol­
g>enden Semesters den neuen Studienvorschriften 
zu unterwerfen. Abs. 8' und 9 gelten sinngemäß. 
In diesem Fall werden zurückgelegte Studien der­
selben Studienrichtung zur Gänze in die vorge­
schriebene Studiendauer eingerechnet und aUe ab~ 
gelegten Prüfungen anerkannt, 
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Alte Fassung: 

(8) Die Bestimm~ngen des § 26 sind auf die 
Zusammensetzung von Prüfungskommissionen 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
bestellte Präsides von Prüfungskommissionen, 
ihre Stellvertreter und die Prüfungskommissäre 
für die laufende Funktionsperiode, längstens 
a,ber bis zu dem nach den Bes~immungen des 
§ 26 Abs. 5 zu ermittlenden Zeitpunkt als nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes be­
stellt, zu gelten haben. 

(9) Mit Beginn des Studienjahres 1966/67 tre­
ten unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarun­
gen alle Bestimmungen, die Gegenstände der in 
Abs. 1 und 5 genannten Rechtsvorschriften 
regeln,' mit den dazu ergangenen Verordnungen 
und Dienstanweisungen außer Kraft, insbeson­
dere folgende: 

1. Verol"dnung des Staats amtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten vom 3. September 1945, 
StGBI. Nr. 168, über die allgemeine Studien­
oJ:'1dnung für die wissenschaftLichen Hochschulen in 
·der Fass,ung des XIX. Hauptstückes des NS-Ge­
setzes 1947, BGBL Nr.25. 

Neu.e FalSsung: 

(8) Bis zum Inkrafttreten des Studienplanes 
hat der Studierende, der sich gemäß Abs. 7 den 
neuen Studienvorschriften unterworfen hat, so­
wie der Studierende, der sein Studium neu be­
ginnt, das Recht, im Rahmen der durch die 
S1Judienordnung festgelegten Stundenzahl dle 
Lehrveranstaltungen zu wählen; jedoch muß 
unter den gewählten Lehrveranstaltungen jedes 
Pflicht- und Wahlfaches nach Maßgabe des Lehr­
angebotes im ersten Studien abschnitt eine allge­
meine Vorlesung (§ 16 Abs. 3 erster und zwei­
ter Satz) und eine übung (§ 16 Abs. 4 letzter 
Satz) oder ein Praktikum (§ 16 Abs. 7), im 
zweiten Studien abschnitt eine allgemeine Vor­
lesung und ein Seminar, Privatissimum, Pro­
seminar, übung oder ein Praktikum (§ 16 
Abs. 2, 4 und 7) gewählt werden. Nach In­
krafttreten des Studienplanes sind so zurück­
gelegte Semester zur Gänze einzurechnen (§ 20 
Abs. 3) und inskribierte Lehrveranstaltungen so­
wie abgelegte Prüfungen zur Gänze anzuerken­
nen (§ 21 Abs. 4). Fehlende Lehrveranstaltun­
gen und fehlende Prüfungen sind bis zur näch­
sten Diplomprüfung nachzuholen. 

(9) Bei einer Änderung des Studienplanes 
haben die Studierenden das Recht, den von 
ihnen schon begonnenen Studienabschnitt nach 
dem bisher geltenden Studienplan zu volle~den;' 
es steht ihnen aber frei, auf den neuen Stu­
dienplan überzugehen. In diesem Fall ist im Sinn 
des Abs. 8 festzustellen, welche der bisher 
inskribierten Lehrveranstaltungen und bisher ab­
gelegten Prüfungen den Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen des neuen Studienplanes entsprechen." 

49. Die Abs. 8 und 9 des § 45 erhalten die 
Bezeichnung ,,(10)" und ,,(11)". 
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253 ,der Beilagen 55 

Alte Fass u n g : 

2. Verordnung des Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
StGBl. Nr. 80, über die Einteilung des Studien­
jahres an wissenschaftlichen Hochschulen (Hoch­
schulstudienjahresordnung) in der Fassung der 
Verordnung des Bundesministeriums für Unter­
richt vom 4. Dezember 1946, BGBI. Nr. 71. 

3. Verordnung des mit der Leitung des Bun­
desministeriums für Unterricht betraut'en Bun-

- deskanzlers, des für die Angelegenheiten des 
Sicherheitswesens gemäß Art. 91 Abs. 4 der V,er­
fassung 1934 zuständigen Vizekanzlers und des 
Bundesministers für Handel und Verkehr über 
das Recht der Sicherheitsbehörde, arus Gründen 
der öffentlichen Ordnung gegen das Studium 
von Ausländern an österreichischen Hochschulen 
Einspruch zu erheben (Inskriptionseinspruchs­
verordnung), BGBL Nr. 359/1935. 

4. Verordnung des Ministeriums für Kultus 
und Untel'richt vom 30. Juni 1850, ZI. 5432/178, 
betreffend eine Instruktion über den Vorgang 
bei Anordnung der Vorlesungen und bei Abfas"­
sung und Veröffentlichung der Lektionskataloge. 

5. Verordnung des Staatsamtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, StGBL 
Nr. 82, über die Anrechenbarkeit ausländischer 
Hochschulstudien und im Auslande abgeI,egter 
Prüfungen. 

6. Verordnung des Staansamtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten vom 9. JuJi 1945, StGBl. 
Nr. 78; über den Erwerb, die Führung und den 
Verlust inländischer akademischer Grade in der 
Fassung des III. Abschnittes des XIX. Haupt­
stückes des NS-Gesetzes, BGBI: Nr. 25/1947. 

7. Verordnung des Staatsamtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, StGBl. 
Nr. 79, über die Führung ausländischer akade­
mischer Grade. 

§ 46. Mit der 'Vollziehung dieses Bundesge­
setzes ist das Bundesministerium für Unterricht, 
in den Angelegenheiten des § 7 Abs. 3 das Bun­
desministerium für Unterricht mit Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, in Angelegenheiten des § 12 
Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
leramt betra~t. 

Neu.e Fa\5sun:g: 

50. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung, in den Angelegenheiten der §§ 7 
Abs. 1 lit. abis c, Abs. 2 und 3, 7 a Abs. 2 
lit. a und bund Abs. 4 sowie 16 a im Einver­
n-ehmen mit dem Bundesminister für Unter­
richt und Kunst, in den Angelegenheiten des § 12 
Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
ler, betraut." 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXXXX 
in Kraft. 

(2) Hinsichtlich der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes wird auf Art. I Z 50 verwiesen. 
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